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Deutschland und Rumänien, ein Wirtschaftsraum.

Zwischen Deutschland und Rumänien ist am 
23. März 1939 ein Wirtschaftsvertrag geschlos
sen worden, der in vieler Hinsicht bemerkenswert 

ist, wegen der politischen Umstände und wegen sei
ner richtunggebenden Bedeutung. Er ist geradezu 
ein Vorbild, wie durch einen Vertrag die Wirt
schaftsbeziehungen zwischen einem hochentwickel
ten, aber rohstoffarmen Industrieland und einem 
mit Rohstoffen aller Art reich gesegneten, aber un- 
erschlossenen Agrarland zum beiderseitigen Nutzen 
geregelt werden können. Deutschland verpflichtet 
sich durch diesen Vertrag zu nichts mehr und nichts 
weniger, als die brachliegenden Möglichkeiten der 
rumänischen Volkswirtschaft beschleunigt inner
halb von wenigen Jahren zur Entwicklung zu brin
gen, Das Reich stellt dabei seine technischen und 
wirtschaftlichen Erfahrungen sowie die fehlenden 
Sachgüter und Produktionsmittel zur Verfügung. Es 
erhält dafür im Austausch einen Teil der durch diese 
deutsche Wirtschaftshilfe überhaupt erst hervor
gebrachten Mehrerzeugung. Der Wortlaut des neuen 
Abkommens sieht vor:

Es wird ein mehrjähriger Wirtschaftsplan auf
gestellt werden, bei dem der Ausgleich des gegen
seitigen Wirtschaftsverkehrs grundsätzlich erhalten 
bleiben soll. Die wichtigsten Ziele dieses Wirt
schaftsplanes sind: 1, Die Entwicklung und Lenkung 
der rumänischen landwirtschaftlichen Erzeugung.
2. Die Entwicklung bestehender und die Gründung 
neuer landwirtschaftlicher Industrien und Verede
lungsbetriebe. 3. Die Entwicklung der rumänischen 
Holz- und Forstwirtschaft, 4. Die Lieferung von 
Maschinen und Anlagen für rumänische Bergbau
betriebe durch Deutschland, 5, Die Gründung von 
gemischten deutsch-rumänischen Gesellschaften zur 
Erschließung und Verwertung von Kupferkies in der 
Dobrudscha, von Chromerzen im Banat, von Man
ganerzen in der Gegend von Vatra Dornei-Rosteni, 
ferner zur Verwertung von Bauxit Vorkommen und 
gegebenenfalls zum Aufbau einer Aluminiumindu
strie. 6, Die Gründung einer gemischten .deutsch- 
rumänischen Gesellschaft, die sich mit der Erfor
schung von Erdöl und der Durchführung eines Bohr- 
und Verarbeitungsprogramms befassen soll. 7. Die 
Lieferung von Kriegsmaterial durch Deutschland, 

Die Unterzeichnung des neuen Abkommens war 
mit einer Londoner Falschmeldung als politisches 
Vorspiel und mit Schimpfkanonaden in den west
lichen Demokratien verknüpft. Und doch kann gar 
nicht geleugnet werden, daß Großdeutschland der 
natürliche Ergänzungsraum Rumäniens ist. Sogar 
die französische Wirtschaftszeitung „La Journée In
dustrielle" muß in ihrer Ausgabe vom 25. März 1939 
wörtlich zugeben: „Rumänien befindet sich in einer 
Situation, die ganz eindeutig ist. Seine Wirtschaft 
kann nicht ohne die Mitarbeit des großen Deut
schen Reiches leben,“

Der Grund des westeuropäischen Unbehagens 
ist sehr durchsichtig. Rumäniens Wirtschaft stand 
bisher vollständig unter dem Einfluß seiner west

europäischen Kapitalgeber und unter dem Einfluß 
der Preisschwankungen am Weltmarkt. Je nach
dem, ob die Preise herauf- oder heruntergingen, ver
mehrte oder verringerte sich die rumänische Aus
fuhr. Stiegen die Ausfuhrerlöse, dann konnte die 
rumänische Wirtschaft auch größere Gewinne an 
ihre Kapitalgeber abführen, dann waren diese auch 
wiederum bereit, noch weiter mit Krediten auszu
helfen und ein neues Stück rumänischen Naturreich
tums zu erschließen. Fielen dagegen die Preise, 
dann sank die Ausfuhr, und Rumänien konnte kaum 
der Verpflichtung, Schulden und Zinsen zu zahlen, 
nachkommen. Es mußte dann um politische An
leihen bitten.

Die westeuropäischen Länder waren weder ge
willt noch in der Lage, selbst die Ueberschüsse der 
rumänischen Wirtschaft aufzunehmen. Sie wollten 
nur Gold und Bardevisen sehen. Lediglich im Han
delsverkehr mit Großbritannien hatte Rumänien 
einen Aktivsaldo, der allerdings nur gerade aus
reichte, um die finanziellen Verpflichtungen Rumä
niens gegenüber Großbritannien zu bestreiten. 
Frankreich und die Vereinigten Staaten dagegen 
haben ihre Warenbezüge aus Rumänien so stark 
gedrosselt, daß Rumänien 1938 nicht nur seine 
tinanzschulden an diese Länder in Bardevisen zu 
zahlen hatte, sondern sogar noch einen erheblichen 
Teil seiner Wareneinfuhr von dort. Der in der 
zweiten Hälfte 1937 einsetzende Rückschlag in der 
Weltwirtschaft hatte sogleich dazu geführt, daß die 
rumänische Ausfuhr im Jahre 1938 um ein Drittel 
gegenüber 1937 zurückging, und zwar von 31,5 auf 
21,5 Mrd. Lei, Die rumänische Einfuhr dagegen 
konnte nur von 20,3 auf 18,5 Mrd, Lei gedrosselt 
werden, so daß der Ausfuhrüberschuß, mit dessen 
Hilfe Rumänien seine FLnanzverpflichtungen gegen
über den ausländischen Kapitalgebern zahlt, von
11,3 auf 3 Mrd. Lei zusammenschmolz.

Im Gegensatz zu diesen Ländern hat sich 
Deutschland als ein sehr beständiger Handelspartner 
erwiesen. Unser Anteil am gesamten Außenhandel 
Rumäniens ist von etwa 27% im Jahre 1937 auf 
annähernd 40% 1938 gestiegen, was nicht zuletzt 
eine Folge der Wiederangliederung der Ostmark und 
des Sudetenlandes ist. Nunmehr ist die Bedeutung 
des Reiches für Rumänien noch größer geworden, 
nachdem auch Böhmen und Mähren in den deut
schen Wirtschaftsbereich gekommen sind. Das 
Schwergewicht des rumänischen Außenhandels mit 
der ehemaligen Tschecho-Slowakei lag in Böhmen 
und Mähren, auf die etwa 85% der tschecho-slowa- 
kischen Ausfuhr nach Rumänien entfielen. Nach 
den Ergebnissen der letzten Jahre entfallen auf das 
Großdeutsche Reich einschließlich Böhmen und 
Mähren etwa 50% der rumänischen Einfuhr und 
zwei Drittel der rumänischen Ausfuhr, während der 
zweitgrößte Partner, Großbritannien, nur mit 8% an 
der rumänischen Einfuhr und mit 10% an der Aus
fuhr beteiligt war.
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Die chemische Industrie nimmt im Rahmen der 
deutschen Ausfuhr einen bevorzugten Platz ein. Im 
vergangenen Jahr betrug der Chemieanteil an der 
deutschen Gesamtausfuhr nach Rumänien 15,5%, im 
Jahre 1937 waren es sogar 19,5%. Im Durchschnitt 
der Jahre 1933 bis 1937 erreichte der deutsche An
teil an der rumänischen Chemieeinfuhr rund 40%. 
Zusammen mit dem österreichischen Anteil waren 
es sogar 45%. Aus der Angliederung des böhmisch
mährischen Protektorats ergibt sich noch eine wei
tere Erhöhung des großdeutschen Anteils.

Die Ausfuhr der deutschen chemischen Indu
strie nach Rumänien umfaßt in den beiden letzten 
Jahren folgende Erzeugnisse (in 1000 Ml):

1937
S c h w erc h em ik a lien .................................... 3 813
S tick s to ffd ü n g em itte l...............................  94
P h o sp h o rd ü n g e m itte l................................
Teerfarben und Zwischenprodukte . . 7 137
M ineralfarben .................................... ...  . 853
F a r b w a r e n ...................................................  78
Firnisse, Lacke, K i t t e ............................ 148
Sprengstoffe usw ..........................................  405
A rzneim ittel ................................................  5 113
A etherische Oele, Riechstoffe . . . .  254
K ö rp e rp f le g e m itte l ...................................  14
Leim und G e la t i n e .................................... 49
G erbstoffextrakte ...................................  38
K u n s t s e id e ...................................................  1 795
Zellwolle .......................................................  88
Plastische M a s s e n .................................... 528
Sonstige K u n s t s to f f e ................................ 458
Photochemische E r z e u g n is s e ................  1 346
F e rro le g ie ru n g e n .......................................  28
Kautschukwaren ...........................  1 022
Seifen und W a s c h m it te l ........................ 430
Wachs- und S te a r in w a r e n .................... 58
Erdöl- und Teerprodukte (ohne Kraft-

und Schmierstoffe) ............................  634
Sonstige chemische Erzeugnisse . . . 949
Deutsche Chem ieausiuhr nach Rumä

nien insgesamt .................................... 25 332 23 027

Bei Betrachtung obiger Tabelle fällt auf, daß 
Rumänien aus Deutschland fast gar keine Dünge
mittel und überhaupt keine Schädlingsbekämpfungs
mittel bezieht. Bisher ist es so gewesen, daß Deutsch
land nach Rumänien nur Industriechemikalien und 
solche chemische Erzeugnisse lieferte, die die städ
tische Bevölkerung verbrauchte. Die rumänische 
Landwirtschaft konnte bisher aber als Käufer von 
chemischen Produkten fast gar nicht auftreten, da 
sie die aus dem Verkauf ihrer Erzeugnisse erzielten 
Mittel dazu verwenden mußte, um Steuer- und an
dere Schulden abzudecken. Das neue Abkommen 
wird aber zweifellos dazu beitragen, daß die Ver
wendung von Düngemitteln sowie Schädlings
bekämpfungsmitteln in Rumänien einen starken 
Auftrieb erfahren wird. Dies ist verständlich, wenn 
man bedenkt, daß Rumänien dasjenige Land im 
Südosten Europas ist, das den geringsten Dünge
mittelverbrauch aufweist. Der Verbrauch je Hektar 
an Phosphorsäure beträgt nur etwa Vjs kg gegen
über 'A kg in Bulgarien, A kg in Ungarn, 1 kg in 
Jugoslawien und 19 kg in Deutschland. Der Stick
stoffverbrauch beträgt nur ‘/t kg je Hektar gegen
14 kg in Deutschland. Es ist daher nicht verwun
derlich, daß Rumänien trotz seines fruchtbaren Bo
dens die geringsten Erträge unter allen Südost
staaten verzeichnet. Beispielsweise beträgt der 
durchschnittliche Hektarertrag an Weizen in Ru
mänien 10 dz, in Bulgarien 11*4 dz, in Ungarn 13 dz 
und in Deutschland 21 dz. Aus der zu erwartenden 
Steigerung des Düngemittelverbrauchs werden sich 
daher beachtliche Ausfuhrmöglichkeiten für die 
deutsche chemische Industrie ergeben; dadurch wird 
aber gleichzeitig auch eine bedeutende Steigerung 
der Erträge möglich sein. Bisher verbrauchte ledig
lich der rumänische Weinbau geringe Mengen von 
Kupfersulfat. Das Saatgetreide ist aber bisher so 
gut wie gar nicht gebeizt worden. Wenn nun jetzt 
das Land dazu übergeht, systematisch den durch

Schädlinge hervorgerufenen Ernteausfall zu be
kämpfen, dann wird man Werte retten können, die 
nicht nur dem rumänischen Bauern, sondern auch 
der deutschen Volkswirtschaft zugute kommen 
werden.

Große Hilfe kann die deutsche chemische Indu
strie Rumänien bei der Ausbeutung der rumänischen 
Bergbauschätze leisten. Rumänien verfügt über 
große Vorräte an Mangan, die auf etwa 9 Mill, t 
geschätzt werden und deren Qualität dem russi
schen Mangan aus dem Kaukasus entsprechen soll, 
Hinreichend erforscht sind die Manganerzlagerstät
ten im Banat, die auf 1,5 Mill. t geschätzt werden; 
ihr Mangangehalt beträgt jedoch nur 14%, ihr Eisen
gehalt 14,3%. Reicher sind die Erze in der Buko
wina, besonders um Brosteni und Vatra Dornei. 
Größere Bedeutung kommt jetzt dem letzteren Vor
kommen zu, dessen Abbau im Sinne des neuen 
Wirtschaftsabkommens in beschleunigtem Tempo 
durchgeführt werden soll. Die Manganerzgewinnung 
v/ird für 1937 mit 51 000 t angegeben gegen 34 000 t
1936. Auch die Erschließung der zahlreichen 
Chromerzlagerstätten, die zur Zeit fast gar nicht 
abgebaut werden, wird eine große Rolle spielen. 
Gefördert wurden im letzten Jahr an Chromerzen 
rund 10 000 t. Die zur Zeit stilliegenden Lager bei 
Dubrowa werden allein auf 2 Mill. t geschätzt, ihr 
Chromoxydgehalt wird mit 38—52% angegeben. 
Unvollkommen abgebaut wurden auch bisher die in 
Siebenbürgen, im Banat und im Distrikt Tulcea be
findlichen Kupferkieslager, mit deren systemati
schen Erschließung jetzt gerechnet werden kann. 
Die Kupferkiesförderung im vergangenen Jahr be
trug lediglich 1240 t. Auch Eisenlager sind in Ru
mänien vorhanden. Sie wurden zum Teil jedoch 
bisher nicht ausgebeutet, weil sie für nicht ergiebig 
genug gehalten wurden. Der Eisengehalt beträgt 
schätzungsweise etwa 25—50%, die gesamten Vor
kommen werden auf 26 Mill. t geschätzt. Noch be
trächtlich größer sind die Kohlenvorkommen, die 
von den Geologen auf 2,7—2,9 Mrd. t angenommen 
werden. Zum weitaus überwiegenden Teil handelt 
es sich um Braunkohle, die bisher nur in Mengen bis 
zu 2 Mill. t jährlich gefördert wurde.

Größte Zukunftsaussichten bieten sich ferner 
für den Abbau und die Verwendung der rumäni
schen Bauxite. Die Vorkommen liegen in den Bihor- 
bergen, südlich der Bahnstrecke Großvardein— 
Klausenburg, und werden auf über 20 Mill. t ge
schätzt; ihr Gehalt an Aluminiumoxyd ist mit durch
schnittlich 58% sehr hoch. Trotz der günstigen 
Verkehrslage ist der bisherige Abbau ziemlich un
bedeutend gewesen, er erreichte 1938 nur 6200 t. 
Die Gründung einer Aluminiumindustrie ist zwar 
schon oft in Erwägung gezogen, doch immer 
wieder aufgegeben worden, da der jährliche Alu
miniumverbrauch des Landes 500 t nicht einmal 
übersteigt. Unter den bisherigen Umständen war 
daher der Bau einer Aluminiumfabrik für die inter
essierten Finanzkreise nicht gewinnversprechend 
genug.

In dem neuen Abkommen werden auch die Erd
ölschätze erwähnt, die nur zu einem Bruchteil ge
nützt sind, weil sie sich in Händen internationaler 
Konzerne befinden. Das Erdöl ist schon seit lan
gem das Sorgenkind der Regierung. Die Förderung 
ist von 8,7 Mill, t 1936 auf 7,15 Mill. t 1937 bis auf 
6,7 Mill. t im letzten Jahr ständig abgesunken. Die
ser Produktionsrückgang hat in Rumänien stärkste 
Besorgnis erregt, denn Erdöl ist nicht nur neben Ge
treide das wichtigste Ausfuhrgut Rumäniens, son
dern liefert auch mehr als ein Drittel der gesamten
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Staatseinnahmen. Da die Ergiebigkeit der rumäni
schen Erdölvorkommen außer Frage steht und an
dererseits Deutschland einen überaus hohen Bedarf 
an Erdöl und Erdölprodukten besitzt, ist schon für 
das laufende Jahr mit einem starken Anziehen der 
Erdölförderung zu rechnen.

Soweit sich Industrien organisch auf den natür
lichen Reichtümern des Landes, auf Oel, Holz, 
Bauxit, Erdgas, der Wasserkraft usw., aufbauen, sol
len sie ebenfalls gefördert werden, auch wenn sie 
keine Exportprodukte erzeugen, denn der Wohl
stand und damit die Aufnahmekraft des Landes sol
len in ihrer Gesamtheit gehoben werden. Auch 
dazu kann die deutsche Industrie, die mit ihren 
Fabrikaten die Erzeugnisse des rumänischen Bo
dens bezahlen muß, viel beitragen. So kann z. B.

die chemische Industrie aus dem beabsichtigten 
Ausbau der rumänischen Textilindustrie nur Nutzen 
ziehen. Mit der Vergrößerung der Textilproduktion 
wird naturgemäß auch der Bedarf an Farbstoffen 
und Textilhilfsmitteln steigen, der von Deutschland 
leicht gedeckt werden kann. Die rumänische Tex
tilindustrie ist in ihrer Versorgung mit Rohstoffen, 
wie Baumwolle und Wolle, stark vom Ausland ab
hängig. Da aber Rumänien die Möglichkeiten be
sitzt und gegenwärtig bemüht ist, mit Hilfe seiner 
großen Wälder eine eigene Zellstoff- und Zellwolle
industrie zu entwickeln, ist zu erwarten, daß die 
schwierige Rohstoffversorgungslage der rumäni
schen Textilindustrie in absehbarer Zeit unter deut
scher Mitarbeit große Erleichterungen erfahren 
wird. (2127)

Versand von Farbstoffen, Farben und Lacken auf Eisenbahnen 
und Wasserstraßen.

Farbstoffe, Farben und Lacke werden in der 
deutschen Güterverkehrsstatistik erst seit 1935 
als eigene Gütergruppe behandelt. Da in dieser 

Statistik die Sendungen unter 500 kg nicht an
geschrieben werden und außerdem verschiedene 
Klein- und Privatbahnen noch nicht über ihren 
Güterverkehr berichten, tritt in ihr nicht der ge
samte Eisenbahn- und Wasserstraßenversand in Er
scheinung. Der nicht erfaßte Güterumlauf wird für 
die Eisenbahnen auf etwa 8% des ganzen geschätzt, 
dürfte sich aber im Falle der Farbstoffe, Farben 
und Lacke noch höher belaufen, da hier Sendungen 
unter 500 kg sehr häufig Vorkommen. Welche Men
gen als Postgut und in Flugzeugen befördert werden, 
ist nicht bekannt. Von dem Versand auf den Land
straßen ist seit Ende 1936 der Kraftwagenfernver
sand in die Güterverkehrsstatistik einbezogen, aber 
nur soweit er sich über 50 km hinaus erstreckt.

Zu der Gruppe Farbstoffe, Farben und Lacke 
gehören die Teerfarben, Farbholzauszüge und son
stigen pflanzlichen Farbstoffe, die Mineral- und 
Metallfarben (Zinkoxyd nur, soweit es für die Far
benindustrie bestimmt ist), Ruß, Oelfarben, Kalk
tünche, Lacke, Firnisse, Tinten, Tintenpulver und 
Tuschfarben. Nach der amtlichen Verkekrsstatistik 
wurden von diesen Erzeugnissen folgende Mengen 
(in 1000 t) befördert:

Eisenbahnen W asserstraßen Zusammen
1935
1936
1937

277
294
300

203
233
249
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Außerdem wurden 1936 mit Kraftwagen über 50 km 
Hinaus verschickt 111 600 t, d. h. rund ein Fünftel der 
Menge, die auf Eisenbahnen und W asserstraßen zusam
men — bei ihnen ohne die Sendungen unter 500 kg — 
versandt worden ist. W eitere Einzelheiten lassen sich 
aus der Kraftwagengüterverkehrsstatistik nicht entneh
men, denn alle Angaben über Tonnenkilometer, Aus
gangsstellen des Versandes usw. erfolgen nur für alle 
Güter zusammen.

Vom gesamten Eisenbahn- und W asserstraßenver
sand des Jahres 1937 entfielen (in 1000 t) auf:

Eisenbahnen W asserstraßen
D u rc h fu h r ........................................................  2 2
Einfuhr ............................ 6 11
A u s f u h r ........................................................ . 20 126
Iniandsversand ............................................  272 110

Doch sind diese Unterscheidungen im Sinne der 
Güterverkehrsstatistik anzusehen. Denn 4000 t der Ein
fuhr mit der Eisenbahn waren nach den Seehäfen ge
richtet und gingen dort auf Seeschiffe über, waren also 
nur Durchfuhr. Ferner waren rund 15 000 t der Ausfuhr 
zu Wasser auf dem Rhein nicht nach dem Ausland, son
dern nach deutschen Nord- und Ostseehäfen bestimmt.

In „gebrochenem" Verkehr, d. h. nacheinander auf 
der Eisenbahn und den W asserstraßen oder in um

gekehrter Reihenfolge befördert und — da Eisenbahn 
und Binnenschiffahrt ihre Statistiken unabhängig von
einander führen — doppelt gezählt wurden rund 19 000 t, 
wovon 15 000 t von der Bahn auf W asserstraßen und 
4000 t vom W asser auf die Bahn übergingen. Einen 
größeren Umfang erreichte dieser Umschlag besonders 
in Regensburg, Frankfurt a. M., Brohl (Rhein), Boden
werder (Weser), Riesa, Dresden. Auf Seeschiffe wurden 
von Versand aus deutschen Bezirken umgeschlagen in 
den pommerschen Häfen 1900 t, in den Elbhäfen 5300 t, 
in den W eserhäfen 4000 t, zusammen über 11 000 t, die 
der Ausfuhr zuzurechnen sind, in der G üterverkehrs
statistik aber als Versand im Inland erscheinen, weil die
ser nach inländischen Häfen gerichtet war.

B e fö rd e ru n g  a u f  d e r  E isen b ah n .
Der Eisenbahnversand von Farbstoffen, Farben und 

Lacken nimmt seinen Ausgang hauptsächlich von drei 
Gebieten, nämlich W estdeutschland (Rheinland, W est
falen), M itteldeutschland (den beiden Sachsen, Thürin
gen und Südhannover) und Südwestdeutschland (Hessen- 
Nassau, Hessen und Baden). Aus allen drei zusammen 
wurden 1937 rund 75% aller W aren dieser Gruppe auf
gegeben. Mit einem Versand im Inland und ins Ausland 
zusammen in Höhe von mehr als 2000 t waren 1937 und 
1936 die folgenden Verkehrsbezirke der Eisenbahn betei
ligt (in t):

1936 1937
Rheinprovinz 1, d. Rh. fohne K ö l n ) ....................  32 732 36 597
H essen-Nassau mit O berhessen (ohne Frankfurt) 21 410 25 033
Sachsen (ohne L e ip z ig ) ................................................  22 412 22 801
Köln ....................................................................................  29 670 20 854
Thüringen ........................................................................  17 170 19 632
N ordbayern ................................................ ........................ 14 299 16 970
Regierungsbezirk H annover u. Hildesheim; B raun

schweig ........................................................................  12 718 12 874
Ruhrgebiet in der R h e in p ro v in z ................................  11 184 11 828
M annheim-Ludwigshafen ........................ .................... 12 021 11 795
Regierungsbezirk M erseburg und Erfurt . . . .  12 375 10 498
Leipzig ................................................................................  11 233 10 271
Frankfurt a. M ...................................................................  10 265 10 223
Regierungsbezirk M agdeburg; A n h a l t ....................  8 134 9 126
Elbhäfen Hamburg usw ..................................................  8 311 8 343
N iederschlesien (ohne B r e s l a u ) ................................  7 425 7 753
W ürttem berg ....................................................................  7 016 7 276
B e r l i n ....................................................................................  5 555 6 190
Rheinprovinz r. d. Rh. fohne Ruhrgebiet) . . .  5 235 6 056
W estfalen (ohne R u h r g e b ie t ) ....................................  5 215 5 349
Hessen (ohne Oberhessen) ........................................  3 421 5 144
Südbayern (ohne M ü n c h e n ) ........................................  3 447
Ruhrgebiet in W e s t f a l e n ............................................  3 996 3 700
Baden (ohne M a n n h e im ) ............................................  2 670 3 213
Pomm ersche H ä f e n ........................................................  2 489 2 889
Brandenburg fohne B e r l i n ) ........................................  3 960 2 662
Regierungsbezirk Lüneburg, Stade, Osnabrück,

Aurich; Oldenburg (ohne H ä f e n ) ........................  2 300 2 562

Im Empfang kamen 30% auf das oben umrissene 
■mitteldeutsche Gebiet. Im einzelnen war der Empfang 
der Bezirke, soweit er über 2000 t groß war, folgender 
(in t):

1936 1937
Sachsen (ohne L e ip z ig ) ................................................  33 394 38 074
Rheinprovinz 1. d. Rh. (ohne Köln) ................  14 244 13 930
Nordbayern . . ................................................................. 11 770 12 771
Elbhäfen Hamburg usw .................. .... 11 794 12 651
B e r l i n ....................................................................................  13 113 12 272
T h ü r in g e n ........................................................................ .... 8 726 11 568
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1936 1937
Hessen-Nassau mit Oberhausen (ohne Frankfurt) . 10 244 11 542
Leipzig ...............................................................................  12 065 11 428
W ürttem berg ............................................... ...................  10 362 10 964
Regierungsbezirk M agdeburg; A n h a l t ....................  11 954 9 687
Regierungsbezirk Hannover und Hildesheim;

Braunschweig ............................ ...............................  10 707 9 493
Südbayern (ohne M ü n c h e n ) ........................................ 7 910 9 285
Rheinprovinz r. d. Rh. (ohne Ruhrgebiet) . . .  4 659 8 941
Ruhrgebiet in der Rheinprovinz ............................  7 778 8 807
Regierungsbezirk M erseburg und Erfurt . . . .  8 401 8 638
W estfalen (ohne R u h rg e b ie t ) .................................... 6 257 7 194
Niederschlesien (ohne B r e s l a u ) ................................ 6 856 6 997
Brandenburg (ohne B e r l i n ) ........................................ 6 924 6 843
Ruhrgebiet in W e s t f a l e n ...........................................  6 834 6 828
Köln ................................................................................... 7 970 6 702
Pommersche Hafen ........................................................ 5 835 6 304
W eserhäfen Bremen usw............................................... 6 523 6 123
Baden (ohne M a n n h e im ) ...........................................  5 846 5 963
Regierungsbezirk Lüneburg, Stade, Osnabrück,

Aurich; Oldenburg (ohne H ä f e n ) ........................  6 172 5 020
Breslau ...............................................................................  4 049 4 275
Häfen Rostock bis Flensburg ....................................  2 811 3 536
Frankfurt a. M.................................................................  3 088 3 326
München ............................................... ...........................  2 906 3 069
O b e rs c h le s ie n .......................................................  2 069 2 950
Pommern (ohne H ä fe n ) . ................................................ 2 591 2 819
Mannheim-Ludwigshafen ...........................................  3 522 2 780
Hessen (ohne O b e rh e s s e n ) ............................................ 2 466 2 754

Manche Bezirke waren gleichzeitig an Versand und 
Empfang stark beteiligt, so die linksrheinische Rhein
provinz, Hessen-Nassau mit Oberhessen, Sachsen, Thü
ringen, Nordbavern, Regierungsbezirk Hannover usw.,
das rheinische Ruhrgebiet, Regierungsbezirk Merseburg 
und Erfurt, einige wie Köln, Mannheim-Ludwigshafen, 
Frankfurt a. M. mehr am Versand, wieder andere, so die 
Elbhäfen Hamburg usw., Berlin, Württemberg, mehr am 
Empfang. Zur Kennzeichnung einiger Hauptrichtungen 
des im ganzen sehr zersplitterten Verkehrs seien aus
Versand und Empfang einige größere Teilmengen an
geführt; es gelangten mit der Bahn (in t) zum Versand:

Aus der Rheinprovinz links des Rheins: 5600 nach Orten des Be
zirkes selbst, 3600 nach Sachsen, 2200 nach Hessen-Nassau mit O ber
hessen, 2100 nach Köln, 1800 nach dem rheinischen Ruhrgebiet. je 
1200 nach Regierungsbezirk Hannover usw.. Thüringen. W estfalen, 
W ürttemberg, 1100 nach Berlin, 1000 nach Nordbayern, je 900 nach 
den Elbhäfen Hamburg usw., Leipzig, dem w estfälischen Ruhrgebiet, 
ie 800 nach den W eserhäfen Bremen usw., Regierungsbezirk Lüne
burg usw.. der rechtsrheinischen Rheinprovinz. Südbayern, je 700 nach 
Regierungbezirk M erseburg und Erfurt und Baden, je 600 nach 
Regierungsbezirk Magdeburg mit A nhalt und München. 1800 nach 
Belgien.

Aus Hessen-Nassau mit O berhessen; 2700 nach Orten des Bezirkes 
selbst, 1800 nach Berlin, je 1600 nach den Elbhäfen und dem 
rheinischen Ruhrgebiet, 1300 nach Köln, ie 1100 nach den W eser
häfen und Frankfurt a. M., je 900 nach Regierungsbezirk Hannover 
usw., Sachsen. Nordbayern, je 800 nach der linksrheinischen Rhein- 
nrovinz und Regierungsbezirk M erseburg und Erfurt, je 700 nach 
W estfalen und W ürttem berg, ie 600 nach Regierungsbezirk M agde
burg mit A nhalt. Thüringen, Baden, je 500 nach Regierungsbezirk 
Lüneburg usw., dem westfälischen Ruhrgebiet, der rechtsrheinischen 
Rheinprovinz.

Aus Sachsen: 12 200 nach Orten des Bezirks, 2500 nach Leipzig, 
1300 nach den pommerschen Häfen Stettin usw., je 600 nach Regie
rungsbezirk M erseburg und Erfurt, und N iederschlesien, 1400 nach 
der Tschecho-Slowakei.

Aus Thüringen: 5500 nach Sachsen. 2900 nach Orten des Bezirks, 
je 1100 nach Nordbayern und N iederschlesien, 800 nach Berlin, je 700 
nach W ürttemberg und Regierungsbezirk M erseburg und Erfurt, 600 
nach den^ Elbhäfen, je 500 nach Leipzig und der linksrheinischen 
Rheinprovinz.

Aus Köln: 2200 nach der linksrheinischen Rheinorovinz, 2000 nach 
Sachsen. 1500 nach Südbayern, 1100 nach den Elbhäfen, 900 nach 
Hessen-Nassau mit Oberhessen. 800 nach Leipzig, je 700 nach dem 
westfälischen Ruhrgebiet und W estfalen, 600 nach Baden, je 500 nach 
Regierungsbezirk Merseburg und Erfurt, Berlin und Brandenburg.

Aus Mannheim-Ludwigshalen: 2500 nach Sachsen. 2100 nach W ürt
temberg, je 700 nach Südbayern und den Elbhäfen, 500 nach Rumänien.

Im übrigen steht fast jeder Bezirk mit fast allen an
deren Bezirken in Austausch, wobei es sich vielfach um 
W eiterversand erhaltener Sendungen handelt. Der Um
fang der Weiterversendungen, bei denen das gleiche Er
zeugnis mehrmals statistisch erfaßt wird, ist aus der S ta
tistik nicht ersichtlich.

B efö rd e ru n g  a u f  W a s s e r s t r a ß e n .
Auch in den folgenden Zahlen des W asserstraßen

verkehrs sind Ein- und Ausfuhr im Sinne der Güterver
kehrsstatistik aufzufassen. Der Durchgangsverkehr ist 
unberücksichtigt gelassen. Von den. 62 Verkehrsbezirken 
der Binnenschiffahrt hatten die folgenden einen Versand 
von über 2000 t zu verzeichnen (in t):

1936 1937
Rechtes Rheinufer in der Rheinprovinz (Duisburg) 35 504 40 350
Rhem in der P f a l z .......................................................  31 380 29 125
HSf k '-  Pk - 'i . ................ ‘ ................................ 21 550 23 488tim en bei Kheinhausen und H o m b e rg .................... 20 445 21 700

1936 1937
Linkes Rheinufer in der Rheinprovinz (ohne Köln) 13 117 15 628
Duisburg . . . ................................................................  u  056 14 863
Main in H e ss e n -N a s s a u ................................................  7  566 14 712
Hamburg ............................................................................  12 668 12 128
M a n n h e im ............................................................................  j j  175 H 620
Donau in Bayern und W ü r t te m b e rg ........................  6 683 7 032
Bremen ................................................................................  4 622 6 919
Elbe in der Provinz Sachsen (ohne Magdeburg) . 4 712 6 113
B e r l i n ....................................................................................  4 850 6 073
Rhein in Hessen-Nassau ............................................  4 695 4 995
Magdeburg ........................................................................  2 188 3 000
Oder in Pommern . ......................................... 2 975 2 142
Breslau ................................................................................  2 256 2 102

Der Empfang von Farbstoffen, Farben und Lacken 
auf W asserstraßen betrug (in t):

1936 1937
Hamburg . ......................................................................... 18 066 21 169
Rechtes Rheinufer in der Rheinprovinz (ohne

Duisburg) ....................................................................  8 260 12 827
O d e r 'in  P o m m e r n .................... ... ................................ 9 982 12 035
Em s-W eser-Kanal in H a n n o v e r ................................  5 900 . 10 090
Main in H e ss e n -N a s s a u ................................................  6 534 * 7 566
M a n n h e im ............................................................................  8 283 6 833
Neckar in W ürttem berg ............................................  4 335 6 60S
Berlin ................................................................................  6 775 6 342
W asserstraßen im Land Sachsen . . . . . . . .  6318 5 771
Bremen ................................................................................  3 874 5 048
Rhein in der P f a l z ........................................................  2 684 3 720
Duisburg ............................................................................  2 366 3 098
Köln ....................................................................................  6 813 2 663
Linkes Rheinufer in d er Rheinprovinz (ohne

K ö ln ) ................................................................................  1 301 2 637
Rhein in H e s s e n ............................ ................................ 3 361 2 595
Rhein in Baden unterhalb Kehl (ohne Mannheim) 1 899 2 086

W ährend sich im Eisenbahnverkehr nur in der Rich
tung nach den Seehäfen einige stärkere Versandlinien 
abzeichnen, drängt sich der W asserstraßenverkehr größ
tenteils auf dem Rhein und einigen Zuflüssen zusammen. 
Hier ergibt sich ein verhältnismäßig einheitliches Bild, 
da von den 249 000 t, die 1937 auf W asserstraßen ver
frachtet wurden, fast die Hälfte (116 000 t) auf den Ver
sand den Rhein abwärts über die Reichsgrenze entfallen; 
nur 8000 t kamen über die Grenze nach Deutschland 
herein. Von dem Versand auf dem Rhein über die 
Reichsgrenze hinaus nahmen ihren Ausgang:

29 000 t aus Häfen d e r rechtsufrigen Rheinprovinz, 11 000 t aus 
Köln, 18 000 t  aus Häfen bei Rheinhausen und Homberg, 11 000 t 
aus anderen Häfen der linksufrigen R heinprovinz, 21 000 t aus Rhein
häfen der Pfalz. 8000 t aus Mannheim, je 4000 t aus Duisburg und 
hessen-nassauischen Rheinhäfen, endlich 10 000 t aus hessen- 
nassauischen M ainhäfen.

Aus dem Verkehr auf dem Rhein innerhalb Deutsch
lands seien noch die folgenden Mengen besonders an
geführt. Es wurden befördert (in t):

Aus Köln: 2500 nach Hamburg, 1400 nach Bremen, 1300 nach der 
Oder in Pommern, 1100 nach dem Em s-W eser-K anal in Hannover, 
1000 nach Mannheim, je 900 nach Rhein- und M ainhäfen in Hessen- 
Nassau und nach Neckarhäfen in W ürttem berg.

Aus Häfen der rechtsrheinischen Rheinprovinz: 2300 nach württem* 
bergischen Neckarhäfcn, 1800 nach pfälzischen Rheinhäfen, 1500 nach 
Hamburg, 1300 nach Kehl, 1100 nach hessen-nassauischen Main
häfen, 900 nach Mannheim.

Aus Duisburg: J e  2300 nach w ürttem bergischen Neckar- und 
hessen-nassauischen M ainhäfen, 1000 nach Hamburg.

Außerhalb des Rheinbereiches spielt namentlich 
Hamburg noch eine gewisse Rolle im Wasserstraßenver- 
kehr. Es gingen von dort (in t):

3200 nach Land Sachsen, 2100 nach Berlin, 1100 nach Duisburg, 
2500 nach M agdeburg und anderen Elb-, Saale- und Unstruthafen 
der Provinz Sachsen, 900 nach Breslau.

Es erhielt außer den Sendungen vom Rheine her 
(in t):

6400 aus Häfen der Provinz, 1800 aus Häfen des Landes Sachsen. 
2100 aus Berlin, 1000 aus m ärkischen W asserstraßen.

Aus Bremen wurden 6000 t nach dem Ems-Weser- 
Kanal in Hannover, 800 t nach Unterweserhäfen ver
schickt, von Donauhäfen in Bayern und Württemberg 
7000 t nach Oesterreich, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, 
Rumänien. Von der Oder in Pommern aus gingen 900 t 
nach Berlin, es kamen dort an 1900 t aus Berlin, 700 t 
aus Breslau.

Im W asserstraßenverkehr tritt die überragende 
Stellung der rheinischen Gebiete noch mehr hervor als 
im Eisenbahnverkehr. Der größte Teil dieses Verkehrs 
spielt sich innerhalb des Rheinbereiches ab und greift 
nur von der Rheinprovinz aus etwas auf das Elbgebiet 
über. Hier wickelt sich der Verkehr hauptsächlich zwi
schen den beiden Sachsen und Hamburg ab, daneben 
auch in geringerem Umfange zwischen Berlin-Branden
burg und Hamburg. (2002)
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Welterzeugung von Kunstfasern.

Ungeachtet aller Wirtschaftsschwankungen hat 
sich der Vormarsch der chemischen Fasern 
weiter fortgesetzt. Schon im Jahre 1920 hatte die 

Kunstseide die Naturseide mengenmäßig geschlagen 
und sie aus vielen Verwendungsgebieten verdrängt. 
Heute ist die Entwicklung so weit gediehen, daß die 
Erzeugungsziffern der chemischen Fasern sich immer 
dichter der Weltwollerzeugung nähern. Noch vor 
wenigen Jahren erreichten die künstlichen Fasern 
keine 2% der Welterzeugung von Textilfaserstoffen 
überhaupt, im vergangenen Jahr waren es bereits 
etwa 10%. Die Wandlungen in den Rohstoffgrund
lagen der Welttextilindustrie werden in eindrucks
voller Weise durch nachstehende Erzeugungszahlen 
gekennzeichnet (in 1000 t):

Kunst
seide

Roh
seide

Zell
wolle

Unge
w aschene

Wolle*) Baumwolli
196 60 3 1 795 5 640
365 56 24 1 667 5 130
420 54 68 1 697 3 730
452 54 144 1 747 6 870
534 54 283 1 800 8 290

*) Die W elterzeugung .von gew aschener W olle e rre ich t kaum die 
Hälfte dieser Zahlen.

Aus obiger Tabelle ist zu ersehen, daß die 
Welterzeugung von Rohseide und Wolle sich in den 
letzten Jahren fast auf konstanter Höhe bewegt hat. 
Größeren Schwankungen war dagegen die Baum
wolle unterworfen, deren Produktion 1937 — nach 
einem rapiden Rückfall im Jahre 1935 — sogar 
einen Rekord darstellte. Stellt man nun die Be
trachtung auf den Verbrauch ab, so ist das Vor
dringen der Kunstfasern noch deutlicher, denn die 
Welterzeugung der letzteren ist fast immer nahezu 
gleichbedeutend mit dem Weltverbrauch, während 
Produktion und Verbrauch der natürlichen Textil
rohstoffe sich in Kurven bewegen, die häufig stark 
voneinander abweichen. Das gilt besonders für die 
Baumwolle, deren Absatzverhältnisse — gemessen 
an der Erzeugung — sich von Jahr zu Jahr ver
schlechtert haben. Die dominierende Stellung der 
amerikanischen Baumwolle ist durch die lebhafte 
Konkurrenz der übrigen Baumwolle anbauenden 
Länder stark erschüttert worden, so daß sich die 
amerikanische Baumwollausfuhr heute nur noch mit 
Hilfe staatlicher Subventionen auf einer einiger
maßen angemessenen Höhe halten kann. Die Lage 
der Baumwollfarmer wird immer besorgniserregen
der. Die Regierung sitzt auf WA  Millionen Ballen 
unverkäuflicher, künstlich preisgestützter Baum
wolle fest. Der Baumwollexport der Vereinigten 
Staaten erreichte dagegen im Januar d. J. den tief
sten Stand seit 67 Jahren. Um diese Ausfuhrsorgen 
zu beseitigen, hat Roosevelt dem Kongreß vor
geschlagen, den Baumwollexporteursn eine Ausfuhr
unterstützung zu gewähren. Dieser Plan verdient 
besondere Beachtung im Hinblick auf die Vorwürfe, 
die von amerikanischer Seite gegen die deutsche 
Ausfuhrpolitik erhoben worden sind und der ame
rikanischen Regierung als Vorwand für die Erhe
bung des 25%igen Ausgleichszolls von deutschen 
Waren dienten. Man vermutet, daß die Prämie 
zwischen 2 und 4 Cents je Pfund liegen wird; im 
letzteren Fall würde sie fast 50% des gegenwärtigen 
New-Yorker Baumwollpreises betragen.

In welchem Umfange Kunstseide und Zellwolle 
in den letzten Jahren in der ganzen Welt in den 
Verbrauch eingedrungen sind, erkennt man bei 
einem Vergleich der Verbrauchszahlen für Wolle, 
Baumwolle, Kunstseide und Zellwolle. Im Durch
schnitt der Jahre 1909 bis 1913 belief sich der An
teil der Baumwolle am Weltverbrauch auf 90,6%,

der der Wolle auf 9,2%, der Kunstseide auf 0,2%, 
während Zellwolle damals überhaupt noch nicht 
hergestellt wurde. In den Jahren 1930 bis 1934 war 
der Anteil der Baumwolle auf 86% gefallen, der der 
Kunstseide auf 4,3% gestiegen, Wolle hatte mit 9,5% 
eine kleine Zunahme erfahren, und der Zellwoll- 
verbrauch machte nur 0,2% aus. In der Zeit von 
1935 bis 1937 ist der Anteil der Baumwolle weiter 
auf 82,8%, der Anteil der Wolle auf 8,6% gefallen, 
während der Weltverbrauch von Kunstseide 6,5% 
und der von Zellwolle bereits 2,1% betrug. Im letz
ten Jahr hat sich diese Entwicklung weiter zu
gunsten der chemischen Fasern ausgeprägt.

Die Weltproduktion von Kunstseide und Zell
wolle erreichte 1938 rund 867 000 t gegen 817 000 t
1937 und 596 000 t im Jahre 1936. Der 1938 zu ver
zeichnende Zuwachs wird ausschließlich von der 
Zellwolle getragen, deren Erzeugung mit 425 000 t 
fast ebenso hoch war wie die Kunstseideerzeugung, 
die zum erstenmal zurückgegangen ist (1938 rund 
442 000 t gegen 534 000 t im Vorjahre). Allerdings 
ist der Rückgang der Kunstseideerzeugung Sonder
faktoren zuzuschreiben, denn abgesunken ist in 
erster Linie die amerikanische und japanische Er
zeugung, die erstere wegen der starken Depression 
im ersten Halbjahr 1938, die letztere wegen der 
politischen Lage, die zu einer Einengung der Zell
stoffeinfuhr Veranlassung gab. Die Zellwolle hat 
sich dagegen in zahlreichen Ländern weiter durch
gesetzt. Vor allem sind Deutschland und Japan 
Träger dieser Entwicklung gewesen.

W eltcrzeugunjJ von Kunstfasern.

K unstseide Zellwolle Zusammen
1000 1 % 1000 1 % 1000 1

1932 ....................  243 96,0 10 4,0 253
1933 ................  311 96,0 13 4,0 324
1934 ....................  365 93,8 24 6,2 389
1935 ................  420 86,1 68 13,9 488
1936 ....................  452 75,9 144 24,1 596
1937 .................... 534 65,4 283 34.6 817
1938 ....................  442 51,0 425 49,0 867

Im laufenden Jahr wird die Erzeugung von Kunst
fasern zweifellos zunehmen, und zwar nicht nur die von 
Zellwolle, sondern auch die von Kunstseide. In Amerika 
ist die Depression des letzten Jahres bereits überwun
den und die dortige Kunstseideindustrie wieder voll 
beschäftigt. Der Absatz von Kunstseidegarn erreichte 
in USA. in den ersten zwei Monaten 1939 mit 52,8 Mill. 
lbs. eine Steigerung um 73% gegenüber dem Vorjahr. 
Die Zunahme wurde teilweise durch die Steigerung der 
Rohseidepreise unterstützt. Bemerkenswert ist, daß auch 
die Baumwollindustrie wachsende Befürchtungen über 
die Verdrängung von Baumwolle durch Kunstseide hegt, 
auf die die New-Yorker Börse Ende Februar d. J. mit 
besonderem Nachdruck hinwies. Bei Zellwolle wird die 
Steigerung der W eltproduktion w eiter in lebhaftem 
Tempo ihren Fortgang nehmen, da sowohl in Deutsch
land als auch in Großbritannien und USA. bem erkens
werte Kapazitätserweiterungen im Gange sind und klei
nere Produktionsländer, wie z. B. Rumänien und Finn
land, an der Entwicklung ihrer Zellwollwerke arbeiten. 
Die New-Yorker Baumwollbörse stellte kürzlich fest, daß 
bei dem jetzigen Preisstand sich die Spanne zwischen 
den Preisen für Baumwolle und Zellwolle stark  verrin
gert habe, so daß ein W ettbewerb zwischen beiden Pro
dukten heute schon ohne weiteres möglich sei.

Durch die Entwicklung im Jahre 1938 sind die Ver
einigten Staaten wieder zum größten Kunstseideprodu
zenten der W elt geworden. Diesen Platz hatten sie 1937 
vorübergehend an Japan abgetreten. Japan war in
dessen im letzten Jah r durch den Ostasienkonflikt ge
zwungen, seine Produktion stärker zu drosseln, als es 
in den Vereinigten Staaten der Fall war. Japan ist damit 
an die zweite Stelle gerückt und war mit 20,5% an der 
W eltkunstseideerzeugung beteiligt. Als drittgrößter P ro
duzent folgte Deutschland mit einem Anteil von 14,7%.
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W elterzeugung von Kunstseide (in 1600 t):
1936 1937 1938

Deutschland ........................ ........................ 46 57 65
48,3 47
54,3 48,3

USA.............................................. 145,9 117
Japan ........................................ ........................ 118,3 147,4 90,7

81,1 74

Insgesamt ...........................................................  452 534 442

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei der 
Zellwolle. Seit zwei Jahren steht hier Deutschland 
an der Spitze, und auch die technische Entwicklung 
der Faser, ihre Anpassung an die verschiedenen 
Verwendungsgebiete und ihre Spezialisierung sind 
hier am weitesten fortgeschritten. Immerhin ist 
Japan 1938 mit einer Produktion von 150 000 t dicht 
an den deutschen Stand (155 000 t) herangekommen. 
Doch wird Deutschland den ersten Platz behaupten 
können, da seine Erzeugung rasch weiter steigt, 
während die japanische zunächst eingeschränkt 
werden muß und auch auf längere Sicht jedenfalls 
langsamer zunehmen wird. Der drittgrößte Zell- 
wollerzeuger ist Italien mit 79 000 t. Auf Deutsch
land, Japan und Italien entfielen 1938 zusammen 
90% der in der Welt erzeugten Zellwolle, 1937 
waren es 88,5%, 1936 83%.

W elterzeugung von Zellwolle (ln 1000 l):
1936 1937 1938

D e u ts c h la n d ............................ 102 155
Italien .................................... ........................ 49,9 70,9 79
G roßbritannien .................... 15,9 15,4
USA.............................................. ........................ 5,6 9,1 13,5
Japan ........................................ ........................ 22,7 77,5 150
Sonstige L ä n d e r .................... ..........................  6,4 7,6 12,1

Insgesamt ...........................................................  143,5 283 425

D eutsch land .
Nachdem bereits 1937 in der deutschen Textil

industrie erstmalig wieder das Produktionsvolumen von 
1928 erreicht werden konnte, setzte 1938 eine weitere 
Steigerung ein, die um so bedeutsamer ist, als man sich 
in immer stärkerem Maße auf die Verwendung inlän
discher Faserstoffe stützen konnte. Sehr wesentliche 
Dienste hat hierbei die planmäßige Entwicklung der 
deutschen Zellwollindustrie geleistet. An der Gesamt
erzeugung inländischer Faserstoffe, die für 1938 mit 
362 500 t errechnet wurde, war die Zellwolle allein mit 
155 000 t gegen 102 000 t im Vorjahr beteiligt. Die E r
zeugung von Kunstseide stieg von 57 000 t 1937 auf 
65 000 t 1938. Daneben hat die Landwirtschaft 1937 und
1938 jährlich rund 46 000 t Wolle, Flachs und Hanf in
ländischer Erzeugung zur Verfügung gestellt.

Gegenwärtig dürfte das Leistungsvermögen der deut
schen Zellwollindustrie eine Höhe von etwa 200 000 t 
erreicht haben, bis zum Ende des Jahres wird es sich 
auf 225 000 t und im Laufe des nächsten Jahres bis auf 
300 000 t erhöhen. Das Ausbauprogramm soll durch Er
weiterungen bestehender W erke sowie durch Errichtung 
neuer Fabriken durchgeführt werden. Von den Neu
bauten ist das Werk bei Lenzing im Gau Oberdonau er
wähnenswert, das nach Fertigstellung das größte und 
modernste Zellwollunternehmen Europas sein wird. Die 
zur Fabrikation nötige Sulfitlauge wird dort in einem 
60 m hohen Laugenturm erzeugt werden, und aus den 
Abwässern des Werkes, deren Verwertung in einer 
Spritfabrik erfolgt, werden sich bedeutende Mengen 
Sprit gewinnen lassen. Eine Holzschleiferei, eine Zell- 

un(  ̂ Papierfabrik sowie ein Kraftwerk sollen dem 
Werk angegliedert werden. Ein weiteres Zellwollunter
nehmen ist für Südbaden vorgesehen, da die dortige Tex
tilindustrie in ihrer Versorgung mit Zellwolle zur Zeit 
von frachtmäßig wenig günstig liegenden W erken ab
hängig ist.

Auch in der Rohstoffversorgung der Kunstfaser
industrie sind weitere Fortschritte zu verzeichnen. W äh
rend früher zur Herstellung von Kunstfasern Fichten
holz erforderlich war, das größtenteils aus dem Ausland 
eingeiuhrt werden mußte, ist man jetzt weitgehend dazu 
ubergegangen, inländisches Buchenholz für die Gewin
nung der Kunstfasercellulose einzusetzen. Neuerdings 
dient auch Stroh als Ausgangsstoff für Kunstfaser

zellstoff. Die Anfang Dezember 1937 errichtete Kurmär
kische Zellwolle- und Zellulose-A.-G. in Wittenberge, 
eine Gemeinschaftsgründung der Schlesischen Zellwolle 
A.-G. und der Vereinigten Strohstoffabriken in Dresden- 
Coswig, wird in ihrer im Aufbau befindlichen neuen Zell- 
wollfabrik in W ittenberge als Ausgangsmaterial Roggen- 
und W eizenstroh verwenden. Für die Papierindustrie ist 
die Verwendung von Strohzellstoff wegen der Kürze der 
Fasern beschränkt. Vom Gesamtstrohanfall im Altreich 
von jährlich 40 Mill. t wurden bisher nur etwa 250 000 t 
in der Papierfabrikation verarbeitet. Das erwähnte Werk 
in W ittenberge wird voraussichtlich schon im Früh- 
sommer dieses Jahres in Gang kommen können, es wird 
das erste Unternehmen in der ganzen W elt sein, das im 
ununterbrochenen Arbeitsgang Stroh zu Zellstoff und 
anschließend sofort in nassem Zustand w eiter zu Zell
wolle verarbeiten wird. Das Leistungsvermögen ist auf 
20 000 t Zellwolle und außerdem auf 12 000 t Zelljute be
messen. Zelljute wird nach demselben Verfahren wie 
Zellwolle hergestellt, nur ist die einzelne Faser ent
sprechend dem Jutecharakter wesentlich gröber. Durch 
den Austausch der Jute, für die Britisch Indien das Mo
nopol innehat, wird der Zellwolle ein neues großes An
wendungsgebiet erschlossen.

Der Außenhandel mit Zellwolle zeigt 1938 trotz des 
Produktionsanstiegs der deutschen Zellwollindustrie 
keine nennenswerte Veränderung. Die Einfuhr betrug 
7864 t gegen 7478 t im Jahr 1937, ausgeführt wurden 
1579 t gegen 962 t. Hauptlieferant war auch 1938 Italien 
mit 6042 t für 6,91 Mill. 31)1, Hiermit hat Italien rund 
75% der gesamten deutschen Zellwolleinfuhr gestellt. 
Hauptabnehmer für deutsche Zellwolle im Ausland waren 
Ungarn (378 t), die Tschecho-Slowakei (321 t), die 
Schweiz (311 t) und die Vereinigten Staaten (171 t). Die 
Leistung der deutschen Zellwolle erschöpft sich aber 
nicht in der Ausfuhr von Zellwolle selbst, sondern hierzu 
kommt noch ein steigender Außenhandel in Zellwoll- 
gespinsten und Zellwollerzeugnissen. Die Ausfuhr von 
Zellwollgespinsten ist allerdings 1938 infolge des hohen 
Rohstoffbedarfs der verarbeitenden Industrie in 
Deutschland geringer gewesen als 1937 und von 517 auf 
360 t zurückgegangen, während gleichzeitig die Einfuhr 
eine Erhöhung von 546 auf 1205 t erfuhr. Bemerkenswert 
zugenommen hat aber die Ausfuhr von Zellwollgeweben, 
der andererseits eine nennenswerte Einfuhr nicht gegen- 
úbersteht. Die Ausfuhr von Zellwollgeweben erbrachte 
im letzten Jah r einen Erlös von 3,57 Mill. 31)1 gegen
1.5 Mill. 31)1 1937.

Der starke M aterialbedarf der deutschen Kunstseide
verarbeitung führte 1938 auch zu einer Passivität der 
Außenhandelsbilanz in Kunstseide. Den guten Beschäf
tigungsgrad der Textilverarbeitung zeigt in eindeutiger 
Weise die Tatsache, daß trotz Erhöhung der Kunstseide
erzeugung um rund 7500 t der Außenhandel in Kunst
seide mit 1800 t passiv war, während das Jah r 1937 mit 
einem Aktivsaldo von etwas mehr als 1000 t abschloß. 
Die deutschen Kunstseideverarbeiter haben also im letz
ten Jahr gegenüber 1937 einen um rund 10 000 t erhöhten 
M aterialbedarf gehabt. Die gesamte Kunstseideeinfuhr 
stieg von 5452 t 1937 auf 5983 t 1938, während gleich
zeitig die Ausfuhr von 6527 auf 4177 t zurückgegan
gen ist.

G r o ß b r i t a n n i e n .
Für die englische Kunstseideindustrie war das Jahr

1938, vom produktionsmäßigen Standpunkt aus gesehen, 
recht unbefriedigend. Die Entwicklung wird verständlich, 
wenn man die Ausfuhrergebnisse des abgelaufenen Jah
res berücksichtigt, denn die englische Kunstseideproduk
tion ist verhältnismäßig stark ausfuhrabhängig. Die be
reits 1937 auf 13,5 Mill. lbs. zurückgegangene Ausfuhr 
von Kunstseidegarn verm inderte sich 1938 w eiter bis auf
7.6 Mill. lbs. Die englische Zellwollerzeugung erwies 
sich 1938 indessen als ziemlich krisenfest, sie nahm nur 
um 3,5% ab, die Kunstseideerzeugung dagegen um 11%. 
Der Umfang des Zellwollaußunhandels ist nicht bekannt, 
denn Zellwolle erscheint in der amtlichen Außenhandels
statistik in der gleichen Position wie Kunstseideabfälle. 
In dieser Position ist jedenfalls eine Ausfuhrsteigerung 
auf 14,2 (5,8) Mill. lbs. eingetreten, die auf eine Besserung 
der Zellwollausfuhr schließen läßt. Durch die Einfuhr 
erfuhr die Außenhandelsbilanz für Kunstseide keine Ent-
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lsstung, wenn auch die Bezüge an Kunstseidegarn von 1,1 
auf 0,6 Mill. lbs. und die von Kunstseidegeweben von 15,7 
auf 13,3 Mill. Yards zurückgingen. Dafür stieg die Ein
fuhr von Mischgeweben von 4,5 auf 5,4 Mill. Yards, die 
von Strumpfwaren von 2,4 auf 2,8 Mill. Dtz. Paare. Eine 
Einfuhr von Zellwolle wird nicht ausgewiesen.

Anfang dieses Jahres war die Lage der englischen 
Kunstseideindustrie wesentlich besser als in den Vor
monaten. Bei den Kunstseidespinnereien lagen größere 
Aufträge vor, und bei einigen Produzenten konnten so
gar die Liefertermine nicht eingehalten werden. Die 
Vorräte an Garnen und Fertigerzeugnissen sind beacht
lich zurückgegangen. Auch die Nachfrage nach Zellwolle, 
die in wachsendem Maße mit Wolle verarbeitet wird, ist 
gestiegen.

I ta l ien .
In Italien, das einen bedeutenden Teil seiner in

dustriell erzeugten Spinnstoffe als Rohstoff oder in ver
arbeiteter Form exportiert, war die Kunstseideproduk
tion 1938 zum erstenmal leicht rückläufig; die Zellwoll- 
erzeugung hat dagegen, wenn auch in vermindertem 
Tempo, weiter zugenommen. Die Erzeugung von Kunst
seide und Zellwolle zusammen soll bis 1941 140 000 t e r
reichen, was eine weitere, allerdings nicht sehr erheb
liche Steigerung gegenüber dem heutigen Stand bedeu
tet. Die Oberste Italienische Autarkiekommission hat 
vor kurzer Zeit die Festsetzung genauer Beimischungs
zusätze von chemischen Fasern für die einzelnen Zweige 
der Textilindustrie beschlossen. Die einheimische Baum
wollindustrie hat sich verpflichtet, im laufenden und 
kommenden Jahr je 55 000 t Zellwolle zu verarbeiten 
gegenüber 30 000 t im Jahre 1937. Die einheimische 
Wollindustrie will im laufenden Jahr 3000 t Lanital ab 
nehmen gegenüber etwa 2000 t 1938; für das laufende 
Jahr ist indessen eine Lanitalerzeugung vorgesehen, die 
es praktisch ermöglichen soll, der Wollindustrie 4500 t 
Lanital zur Verfügung zu stellen. Die gegenwärtige 
Lanitalerzeugung liegt in der Größenordnung von 6000 t.

Der Außenhandel hat im letzten Jah r etwas an Be
deutung verloren. Die Umsätze in Kunstseide, Zellwolle 
und Kunstseideabfällen betrugen:

Einfuhr Ausfuhr
t Mill. Lire t Mill. Lire

1937 ...........................................  1 100 31,3 43 600
1938 ...........................................  2 200 69,7 39 000

565,4
482,3

V e re in ig te  S ta a te n .
Die Kunstseideerzeugung zeigte im vergangenen Jahre 

zum erstenmal seit 1934 einen Rückgang um 20%, da die 
Industrie nach der 1937 eingetretenen starken Steigerung 
ihrer Vorräte im Jahre 1938 einen Abbau ihrer Vorrats- 
posten für angebracht hielt. Der Kunstseideverbrauch 
hingegen lag um 2% über dem Verbrauch von 1937; er 
stieg von 267 auf 274 Mill. lbs. Die Lieferungen der In
dustrie an die Kunstseide verbrauchenden Industrie
zweige überstiegen die Produktion um 17 Mill. lbs., nach
dem sie 1937 um 53 Mill. lbs. hinter der Erzeugung zu
rückgeblieben waren. Die Herstellung von Acetatseide 
ging von 82 auf 76 Mill. lbs. um 7% zurück, die H erstel
lung von Viseóse- und Kupferseide sogar um etwa 20% 
von 239 auf 182 Mill. lbs. Infolgedessen ist im letzten 
Jahre eine weitere Erhöhung des prozentualen Anteils 
der Acetatseide an der Gesamtherstellung eingetreten. 
Es entfielen 29,5% (i, V. 25,6%) der Kunstseideproduktion 
auf Acetatseide und nur noch 70,5% (i. V. 74,4%, 1936 
77,4% und 1929 rund 93%) auf Viseóse- und Kupferseide. 
Die Ausfuhr von Kunstseidegarn betrug 1938 insgesamt
1,35 Mill. lbs. für 764 000 $, außerdem gelangten 0,95 
Mill. lbs. Kunstseideabfälle zur Ausfuhr.

Die Zellwollerzeugung hat sich um 50% w eiter er
höht. Die Erzeugung betrug 13 500 t, der Verbrauch lag 
jedoch bereits viel höher. Im vergangenen Jah r wurden
23,5 Mill. lbs. eingeführt, was 44% des gesamten Zell- 
wollverbrauchs entsprach. Lieferländer waren Großbri
tannien, Italien und Japan. Die weiteren Enlwicklungs- 
aussichten für diese Faser sind, wie bereits oben er
wähnt, im laufenden Jahr recht gut. Für die Sommer
mode werden in starkem  Maße Zellwollgarne ausgemu- 
stert, da leichte Kleiderstoffe aus Zellwolle gute Erfolge 
versprechen. Für die kommende Wintermode stellt man 
Versuche mit Streichgarnstoffen unter Verwendung von 
50% und mehr Zellwolle an.

Das Interesse an den verschiedensten chemischen 
Fasern ist zur Zeit in den Vereinigten Staaten sehr stark; 
dies geht schon daraus hervor, daß allein im Dezember
1938 neue G arnpatente an die American Enka Corp., 
American Celanese, North American Rayon, du Pont 
und U, S. Rubber Products Co. erteilt wurden. Außer
dem wurde Ende vorigen Jahres ein Patent zur H erstel
lung einer neuen Caseinwolle erteilt.

J a p a n .
Japan hat die Erzeugung von Kunstseide 1938 scharf 

drosseln müssen; der Rückgang betrug 40%. Dagegen 
ist bei Zellwolle ein steiler Anstieg zu verzeichnen, die 
Erzeugung konnte innerhalb eines Jahres fast verdoppelt 
werden. Allerdings mußte im letzten Vierteljahr 1938 
auch hier eine Einschränkung eingeleitet werden, ähnlich 
wie etwa ein Jah r vorher bei der Kunstseideproduktion. 
Der Produktionsanstieg bei Zellwolle wurde durch die 
für Baumwolle und Rohwolle verordnete Verbrauchs
beschränkung ermöglicht, die ein Ansteigen der Nach
frage nach Zellwolle zur Folge hatte. Der schwache 
Punkt der japanischen Kunstfaserindustrie ist aber nach 
wie vor der Mangel an Zellstoff, der im Vorjahr bei
spielsweise die Kunstseideerzeugung in ihrer Entwick
lung gehemmt hat. Eine bedeutendere Rolle als die 
Kunstseide spielt jetzt die Zellwolle, die in der Textil
industrie in größtem Umfange an Stelle von Baumwolle 
und Wolle eingesetzt wird. Obwohl die Zellwollindustrie 
ursprünglich zum Zweck der Eigenbedarfsdeckung an 
Textilwaren angelegt wurde, konnte auch der Export 
einen beachtlichen Aufschwung nehmen. Die schwierigen 
Verhältnisse auf den internationalen Exportm ärkten be
wirkten aber zusammen mit den Störungen, welche der 
Fernostkonflikt für Japan zur Folge hatte, einen emp
findlichen Rückgang der Ausfuhr. So ist die Zellwoll- 
ausfuhr, die 1937 noch 11,17 Mill. Kin erreichte, 1938 bis 
auf 220 000 Kin zusammengeschmolzen. Eine gewisse E r
leichterung ist allerdings dadurch eingetreten, daß die 
Ausfuhr von Zellwollgarnen von 6,18 auf rund 8 Mill. Kin 
steigen konnte. Die auf diesem Gebiete erreichten Er
folge werden jedoch wieder aufgehoben durch den gro
ßen Ausfall des Exports an Kunstseide; an Kunstseide 
konnten 1938 nur noch 16,7 Mill. Kin zur Ausfuhr ge
bracht werden gegen 42,7 Mill. Kin 1937. (2072)

Auslandskapital in Lettlands Wirtschaft.

Wie aus einem Bericht der „Rigaer Wirtschafts
zeitung" hervorgeht, hat sich das in Lettland 
investierte Auslandskapital in den letzten Jahren 

verringert. Während Anfang 1933 noch 51,3% des 
Grundkapitals der Aktiengesellschaften sich in aus
ländischem Besitz befanden, ist diese Ziffer bis auf 
28,7% Anfang 1938 zurückgegangen. Besonders 
stark verringerte sich der Anteil des ausländischen 
Kapitals in der chemischen Industrie, der Anfang
1938 um 1,38 Mill. Lats niedriger war als Anfang 
1937: Davon

Zahl d .A ktien- G rundkapital Auslandskapi- 
gesellschaften in 1000 Ls. tal in 1000 Ls,

Anfang Anfang Anfang
1937 1938 1937 1938 1937 1938

Chemische Industrie 
Keramische Industrie 
M etallbearbeitung . .
Lederindustrie . . . .
Textilindustrie . . . .
H o lz in d u s t r ie ................
Papierindustrie  . . . .
D ruckereigew erbe . .
Nahrungsm ittelindustrie 
Bekleidungs- u. Schuhind 
Baugewerbe . . . . .
Gas und E lektrizität

Von dem in der lettländischen W irtschaft investier
ten Auslandskapital entfallen 27,1% auf Großbritannien, 
19,9% auf Deutschland, 18,1% auf Schweden. Englisches 
Kapital ist hauptsächlich in der Textilindustrie (7,45 Mill. 
Lats) und in der Papierindustrie (2,54 Mill. Lats) ver
treten, deutsches Kapital in der Textilindustrie (2,89 
Mill. Lats) und in der chemischen Industrie (2,52 Mill. 
Lats), das schwedische Kapital in der chemischen (Zünd- 
holz-j Industrie (4,64 Mill. Lats) und in der Holzindustrie 
(2,1 Mill. Lats). d®2)

. 30 30 19 233 17 933 13 688 12 308
. 12 13 6 135 7 037 1 795 2 108

15 14 8 480 11 580 441 377
5 5 2 390 2 390 1 050 1 088

28 27 365 25 815 13 295 13 894
27 26 8 645 7 595 5 034 4 588

5 5 14 080 14 080 8 088 8 113
11 11 3 325 3 475 333 304

. 46 43 18 139 20 155 3 019 2 130
e 22 22 4 350 4 750 949 758

2 2 1 400 1 500 168 168
. 3 3 924 1 125 — —
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Herstellung biologischer Arzneimittel in USA.

Nach längerer Zeit hat das Bureau of the Cen- 
sus wieder Angaben über die Herstellung von 
biologischen Arzneimitteln veröffentlicht. Danach 

belief sich der Wert der im Jahre 1937 hergestell
ten biologischen Präparate auf 17,68 Mill. S gegen 
13,41 Mill. 1935. Damit ist der bisherige Höchst
stand vom Jahre 1929 mit 16,86 Mill. im letzten 
Census-Berichtsjahr überschritten worden. Von der 
Gesamterzeugung im Jahre 1937 entfallen 10,26 
Mill. $ auf biologische Präparate für die Anwendung 
beim Menschen, die restlichen 7,42 Mill. $ auf Er
zeugnisse für den Veterinärgebrauch. Von den bio
logischen Präparaten für die Anwendung beim Men
schen war im letzten Berichtsjahr nur die Virus
herstellung rückläufig, die Erzeugung aller übrigen 
Präparate ist dagegen gestiegen. Im einzelnen wur
den an biologischen Präparaten für den mensch
lichen Gebrauch hergestellt (in 1000 $):

1929 1935 1937
Antitoxine ...........................................................  2 917 2 644 3 003
B a k te r ie n p r ä p a ra te ...........................................  819 1 002 1 089
Seren ...................................................................  673 1 136 1 729
Vaccine ...............................................................  1 092 1 552 1 915
Viren ...................................................................  341 604 493
N ichtspezifizicrte biol. P r ä p a r a t e ................  1 286 921 2 022

Bei den biologischen Präparaten für den Vete
rinärgebrauch, deren Erzeugungswert von 1935 bis

1937 von 5,55 auf 7,42 Mill, § angestiegen ist, ist 
die Gewinnung von Antitoxinen nahezu um die 
Hälfte zurückgegangen, die Herstellung von Viren 
hat nur wenig zugenommen. Die übrigen Präparate 
zeigen dagegen nicht unbeträchtliche Zunahmen, Im 
einzelnen wurden für den Veterinärgebrauch her
gestellt (in 1000 $):

1929
A ntitoxine ............................................................  635
B akterienpräparate  ........................................  777
S e r e n ........................................................................  6 803
Vaccine ................................................................  562
V i r e n .................................................................... .... 909
N ichtspezifizicrte biol. P räpara te  . . . .  48

1935 
201 
627 

3 348 
438 
700 
239

1937 
120 
846 

4 723 
676

350

Die Ausfuhr an diesen Produkten ist recht bedeu
tend. Sie hat im vergangenen Jahre mit Ausnahme der 
Vaccine für den menschlichen Gebrauch gegenüber 1937 
zugenommen. Es wurden in den letzten beiden Jahren 
ausgeführt (in 1000 §):

1937
Biol. P räparate  für M enschen und Tiere . . . . . .  384
Seren und A ntitoxine für M e n s c h e n ................................  995
Vaccine für M e n s c h e n ................................................ .... 329
O rganpräparate, Enzyme usw ..................................................  856

Die Einfuhr von Antitoxinen, Seren, Vaccinen usw. 
ist sehr gering, sie ist von 197 Unzen im W erte von 
5300 § auf 747 Unzen für 1400 $ im letzten Jahr zurück
gegangen. (1931)

1938
562

1089
309
895

Neuer Zolltarif

Mit Wirkung vom 19. Februar 1 9 3 9  hat die Pqs
siamesische Regierung einen neuen Einfuhr- os'

Zolltarif in Kraft gesetzt. Die bisherigen Wertzölle 
sind weitgehend durch spezifische Zölle ersetzt 
worden. Die Einfuhrfreiliste ist erheblich erweitert 
worden. Bis zum 1. April 1 9 3 9  sind Uebergangs- 
erleichterungen vorgesehen. Der neue Tarif enthält 
die folgenden Chemiepositionen:

Zollsatz in
Pos. W arenbezeichnung Baht*)

17 Vanille und V a n i l l i n ..............................................................kg 3
aus 27 Glucose ........................................................................... kg 0,10
29 Künstlicher Süßstoff (im englischen T ex t ..saccharine“) und 

Stoffe ähnlicher Beschaffenheit und zu ähnlichem Gebrauch
kg 2

34d Rektifizierter Alkohol zur Verwendung in einem Laboratorium
oder einem Hospital der Regierung mit Erlaubnis des Finanz- 50
ministers und unter Beobachtung der von dem Finanzm inister 
vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen, vorausgesetzt, daß er
nicht zur Zubereitung von Stoffen dient, d ie bei der Einfuhr 
einem höheren Zollsatz unterliegen würden

1 abs. A lkohol 1,60 
34e A lkoholhaltige Parfümerien und Toilettepräparate  mit einem 

Gehalt von m ehr als 5% absolutem Alkohol:
I. 40% und mehr absoluten Alkohol enthaltend

1 Flüssigkeit 3,50
II. W eniger als 40% absoluten A lkohol enthaltend

1 Flüssigkeit 1,75
341 Alkohole, die vor der Abfertigung zur Einfuhr bzw. vor dem 

Verlassen des Zollagers vergällt worden sind 
. . . .  » , , „  1 Flüssigkeit 0,08
34g Andere Alkohole und P räparate mit einem G ehalt von mehr

als 5% absolutem Alkohol, n. b. g. (außer Trinkbranntw ein
und Wein) ............................................... 1 abs. Alkohol 3,50
M indestabgabe je 1 F lü s s ig k e i t ........................................  1,05

35 M ineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer:
a) In Flaschen von nicht mehr als 0,4 1 Inhalt je Flasche

Dtz. Flaschen 0,24
b) In Flaschen mit mehr als 0,4 1, aber weniger als 0,8 1 Inhalt

je Flasche .................... ... ................... Dtz. Flaschen 0,36
c) In Flaschen mit mehr als 0,8 1 Inhalt je Flasche

Dtz. Flaschen 0,48
38 Asphalt, T eer und Mischungen oder Emulsionen davon mit

oder ohne Zusatz von A sbest, Sand usw., n. b. g.
„ c , 100 k£ °-6542 Schmirgel, Bimsstein und andere natürliche Schleifm ittel; 51 

Siliciumcarbid und ähnliche mineralische Stoffe zum Schleifen,
Polieren und R e i n ig e n ................................................kg 0,05

43 Gummen, Gummiharze und Hatze, nicht zu m edizinischer
4A Y T ^ n g .  n. b g ......................................................... kg 0,05
*16 bchellack, roh oder gereinigt ................................. kg 0,20
47 Schwefel, roh oder g e r e in ig t .....................................kg 0,02
49 Chemische Erzeugnisse:

a} Alaun, N a tro n w asse rg la s ........................................kg 0,02
b) Salzsäure; Schwefelsäure, einschl. rauchender Schwefelsäure 

und ochwefelsaureanhydrid ................................kg 0,025
7 * 52
') 1 Baht =  1 Tikal =  xur Zeit rund 1,07 X>1.

i n  S i a m .

Zollsatz in
W arenbezeichnung Baht*)

c) Calcium carbid; Naphthalin; Borax; N atrium carbonat oder 
-b icarbonat (einschl. calcin ierter Soda); Chlorkalk; Schwefel- 
natrium  und Polysulfide (einschl. Natrium sulfhydrat)

kg 0,03
d) K alisalpeter; A etznatron  und A etzkali . . .  kg 0,04
e) Ammoniumchlorid; Salpetersäure; E x trak te, Früchte und 

Rinden zum Gerben, pflanzlicher H erkunft, n. b. g,
.. . kg 0,05
ij Am m oniumcarbonat und - b ic a r b o n a t ..................kg 0,06
g) Borsäure (in K ristallen u s w . ) ..............................kg 0,07
h) M ethanol ................................................................... . 1  o,08
i) Essigsäure; K alium chlorat; A m eisensäure . . kg 0,10
j) Kalium perm anganat; G l y c e r i n ........................... kg 0,18
k) Kampfer . . . .... ...................................................... kg 0,30
1) W einsäure, l o s e ........................................................kg 0,20
m) Borneol ....................................................................... kg 0,68
n) Kaliumjodid ............................................................... kg 2
A rzneim ittel, Drogen, medizinische P räparate :
a) Sera, Vaccine; biologische P räpara te  für subcutane Ver

wendung ................................................................................. frei
b) Chinin u. a . C inchonaalkaloide; synthetische Präparate, die

als M alariaheilm ittel dienen, vom G eneralzolldirektor als 
solche bezeichnet und im R egierungsblatt veröffentlicht 
w erden ................................................................................. frei

c) Radium und R ad iu m v erb in d u n g en ........................  frei
d) Oele zu m edizinischer Verwendung, wenn sie nicht ihrer 

Verpackung nach un ter Pos. 50 j fallen: Lebertran u. a. 
medizinische Oele, außer ätherischen und flüchtigen Oelen

1 0,20
e) M edizinalkapseln, Täfelchen, Kügelchen, O blaten, Pastillen,

gepreßte  und andere T ab letten  und ähnliche Erzeugnisse 
zum E i n n e h m e n .........................................................kg 0,70

g) Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte zu medizinischer 
Verwendung, n. b. g.:
I) nicht gepulvert .................... ............................kg 0,25

II) gepulvert .............................................................kg 0,40
h) M edizinische Pflaster; Zugpflaster, E inreibm ittel, n. b. g.

kg 0,40
i) V a s e l i n e ...................................................................... kg 0,15
j) M edizinische oder pharm azeutische P räpara te  ohne Alkohol* 

gehalt oder m it einem G ehalt von nicht m ehr als 5% ab
solutem  A lkohol, zum Einnehmen, wenn sie in Kleinhan* 
delspackungen enthalten  sind, n. b. g,:

F e s t e ........................................................................ kg 0,20
Flüssige ..................................................................... F . 0,20

T oilettep räpara te , n, b. g.:
a) Zahnpaste, Zahnpulver, M undwässer, Zahnreinigungsmittel:

Feste  .........................................................................kg 1
Flüssige .........................................................................1 1

b) Haarcrcm e, B rillantine, Haaröl, H aarfärbem ittel, Haarpomade:
F e s t e ........................................................................ kg 0,50
Flüssige ........................................................................ 1 0,50

c) Reis- und Talkum puder, n icht parfüm iert . . kg 0f05
d) Andere kosm etische P räpara te  für Mund, Zähne, Haar und 

Haut, einschl. des G ewichts der unm ittelbaren Verpackung
kg 1

A etherische oder flüchtige O ele, natürlich oder künstlich, auch 
Alkohol enthaltend:
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Zollsatz in
Pos. W arenbezeichnung Baht*)

(Anmerkung: Einschl. P räpa ra te  oder Lösungen von natürlichen 
oder künstlichen ätherischen oder flüchtigen Oelen, die 50 
Volum-% oder m ehr derartiger Oele enthalten.)
a) Zu m edizinischer Verwendung, die von dem G eneralzoll-

d irektor als solche bezeichnet und im R egierungsblatt ver
öffentlicht w e r d e n ............................................................ I 1

b) A ndere ........................ ................................ 1 3,50
Ausnahmen: Synthetische ätherische Oele, die nicht mit irgend
welchen natürlichen Oelen gem ischt sind, sind nicht nach d ieser 
Position zollpflichtig, wenn die Einfuhrdeklaration eine B estä
tigung, daß sie kein Gemisch natü rlicher Oele enthalten, sowie 
den chem ischen Namen des synthetischen Oeles enthält.

53 Seife:
a) Toiletteseifen, einschl. parfüm ierter M edizinal-, durchsich

tiger und R a s ie r s e i f e n ............................................ kg 0,30
b) Andere Seifen, einschließlich W aschpulver, mit oder ohne

Seifengehalt .................................................................kg 0,14
55 Farben, Farbw aren, T inten und Lacke:

a) Farbstoffe aus K ohleteer und K ohleteerderivaten , n. b. g.
kg 0,15

b) Indigo, natürlich  oder künstlich; U ltram arin- und P reu 
ßischblau ..........................................................................kg 0,10

c) Schwefelschwarz; Gasruß ......................................... kg 0,05
d) A nstrichfarben, Tem perafarben, Farbenpulver und Farben,

n. b. g................................................................................... kg 0,08
e) Lacke, Em aillelacke, einschl. Celluloselacke . kg 0,18
f) Druckfarben und Lithographentinte, einschl. T inte für V er

vielfältigungsm aschinen ................................  kg 0,18
g) Schreib- und Zeichcntinte:

F e s t e ............................................................................. kg 0,20
Flüssige ................ ... .................................................... 1 0.20

60ff Fußbekleidung aus Gummi oder ähnlichem M aterial, einschl. 
Schuhe mit Sohlen aus Gummi oder ähnlichem M aterial und 
Oberteilen aus S t o f f ..................................................... P aar 0,15

73 Kerzen .......................................................................................kg
74 W achswaren, Creme, Pasten  und ähnliche P räpara te  zum P o 

lieren und Pflegen von Leder und M etallw aren, Fußböden, 
Möbeln usw.:

Feste ................................................................................. kg 0,40
Flüssige .................................................................................1 0.40

aus 83b Andere Ledersorten, einschl. K unstleder- und Lederim itation
kg 0,30

85 Zündhölzer:
a) Wenn in Schachteln verpack t, die im D urchschnitt nicht

mehr als je 60 Zündhölzer en thalten, 100 Schachteln 1,20
b) Wenn in Schachteln verpackt, die im D urchschnitt m ehr als 

je 60 Zündhölzer enthalten  . . . .  100 Schachteln 1,20 
dazu für je 30 Zündhölzer oder B ruchteil davon über 60 Stück 
hinaus in jeder Schachtel: Zuschlagszoll

100 Schachteln 0,60
87 M echanische Feuerzeuge und B estandteile dafür:

a) Vollständige Feuerzeuge (mit oder ohne Zündsteine}
Stück 0,50

c) Zündsteine ..................................................................... kg 5
95e Patronen für Flinten, Büchsen, Pistolen und Revolver

100 Stück 5
117 Treibriem en ................ ................................; ■ • • • kg  ̂ 0,10
118' Bremsschuhe aus Kautschuk für M aschinen in Reismühlen

kg 0,09
121 Papier in Rollen oder B lättern , n. b. g.:

(Anmerkung: Die Einfuhrdeklarationen für durchsichtiges, durch
scheinendes und fettd ichtes P ap ier (,,grease-proof*'), in Rollen 
oder B lättern, d ie un ter Pos. 121 c eingeführt werden, müssen 
eine Erklärung enthalten, daß rlas Papier n icht geölt,^ gewachst 
oder mit Stearin  oder Paraffin überzogen ist. L iegt eine solche 
Erklärung nicht vor, so w ird das betreffende P ap ier nach Pos. 
121 a abgefertigt.)
a) Geölte, gew achste oder mit Stearin  oder Paraffin überzogene

Papiere .............................................................................kg 0,06
c) Andere Papiere  (außer T apeten  und anderen bedruckten

Papieren) .........................................................................kg 0,03
123 Indigo-, Kohle- und ähnliche P a p i e r e ...................... kg 0,70
131 Reifen und Schläuche, nicht als Teile der ursprünglichen A us

rüstung von Fahrzeugen eingeführt:
a) Für Fahrräder:

M äntel ........................................................................Stück 0,30
S c h lä u c h e ............................................. .......  Stück 0,10

b) Für mechanisch betriebene Fahrzeuge:
I. Schläuche bis zu 1 kg Gewicht . • Stück 1,10

II. Schläuche von m ehr als 1 kg G ewicht Stück 2
III. M äntel bis zu 4 kg G e w i c h t ................... Stück 3
IV, M äntel von m ehr als 4 kg, aber nicht m ehr als 6 kg

G e w i c h t ............................................................... Stück 5
V. M äntel von m ehr als 6 kg, aber nicht m ehr als 10 kg

G e w i c h t ............................................................... Stück 8
VI. M äntel von m ehr als 10 kg G ewicht . . Stück 11

c) Gummireifen und -schlauche für andere Fahrzeuge als F ah r
räder oder m echanisch betriebene Fahrzeuge; andere Gummi
bereifungen .................................................................... kg 0,30

133a III. Gummibälle für A utom obilhupen, gesondert eingeführt
Stück 0,06

134 A sbestfliesen, -tafeln und -p la tten  (auch in Verbindung mit 
anderen Stoffen) ................................... ............................ kg 0,03

140 Feuerwerk a ller A r t ...................................... kg 0,50
141 Bodenbelag w ie W achstuch, Linoleum u. a, ähnliche W aren

kg 0,20
142 Leim, Gelatine und K leister tierischer H erkunft; gebrauchs

fertige Gummen (ausschl. solcher zu therapeutischer V erw en
dung) und Leime pflanzlicher H erkunft . . . . .  kg 0,25

144 Räucherpapier (einschl. Räucherblumen) . . . .  kg 0,12
145 Räucherkerzen ........................................ . kg 0,12
149 Räucherkerzen gegen M o s k i to s ........................ ...  • kg 0,30
152 Natürliche oder künstliche Perlen , Edelsteine und H albedel

steine, auch geschliffen, aber nicht gefaßt . . v.W . 5%

Zollsatz in
Pos. W arenbezeichnung Baht*)
153 Photographisches M aterial:

d) A ndere (d. h. unbelichtete) Kinematographenfilme
30,48 m (100 Fuß) 0,50

e) Photographische Rollfilme, unbelichtet . . Rolle 0,06
f) Photographische P la tten , unbelichtet . . . .  kg 0,50
g) Lichtem pfindliches photographisches P ap ier einschl. des

lichtem pfindlichen Zeichcnpapiers, unbelichtet kg 1
154 K autschukw aren (weiche), m it od. ohne Stoffverarbeitung, n. b. g.:

a) ,,clog straps“  .............................................................kg 0,20
b) Pasten, P la tten , B lätter, Streifen, Fäden, Rohre, Schläuchc

(aber ausschl. a rm ierter Schläuche), auch wenn sic für 
Spezialverwendungen zugeschnitten sind . . .  kg 0,30

155 Sportartikel:
c) Tennisbälle ............................................................ Dtz. 1,20
d) Gummiblasen für B ä l l e ........................................ kg 0,60

156c Schreib- oder Zeichenstifte, gewöhnliche (auch mit einem O ber
te il aus Kautschuk), außer mechanischen Bleistiften und Griffeln

Stück 0,01
157 Spielwaren:

a) Puppen und Puppenteile, andere Spielwaren, n. b. g., die 
in der Hauptsache aus Gummi, Celluloid oder ähnlichem
M aterial b e s t e h e n .................................................... kg 1

aus 164a K u n s ts e id e g a rn e ................................................ kg**) 0,25

Zollbefreiungen (Abschnitt VI des Zolltarifs).
178c W aren für medizinische Verwendung: A ntiseptische V erband

gaze, Charpie, Werg, Baum wollwatte, poroplastischer Filz, 
P flaster, ausschl. Pflaster mit H eilm ittelzusatz, Umschläge, B an
dagen, Catgut und sterilis ierte  u. a. N ähm aterialien.

180 Chloroform, gereinigter A ether, Schw efeläther und Jodoform .
182 Desinfektionsm ittel, wie: Teersäuren in Verbindung mit Alkalien

zur Bildung von Lösungen, die bei Zusatz von W asser seifen
artige D esinfektionsm ittel ergeben; sonstige D esinfektionsm ittel, 
die vom G eneralzolldirektor in einer im R egierungsblatt v e r
öffentlichten Verordnung bekanntgem acht sind, 

aus 184 Stickstoff-, phosphat- oder kalium haltige M ineralien oder 
chem ische Düngemittel und Mischungen davon; andere Dünge
m ittel, die nach der Meinung des G eneralzolldirektors in Siam 
nur zu Düngezwecken benutzt w erden.
Anmerkung: D er G eneralzolld irektor kann die zollfreie Einfuhr 
von W aren, die als Düngemittel bezeichnet werden, verweigern, 
wenn nach seiner Meinung:

I. die W are in der Hauptsache zu anderen Zwecken als zur 
Bodendüngung eingeführt w ird, oder

II. ein m ineralischer oder chem ischer Stoff auf Grund seiner
Beschaffenheit auch für andere Zwecke als zum Düngen 

geeignet erscheint, oder
III. eine W are so verpack t ist, daß ihre Verwendung zu Dünge- 

zwecken unwahrscheinlich ist.
188 Insekten- und Schädlingsbekämpfungsmittel für landw irtschaft

liche Zwecke, wie: Calciumcyanid, Calcium- und Bleiarsenat, 
Nicotin, Orthodichlorbenzol, Paradichlorbenzol und Präparate , 
die solche und ähnliche Stoffe enthalten; andere Insekten- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, die nach der Meinung des G eneral
zolldirektors in Siam nur zu landw irtschaftlichen Zwecken
Verwendung finden.
Anmerkung: D er G eneralzolldirektor kann die zollfreie Einfuhr 
von W aren, die als Insekten- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
bezeichnet w erden, verw eigern, wenn diese nach seiner M ei
nung in der Hauptsache zu anderer Verwendung eingeführt
w erden.

190 Opium zur Verwendung des Opiummonopols, 
aus 191 M äuse- und Rattengifte.
193 W arenproben, die nur als solche Verwendung finden.

W aren, die dem allgemeinen W ertzoll unterliegen (Abschnitt VII),
198 A lle W aren, die in diesem Tarif nicht anderweitig genannt

oder einbegriffen sind ............................................. v. W. 15%

**) Einschl. der unm ittelbaren Verpackung, wenn für den Klein
handel verpackt.

v  (1996)

Verbrauchsregelung für Metalle.

Im „Reichsanzeiger“ N r. 66 vom 18. M ärz 1939 er
schienen Anordnung 30 a, Bekanntmachung 6 a und 
Bekanntmachung 8 a der Ueberwachungsstelle fü r Me

talle. Die neuen Bestimmungen sind eine Zusammen
fassung der bisherigen Anordnungen und Bekannt
machungen über die Verbrauchsregelung (vgl. 1937, 
S. 1146). Sie treten am 1. A pril 1939 im Altreich und 
im Lande Oesterreich in K raft, bei gleichzeitiger A ußer
kraftsetzung der Anordnungen 30 und 31 und der Be
kanntmachungen 6, 8 und 12.

A n o rd n u n g  3 0 a :

D e r  Verbrauchsregelung werden w ie seither d ie  B e g riffs 
bestim m ungen fü r  d ie M e tallk lassen  und  M ateria lg rup p en  
im  Sinne der A n o rd n u n g  27a  betr. L ag e rb u d ifü h ru n g  und 
Bestandsm eldung (v g l. 19 38  S. 563) zugrunde gelegt. B e i- 
behalten ist auch die Bestim m ung, d a ß  d e r V e rb ra u d isre g e -•
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lung a lle  Betriebe unterliegen, die einen V erbrauch an Roh- 
und Abfallmaterial in  den w eiter unten aufgeführten M e ta ll- 
klassen aufzuw eisen haben (das sind die Betriebe der ersten 
Verarbeitungsstufe). D iese Regelung hat sich je tzt endgültig 
als zw eckm äßiger durchgesetzt, obw ohl des öfteren bei 
der Ueberwachungsstelle angeregt wurde, ähnlich der M e
tallbew irtschaftung in  der K rieg sze it Bezugsscheine einzu
führen, die d e r letzte Verbraucher erhält und weitergibt. 
Jeder V erbrauch fü r  Inlandszw ccke in  den betroffenen M e
ta llk la sse n  unterliegt der Verbrauchsbeschränkung. N ic h t
beschränkt ist der Verbrauch fü r A usfuhrzw ecke nach M a ß 
gabe besonderer Ausführungsbestim m ungen.

N ach  § 4 w ird  jedem  von der A n o rd n u n g  betroffenen 
Betrieb die Verbrauchsberechtigung fü r  Inlandszw ecke durch 
schriftlichen Bescheid von der Ueberwachungsstelle m itgeteilt. 
W enn a u f G ru n d  der A n o rd n u n g  30a ein solcher besonderer 
Bescheid nicht ergeht, g ilt  entweder die zu le tzt schriftlich 
festgesetzte Verbrauchsberechtigung oder bis zu r Erte ilu n g  
eines solchen Bescheids:

a) fü r  Betriebe im  Altreichsgebiet: .die Verbrauchsbercch- 
tigung fü r  Inlandszw ecke gemäß §  6 der A n o rd n u n g  30 
vom  29. A p r il  19 35 in  V e rb in d u n g  m it §  1 der A n o rd 
nung 3 1  in  der Fassung vom  6. D ezem ber 19 3 7 ; (das ist der 
durchschnittliche M onatsverbrauch des Jahres 19 34  ( D V ) ,

der sich errechnet nach D V  =  -- V  w obei G V  der

Gesam tvcrbrauch 1934 und A V  der gesamte anrechnungs
fähige Verbrauch fü r A usfuhrzw ecke ist);

b) fü r Betriebe im  Lan d e  O esterreich: die durchschnitt
liche M onatsverbrauchszahl aus dem V erb rauch fü r  In la n d s 
zwecke (Gesam tverbrauch abzüglich V erb rauch fü r  A u sfu h r) 
in  den M onaten A ugust bis N o ve m b er 1938 nach M aßgabe 
der hierüber an d ie Ueberwachungsstelle f ü r  M etalle  erstat
teten M eldung.

Betriebe im  Lan d e  Oesterreich, die ihre V e rb ra u d ism e l- 
dung gemäß A bs. 3b) bisher nicht abgegeben haben, müssen 
diese M eldung unverzüglich nachholen und die V o rd ru ck e  
d a fü r bei der Ueberwachungsstelle fü r  M etalle  anfordern.

Danach können fü r  Betriebe gemäß a) und b) in  den 
nachfolgenden M etallk lasscn  die in  S palte  3 angegebenen 
Prozentsätze verbraucht w erden:
Kiassengruppe: Klasse: %

III. Blei A. Blei, nicht legiert ......................... 30
B. H artblei (A n tim o n b le i) ....................  30
C. Speziallagerm etalle auf Bleibasis

mit metallischen Zusätzen ohne
Zinngehalt oder mit einem Zinn
gehalt bis zu 1 0 %   150

D. A ndere Bleilegierungen als die
der Klassen III B und C ................ 40

IV. Cadmium A. Cadmium, nicht l e g i e r t .................. 50
VIII. Kupfer A. Kupfer, nicht l e g i e r t ...................... 30

IX. Kupferlegierungen A. Messing- u. Tombaklegäerungen . 50
B. R o tg u ß leg ieru n g en ............................ 50
C. B ro n ze leg ie ru n g en ............................ 50
D. Neusilberlegierungen .................... 20
E. Kupfer-Nickel-Legierungen . . . .  30
F. Andere Kupferlegierungen als die

VTTT xt. . . dcr Klassen VIII B u. IX A bis E 30
XIII. Nickel A. Nickel, nicht l e g i e r t .....................  10
YTV n  . ... N ic k e lleg ie ru n g e n ............................  12%
y iy  ^.ucc*{S1̂ er A.. Quecksilber, nicht legiert . . . .  25
XIX. Zink A. Feinzink ............................................. 40

B. W alzzink ...........................................  30
C. Rohzink, d, h. alles unlegierte 

Zink, das nicht unter die Klassen
XIX A  und B f ä l l t ............................  40

D. Spcziallagerm etalle auf Zinkbasis
mit m etallischen Zusätzen ohne
Zinngehalt oder mit einem Zinn
gehalt bis zu 10% ............................  150

E. Andere Zinklegierungen als die
der Klasse XIX D ............................  100

XX. Zinn A. Zinn, n icht le g ie r t ............................. 15
B. M is c h z in n ............................................ 30
C. Lötzinn mit einem Zinngehalt bis
n  ™  10% ................................................ 150
D. Lötzinn mit einem Zinngehalt

über 10% ............................................ 40
E- Lagerweißm etalle mit einem

Zinngehalt über 10% ........................ 25
F. Andere Zinnlegierungen als die

der Klassen XX B bis E ................  30

D ie  Bestim m ungen über M ehrverbrauchsgenchm igung und 
Ausgleich von M e h r- und M in  der verbrauch in  verschiedenen 
Verbrauchsabschnitten werden aus den früheren A n o rd n u n 

gen übernom m en (v g l. insbesondere „ C h e m . In d : N . “ 1939 
S. 14 ).

D urch  die V erbrauchsrcgelung w erden die sonstigen V o r
schriften z u r Bew irtschaftung vo n  M etallen , insbesondere 
über Bedarfsscheinpflicht fü r  M e talle  und über Verw endungs
verbote fü r M e talle  nicht berührt. D ie  Vcrbrauchsberechti- 
gung ersetzt w eder die zum  Bezüge von bedarfsscheinpflich
tigen M etallen  erforderliche Bedarfsbeschcinigung, noch die 
etwa erforderliche A usnahm e von dem Verw endungsverbot. 
Im  gleichen S in n e  begründet eine Bedarfsbescheinigung oder 
eine A usnahm e vo n  V erw endungsverbo t nicht eine über die 
Begrenzung der A n o rd n u n g  30a hinausgehende Verbrauchs
berechtigung (§  10).

E in e  Frcigrenzenrcg elung  fü r  K le in ve rb ra u ch e r im  R ah
men der A n o rd n u n g  30a ist an sich n icht vorgesehen. Die 
Freig renzen gem äß §  6 d er A n o rd n u n g  29 gelten zunächst 
n u r fü r  den Bezug ohne Bedarfsbeschcinigung. D e r  Reichs- 
beauftragte fü i M etalle  h at jedoch durch ein Schreiben an 
d ie Reichs w 'irtschaftskam m er auch fü r  den V erb ra u ch  eine 
Erleichterung  geschaffen. D ie  H au p tb e stim m u n g  ist folgende:
. ,  . 11 J^cnn der m onatliche G esam tverbrauch eines B etriebes an Roh- 

A bfallm atcrial in einer M etallklasse, für die gemäß Anordnung 29 
eine Freigrenze festgesetzt ist, die einfache Höhe d ieser Freigrenze 
nicht übersteigt, darf d e r B etrieb in d ieser M etallklasse ohne be
sondere Genehmigung Roh- und A bfallm aterial insgesam t bis zur 
Hohe der einfachen Freigrenze verbrauchen, auch wenn nach den 
Vorschriften be tr. V erbrauchsregelung sein zulässiger Verbrauch in 
d ieser M etallklasse unter der einfachen Freigenze liegen sollte. Dies 
gilt ohne Rücksicht darauf, ob der B etrieb im Hinblick auf seinea 
Verbrauch und Bedarf in anderen M etaliklaasen als Kleinverbraucher 
anzusehen ist oder n ich t.“

F ü r  Betriebe, die nicht K le in ve rb ra u ch e r sind, kann aus 
dieser E rle ich teru ng  jedoch nicht d ie Berechtigung zu einem 
zusätzlichen V erb ra u ch  hergeleitet werden.

B e k a n n tm a c h u n g  6  a^ b e t r .  R eg e lu n g  de s  M e ta l lv e rb r a u c h s  
f ü r  A u s f u h r z w e c k e :

A ls  A u s fu h r im  Sinne der Bestim m ungen betr. V er
brauchsregelung g ilt  n u r die L ie fe ru n g  einer zum  V erb le ib  im 
A u s la n d  bestim m ten ^OĈ are, f i ir  die der v o lle  Gegenwert 
durch B ezahlung  oder G egenlieferung  aus dem A u s la n d  der 
-deutschen W irts c h a ft zu flie ß t. D ie  Ueberwachungsstelle 
ikann a lle rd in g s  in  S o n d e rfä lle n  a u f begründeten A n tra g  aus
nahm sweise andere R egelungen treffen.

D ie  B efre iung  vo n  der Verbrauchsbeschränkung um faßt:
a) den M etallinhalt (zuzüglich des unw iederbringlichen Material- 

verlusts) derjenigen eigenen Erzeugnisse, die der V erbraucher selbst 
unm ittelbar nach dem A uslände ausführt,

b) den M etallinhalt (zuzüglich des unwiederbringlichen Material- 
vcrlusts) derjenigen eigenen Erzeugnisse, die der V erbraucher auf 
Grund eines A usfuhrverbrauchscheins an einen deutschen Weiter* 
Verarbeiter liefert,

c) den M etallinhalt (zuzüglich des unw iederbringlichen Material* 
verlusts) derjenigen eigenen Erzeugnisse, die der V erbraucher auf 
Gjund einer A usfuhrbcdarfserklarung an einen deutschen Export
händler oder Zw ischenlieferer liefert.

F ü r  L ieferungen fü r  A u sfu h rb e d a rf an W eiterverarbeiter, 
E x p o rth ä n d le r und  Z w ischenlieferer s in d  Ausfuhrvcr'brauchs- 
schcine zu beantragen, die nach E rte ilu n g  dem L ie fe re r aus
g ehändigt w erden. H ie r f ü r  sind, w ie  seither, bestim m te amt
liche V o rd ru ck e  vorgesehen. A usfuhrvcrbrauchsschcine dürfen 
nur beantragt werden fü r  diejenigen Erzeugnisse erster V er
arbeitungsstufe, die der A n tra g ste lle r z u r  E rfü llu n g  ihm  nach
w eislich vo rlieg e n d e r: a) A u fträ g e  fü r  unm ittelbare A usfuhr 
(Bestellungen aus dem A u slä nd e ), b) A u fträg e  fü r  mittelbare 
A u sfu h r (Bestellungen in län d isch e r A uftrag geb er, die darüber 
eine ordnungsm äßige A u sfu h rb e d a rfse rk lä ru n g  e rte ilt haben), 
verarbeiten und beziehen m uß. A lle  Abw eichungen hiervon 
■müssen von der U eberw achungsstelle schriftlich  genehmigt 
sein.

D ie  schon a u f G r u n d  der seitherigen Bestim m ungen vor
gesehenen A u sfu h rb ed a rfse rk läru n g e n  fü r  V era rb e ite r, die 
fü r  Ausfuhrzw edve Erzeug nisse anderer als der ersten V e r 
arbeitungsstufe beziehen müssen, werden nach den neuen Be
stim m ungen un te rte ilt in : „ A u sfu h rb e d a rfserk lä ru n g  für
W eitervera rb e iter“ und „ A u sfu h rb e d a rfse rk lä ru n g  fü r  H ä n d 
le r“ . F ü r  beide E rk lä ru n g e n  w erden vo n  der Ueberwachungs- 
stelle besondere am tliche V o rd ru ck e  herausgegeben.

D ie  bisherigen Bestim m ungen über die M indestgrenzen 
fü r  die E rte ilu n g  von A u sfu h rve rb ra u d issd ie in e n  sind weg
g efallen, S om it verschw inden auch der B e g r iff  „ A u sfu h r — 
K le in v e rb ra u ch “ und die d am it im  Zusam m enhang stehende 
Bestätigung u. dgl.
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Geblieben ist die Verfahrensvorschrift, wonach Anträge 
auf Ausfuhrverbraudisscheine in dreifacher Ausfertigung bei 
der Ueberwachungsstelle vorzulegen sind, neu ist, daß jedem 
Antrag auf Ausstellung eines Ausfuhrverbrauchsscheines ein 
Freiumschlag mit der Anschrift des Antragstellers beigefügt 
werden muß. Unterläßt der Antragsteller die Beifügung des 
Frciumschlags, so erfolgt die Zusendung des Ausfuhr- 
verbrauchsscheines unter Nachnahme der Portokosten.

Die früheren Bestimmungen über die Beantragung von 
Zwischenscheinen bei der Einschaltung von Zwischenlieferern 
verschwinden. An ihre Stelle tritt eine Regelung, die die 
Einschaltung von Ausfuhrbedarfserklärungen für Händler 
vorsieht.

Wenn ein Verbraucher Metall verbrauchen muß zur 
Herstellung eines bedarfsscheinpflichtigen Erzeugnisses, für 
dessen Lieferung er vom Besteller eine Bedarfssbescheinigung 
mit dem Vermerk „Dringend für Ausfuhr (DA — Nr.) er
halten hat, so ersetzt eine solchc Bedarfsbescheinigung den 
Nachweis des Ausfuhrbedarfs, der sonst für die Beantragung 
eines Ausfuhrbedarfsscheines Voraussetzung ist.

Von den Schlußbestimmungen der Bekanntmachung 6 a 
seien erwähnt:

(1) Bestätigungen über A usfuhr-K leinverbrauch dürfen nicht mehr 
erteilt werden. Bestätigungen über A usfuhr-K leinverbrauch, die beim 
Inkrafttreten d ieser Bekanntm achung bereits einem B etriebe der 
ersten V erarbeitungsstufe e rte ilt sind, berechtigen zum freien V er
brauch für Ausfuhrzwccke nur, soweit darin  als Bedarfsm onat spä
testens der M onat A pril 1939 angegeben ist.

(2) Ausfuhrbedarfserklärungen, die nach den bisher gültigen V or
schriften erte ilt sind, dürfen für einen A ntrag auf Ausstellung eines 
Ausfuhrverbrauchscheins nur benutzt werden, soweit darin als Be
darfsmonat spätestens der M onat Mai 1939 angegeben ist.

(3) Ausfuhrverbrauchscheine und Zwischenscheine, die nach den 
bisher gültigen Vorschriften ausgestellt sind, dürfen unverändert 
weiter benutzt w erden.

(4) Soweit für einen A usfuhrbedari bereits ein Beleg nach den 
bisher gültigen V orschriften e rte ilt ist, darf ein neuer Ausfuhrbeleg 
nach den Vorschriften d ieser Bekanntmachung 6 a erst e rte ilt werden, 
wenn der alte Ausfuhrbeleg zurückgegeben und en tw erte t ist.

B e k a n n tm a c h u n g  8 a :
Die Bekanntmachung 8 a tritt an Stelle der früheren Be

kanntmachungen 8 und 12 der Ueberwachungsstelle. Die all
gemeinen Bestimmungen über räumlich getrennte Teilbetriebe 
eines Unternehmens, Verschiebungen der Verbrauchsberechti
gung zwischen Betrieben oder Teilbetrieben usw. werden unter 
neuer Aufgliederung aus der Bekanntmachung 8 übernommen. 
Es wird wiederum festgestellt, daß sich der Verbraudi aus 
den Eintragungen in den Lagerbüdiern für Metalle ergibt. 
Als Verbrauch gilt der Abgang vom Lager an den eigenen 
Betrieb zum Zwecke der Verarbeitung, Umarbeitung für 
andere im Lohnverfahren oder zum Zwecke sonstiger Ver
wendung im eigenen Betriebe einschließlich des Einsatzes in 
Mctallbäder. Kein Metall, das der Vcrbraitcbsbeschränkung 
unterliegt, darf verbraucht werden, bevor es als Bestandteil 
des Lagers im Lagerbuch erfaßt ist. Es sei an dieser Stelle 
nochmals darauf hingewiesen, daß also die ordnungsmäßige 
Lagerbudiführung im Sinne der Anordnung 27 a die Grund
lage für die Verbraudisregelung abgibt.

Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt wie seither fol
gendermaßen:

Verbrauch für das Inland gleich tatsächlicher Gc- 
samtverbrauch (Lagerabgänge) minus tatsächlicher Me
tallinhalt der entsprechend Bekanntmachung 6 a für die 
Ausfuhr hergestellten Erzeugnisse.

Als Verbraudi von Rohmaterial gilt jeder Einsatz von 
Rohmaterial.

. Als Verbrauch von Abfallmaterial gilt jeder Einsatz von 
Abfallmaterial fremder Herkunft.

Es treten gegenüber den seitherigen Bestimmungen ge- 
_ Erleichterungen dadurch ein, daß die bisher vor- 

gesairiebenen besonderen Verbrauchsberechtigungen für den 
E -a tz  selbsterzeugten Rohmaterials sowie die besonderen 
\erbrauchsbereditigungen für den Einsatz von Abfallmate
rul aus der Verarbeitung von Halbmaterial eigener Erzeu
gung in Fortfall kommen. An ihre Stelle treten folgende 
Bestimmungen für die Befreiung des Einsatzes selbsterzeugten 
Rohmaterials von der Verbrauchsbeschränkung:

|1) Bei B etrieben der ersten  V erarbeitungsstufe gilt als freier 
insatz selbsterzeugten Rohm aterials jede W eiterverarbeitung von
o material, das im gleichen B etriebe durch Umschmelzen oder 

¡ e t  A l f  VOn anderem  Rohm aterial oder A bfallm aterial hergestellt 
S ' ( 9 1 1  sons^*i'e R ohm aterial gilt als Rohm aterial frem der Herkunft.

(2) Jeder B etrieb der ersten  Verarbeitungsstufe, d e r in einer

M etallklasse sowohl Rohm aterial frem der Herkunft wie selbsterzeugtes 
Rohm aterial im Sinne von Absatz 1 verarbeite t, ist verpflichtet, in 
d ieser M etallklasse getrennte Lagerbuchblätter für R ohm aterial fremder 
Herkunft und für selbstarzeugtes Rohm aterial zu führen. Als V er
brauch von Rohm aterial gelten nur die Abgänge vom Lager an den 
eigenen B etrieb auf dem Lagerbuchblatt für Rohm aterial frem der 
H erkunft. U nterläßt ein B etrieb diese U nterteilung in seinem Lager
buch, so gelten als V erbrauch alle Abgänge von R ohm aterial an 
den eigenen B etrieb.

(3) Selbsterzeugtes Rohm aterial gemäß Absatz 1, das unverzüglich 
im eigenen B etriebe w eite rverarbeite t w ird, braucht nicht lager
buchmäßig erfaßt zu w erden.

Für die Befreiung des Einsatzes betriebseigenen Abfall
materials von der Verbrauchsbeschränkung gelten folgende 
Bestimmungen:

14. (1) Als A bfallm aterial frem der Herkunft gelten:
A bfallm aterial aus frem den Lägern oder B etrieben, d. h. alles

Abfallm aterial, das nicht unm ittelbar im eigenen B etriebe an
gefallen ist,

A bfallm aterial aus der Verarbeitung von Halbm aterial frem der 
Erzeugung,

Abfallm aterial aus der Verarbeitung von H albm aterial, das von 
der ersten V erarbeitungsstufe an die zweite Verarbeitungsstufe des 
gleichen (gemischten) B etriebes fü r deren A usfuhrbedarf geliefert 
worden ist,

A bfallm aterial, das nicht als A bfall bei d e r Verarbeitung von 
M etallen, sondern als A ltm etall bei der V erwertung bzw. Zerlegung 
von aus dem Gebrauch gezogenen Gegenständen, Anlagen oder Be
triebsm itteln , aus A bbrüchen, Stillegungen oder dergl. anfällt.

(2) Als betriebseigenes Abfallm aterial gilt nur Abfallm aterial aus 
der V erarbeitung von M etall, das in dem gleichen B etriebe schon 
einmal von der Verbrauchsregelung erfaßt worden ist, also A bfall
m aterial aus der V erarbeitung von Rohm aterial oder anderem  A bfall
m aterial im gleichen B etriebe oder aus der Verarbeitung von H alb
m aterial eigener Erzeugung in der zw eiten V erarbeitungsstufe des 
gleichen (gemischten) B etriebes. G ebrauchte eigene Schriften in 
Druckereien dürfen als betriebseigenes A bfallm aterial behandelt w erden.

15. (1) Jed e r B etrieb der ersten V erarbeitungsstufe, dessen Lager 
in einer M etalklasse sowohl A bfallm aterial frem der Herkunft wie 
betriebseigenes Abfallm aterial umfaßt, hat in d ieser M etallklasse 
getrennte L agerbuchblätter für A bfallm aterial frem der H erkunft und 
für betriebseigenes A bfallm aterial zu führen. Als V erbrauch von 
A bfallm aterial gelten nur die Abgänge vom Lager an den eigenen 
B etrieb auf dem Lagerbuchblatt für Abfallm aterial frem der Herkunft. 
U nterläßt ein B etrieb d iese Unterteilung in seinem Lagerbuch, so 
gelten als V erbrauch alle Abgänge von ADfallmaterial an den eigenen 
Betrieb.

(2) Betriebseigenes A bfallm aterial gemäß Ziffer 14 A bsatz 2, das 
unverzüglich im eigenen B etriebe w ieder eingesetzt w ird, braucht 
nicht lagerbuchmäßig erfaßt zu werden.

27. Bei Einrichtung der getrennten Lagerbuchblätter für Abfall
m aterial frem der H erkunft und für betriebseigenes A bfallm aterial 
gemäß Ziffer 15 A bsatz 1 d ieser Bekanntmachung sind in jeder M etall
klasse die vorhandenen Bestände an A bfallm aterial auf das Lager
buchblatt für A bfallm aterial frem der Herkunft zu übertragen, mit 
Ausnahme derjenigen Mengen, um die im unm ittelbar vorangegan
genen K alenderm onat in d ieser M etallklasse die Zugänge von Abfall- 
m aterial aus dem eigenen B etriebe an das Lager die Abgänge von 
A bfallm aterial aus dem Lager an den eigenen B etrieb überstiegen 
haben.

Aus der Bckanntmadiung 12 werden ferner die Bestim
mungen für unvorhergesehene und dringende Ausbesserungs
arbeiten übernommen und neu gefaßt. Die Neufassung sieht 
vor, daß für jeden Verbraudi für unvorhergesehene und 
dringende Ausbesserungsarbeiten außerhalb der Verbrauchs- 
beschränkung, der unter der Voraussetzung erfolgen darf, daß 
die Verwendung dieser Metalle für die Vornahme der Ar
beiten unerläßlich und die Ausführung innerhalb der sonstigen 
Verbrauchsberechtigung für Inlandszwecke nicht möglich ist, 
unverzüglich eine nachträgliche Verbrauchsgenehmigung bei 
der Ueberwachungsstelle zu beantragen ist. Diesem Anträge 
sind schriftliche Erklärungen darüber beizufügen:

a) daß cs sich um unvorhergesehene und dringende A usbesse
rungsarbeiten im Sinne von Ziffer 23 gehandelt hat, und .worin diese 
A usbesserungsarbeiten bestanden haben,

b) daß zur Ausführung der A usbesserungsarbeiten Rohm aterial 
bzw. Abfallm aterial verarbe ite t werden mußte und nicht eine V er
wendung von H albm aterial, E rsatzstücken oder dgl. aus vorhandenen 
Beständen möglich war,

c) daß und warum die zur Ausführung der A usbesserungsarbeiten 
benötigten M etalle von dem ausführenden B etriebe nicht im Rahmen 
seiner sonstigen Verbrauchsberechtigung für Inlandzw ecke verarbe ite t 
werden konnten.

Soweit Betriebe bisher besondere Verbrauchsberechtigun- 
gen für den Einsatz selbsterzeugten Rohmaterials oder Abfall
materials aus der Verarbeitung von Halbmaterial eigener 
Erzeugung hatten, dürfen solche Verbrauchsberechtigungen 
nicht mehr für den Verbraudi von Rohmaterial und Abfall
material 'benutzt werden, sondern kommen in Wegfall.

Hiervon 'betroffene Betriebe haben dies bis spätestens
1. Mai 1939 der Ueberwachungsstelle mit genauer Sachdar
stellung und Zahlenangaben anzuzeigen. Dieser Anzeige ist 
im Betreff hinzuzufügen: „Bekanntmachung 8a VI/26 (3)“.

(2067)
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RUNDSCHAU DES DEVISENRECHTS.
Neues Abkommen mH den Niederlanden.

Am 25. März wurde in Berlin ein neuer Handelsvertrag 
mit den Niederlanden unterzeichnet, der am 1. April an 
Stelle des Vertrags vom 19. März 1938 tritt und erstmals 
für einen längeren Zeitraum als ein Jahr, und zwar bis zum 
31. Dezember 1940 gilt. Gleichzeitig wurden die Zahlungs- 
wertgrenzen für die Einfuhr aus den Niederlanden und 
Niederländisch Indien im zweiten Vierteljahr 1939 festgesetzt.

(2135)
Devisenpolilische Abferligungsverbole.

Das geltende Abfertigungsverbot für Waren, für die bei 
der Einfuhr keine Devisen- oder Ersatzbescheinigung vorgelegt 
werden kann (S. 15) ist am 24. März in neuer Fassung be
kanntgegeben worden. Danach besteht ein Abfertigungsverbot 
für Waren aus dem Protektorat Böhmen und Mähren nicht 
mehr. Für Waren, die ihren Ursprung in der Slowakei oder 
der Karpatho-Ukraine haben, gilt das Abfertigungsverbot 
nur noch insoweit, als es sich um Waren handelt, die ohne 
Rücksicht auf den Ursprung dem Abfertigungsverbot unter
liegen. ' ' (2069)

ASKI-Auszahlungen.

Nach RE 37/39 können im Warenverkehr mit außer
europäischen Ländern Waren in vollem’ Umfange aus ASKI 
bezahlt werden, wenn der AusJandskostenanteil bis zu 30% 
(bisher 20%) des Ausfuhrwertes frei deutsche Grenze beträgt. 
Bei höherem Auslandskostenanteil muß der 30% überstei
gende Teil in Devisen oder freien TM eingehen. Abweichend 
von dieser Regelung ist bei der Ausfuhr nach Mexiko, 
Paraguay, Peru und Venezuela ein Auslandskostenantcil bis 
zu 50% für Kautschukfertigerzeugnisse der Pos. 570/586 zu
lässig. Das gleiche gilt für Schuhwaren der Pos. 527 und 
Asbestwaren der Pos. 705 und 708, soweit sie zum Zuständig
keitsbereich der Prüfungsstelle Chemische Industrie gehören.

(2070)
W ährungsverhältnis der Krone z u r Reichsmark.

Durch eine am 22. März in Kraft getretene Verordnung 
ist der Umrechnungskurs der Krone für das Protektorat 
Böhmen und Mähren auf 10 festgesetzt worden. (2130)

Zahlungsverkehr zwischen dem Protektorat Böhmen und Mähren 
und dem Ausland.

Au f . Grund von zwei Bekanntmachungen des Prager 
Finanzministers vom 20. März ist die Ein- und Ausfuhr von 
Zahlungsmitteln und die Ausfuhr von Gold und anderen 
Edelmetallen sowie von Wertpapieren nach dem Ausland nur 
mit Bewilligung der Nationalbank in Prag zulässig. Die An- 
Ordnung gilt bis auf weiteres auch fü r den V erkehr zwischen 
dem Protektorat und dem übrigen Reichsgebiet. Die bewil- 
hgungsfreie Mitnahme von Zahlungsmitteln im Reiseverkehr 
ist entsprechend den deutschen Vorschriften (S. 267) geregelt 
worden. Unserer Meldung auf S. 267 ist noch nachzutragen, 
aals abweichend^ von den allgemeinen Bestimmungen im 
Reiseverkehr zwischen dem bisherigen Reichsgebiet und dem 
Protektorat Böhmen und Mähren täglich die Mitnahme von 
mutseben oder tschecho-slowakischen Zahlungsmitteln bis zur 
Hohe bzw. zum Gegenwert von 10 31) t gestattet ist.

Nach Mitteilung der Prager Nationalbank können 
neuerdings wieder _ Einzahlungen im Protektorat Böhmen 
und Mähren auf die jugoslawischen, rumänischen und grie
chischen Verrechnungskonten vorgenommen werden. Es 
wird im übrigen erneut auf die Ablieferungspflicht von Aus
fuhrdevisen aufmerksam gemacht.

Dje französischen Firmen, die Forderungen und Ver
bindlichkeiten aus dem Warenverkehr zwischen Frankreich 
und der früheren Tschecho-Slowakei besitzen, sind vom 
französischen Handelsminister aufgefordert worden, dem 
Kompensationsamt bei der Pariser Handelskammer nach dem 
btand vom 15. März bestimmte Einzelangaben zu machen 
und ihre weiteren Ein- und Ausfuhrgeschäfte laufend an
zumelden.

Die schweizerische Regierung hat angeordnet, daß alle 
Leberweisungen nach den Gebieten Böhmen, Mähren, der 
Slowakei und der Karpatho-Ukraine mit Wirkung vom 
. Marz nur durch Einzahlungen an die Schweizerische N a- 

tionalbank erfolgen dürfen. (2128)

Deutsch-slowakisches Verrechnungsabkommen.

Am 23. März ist ein neues Verrechnungsabkommen mit 
der Slowakei in K raft getreten. Der Zahlungsverkehr zwi
schen dem Reichsgebiet ausschließlich des Protektorats Böh
men und Mähren einerseits und der Slowakei andererseits 
wird über die Deutsche Verredinungskasse und die mit der 
Führung der Geschäfte der nodi zu gründenden Slowaki
schen N ationalbank beauftragten bisherigen Filiale der frü
heren Tschedio-Slowakischen Nationalbank in Preßburg ab
gewickelt. _ Der Verrechnungsverkehr erstredet sich auf Ver
bindlichkeiten aus dem W arenverkehr und dem Lohnvered
lungsverkehr sowie Zahlungen für Nebenkosten, und zwar 
insbesondere solche für Zölle, Bahn- und Binnensdiiffahrts- 
frachten und -spesen, Speditionskosten, wirtsdiaftlich gerecht
fertigte Provisionen und Transportversicherungskosten. Son
stige Zahlungen werden im gegenseitigen Einvernehmen im 
Verrechnungswege abgewickelt. Außerhalb des Abkommens 
bleiben der Transit Warenverkehr, Seefrachten und Spesen 
im Seeverkehr. Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung 
des Abkommens hat sich die Deutsdie Regierung bereit er
klärt, die _ Einfuhr slowakisdier W aren nadi Deutsdiland 
nach Möglichkeit zu erleichtern und sie bis auf weiteres in 
dem von der slowakischen Regierung gewünschten Umfange 
zuzulassen. Der Absdiluß einer Zoll- und Währungsunion 
wurde nidit ins Auge gefaßt. Gleichzeitig wurden Ver
abredungen zur Regelung der Zahlungen zwischen dem Pro
tektorat Böhmen und Mähren und der Slowakei abgeschlos
sen, um auch für den Warenaustausch zwisdien diesen beiden 
Gebieten baldmöglichst eine sidiere Grundlage zu sdiaffen.

Die in der Slowakei bestehenden Einsdiränkungen für 
Geldauszahlungen sind inzwischen wieder aufgehoben wor
den. Die Banken können daher das normale Geldgeschäft 
wieder wahrnehmen. (2132)

Sperrmarkgeschäfte in  Danzig.

Auf Grund einer Verordnung des Danziger Senats sind 
Geschäfte jeder Art, bei denen Sperrmarkguthaben und 31)1- 
Münzgeld gegen Devisen gehandelt werden, nur mit Geneh
migung der Danziger Ueberwachungsstelle für den Zahlungs
verkehr mit dem Ausland gestattet; sie dürfen außerdem 
nur noch durch Vermittlung einer Danziger Devisenbank ge
tätigt werden. Genehmigungsfrei bleibt der Erwerb von Re
gistermark und von ÄW-Münzgeld gegen freie Devisen zu 
Reisezwecken, wenn er durch Vermittlung einer Danziger 
Devisenbank erfolgt. Geschäfte in 52W-Noten sind verboten.

(2120)
Besteuerung von Auslandsüberweisungen in Brasilien.

Die brasilianische Regierung hat die Steuer auf Devisen
überweisungen zur Bezahlung von Einfuhrwaren von 3 auf 
5% und für sonstige Ueberweisungen nach dem Ausland von
6 auf 10% erhöht. (2131)

Devisengenehmigungen fü r  die E in fuhr in Brasilien.
Nach einem Bericht der Deutschen Uebcrseeischen Bank 

werden von den brasilianischen Devisenbehörden Verpflich
tungsschreiben zur Nachlieferung der Zollpapiere, gegen die 
bisher zum Zeitpunkt der Auslieferung der Dokumente gegen 
Depotstellung provisorische Ueberweisungsgenehmigungen er
teilt wurden, nicht mehr entgegengenommen. Eine Genehmi
gung kommt erst nadi erfolgter Verzollung der W are in Be
tracht. Die Milreis-Garantiedepots werden andererseits wie 
bisher unter Verwendung von Quittungen, die auf die ein
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen Bezug nehmen, herein
genommen und für die Liquidierung der betreffenden Inkassi 
yorgemerkt. Bei etwaigen Kursdifferenzen ¡beim Kursschluß 
ist der Schuldner zu Nachschüssen verpflichtet. Anträge auf 
Kursschluß können beim Banco do Brasil stets erst nach Vor- 
liegen der Genehmigung der Devisenbehörde gestellt werden.

(2136)
Transfer von Dividenden und Zinsen in der Türkei.

Der Transfer von Dividenden und Obligationszinsen in 
der Türkei tätiger Gesellsdiaften an die Inhaber der Stücke 
im Ausland, der bereits bisher u. a. gegen Ausfuhr von 
Rosenöl zulässig war, ist auf Grund einer neuen türkischen 
Verordnung auch gegen die Ausfuhr von Galläpfeln gestattet 
worden. (2133)
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HANDELSPOLITISCHE RUNDSCHAU.
In land.

Meistbegünstlgungsabkommen mit Mandschukuo.
In Ergänzung zu dem  am 12. Mai 1938 abgeschlos

senen F reundschaftsvertrag  is t in Hsinking zw ischen 
Deutschland und M andschukuo ein M eistbegünstigungs
abkommen un terze ichnet w orden. W ie der m andschu
rische G esandte in B erlin dazu bekanntg ib t, gehen die 
Bestrebungen der m andschurischen Regierung vor allem 
dahin, zur M odernisierung der L andw irtschaft w eit
gehend landw irtschaftliche M aschinen und G erä te  e in 
zuführen. W eiterh in  sollen in Z usam m enarbeit mit 
Deutschland und Jap an  die zahlreich  vorhandenen  Bo
denschätze erschlossen w erden. U n ter den H erkunfts
ländern der nach M andschukuo eingeführten W aren stehe 
Deutschland nach Ja p a n  an zw eita r S telle. (2093)

Anwendung von Vertragszöllen.
Gemäß Verordnung vom 24. März 1939 („Reichs

gesetzblatt" I, S. 566) sind mit Wirkung vom 16. März
1939 in Großdeutschland mit Ausnahme der Ostmark und 
der an die Ostmark angrenzenden sudetendeutschen 
Gebiete die mit der früheren Tschecho-Slowakischen 
Republik vereinbarten Vertragszölle zum deutschen Zoll
tarif bis auf weiteres auf W aren solcher Länder anzu
wenden, deren Erzeugnisse bei ihrer Einfuhr nach 
Deutschland die Meistbegünstigung genießen. (2065)
Weltergeltung der Wirtscha'tsverträge Im 
Reichsprotektorat.

Das in L iquidierung befindliche P rager A ußenm ini
sterium h a t den ausw ärtigen d iplom atischen und konsu
larischen V ertre tungen  m itgeteilt, daß V erträge, A bkom 
men und V ereinbarungen w irtschaftlicher A rt der eh e
maligen T schecho-S low akei mit dem  A usland bis auf 
weiteres ihre G eltung behalten , (2091)
Zollwesen im böhmisch-mährischen Protektorat.

Laut Verordnung vom 21. März 1939 („Reichsgesetz
blatt" I, S. 551) bleiben im Protektorat Böhmen und 
Mähren bis auf weiteres die bisherigen Vorschriften auf 
dem Gebiet des Zollwesens in Kraft. Die bisherige Zoll
grenze zwischen dem Deutschen Reich und dem Gebiet 
des Protektorats bleibt bis auf weiteres bestehen. Der 
Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen 
mit den beteiligten Reichsministern den Zeitpunkt, zu 
dem die deutschen Zollvorschriften im P rotektorat ein
geführt werden, und den Fortfall der bisherigen Zoll
grenze. Waren, die in dem P rotektorat Böhmen und 
Mähren oder in der Slowakei ihren Ursprung haben, 
bleiben über den 1. April d. J . hinaus bei der Einfuhr 
in die sudetendeutschen Gebiete vom Zoll und von der 
Umsatzausgleichsteuer befreit (vgl, 1938, S. 931), aber 
nur, wenn sie in den sudetendeutschen Gebieten ver
braucht, dauernd gebraucht, bearbeitet oder verarbeitet 
werden. (20G4)
Ein- und Ausfuhrverbote.

Durch Gesetz vom 25. März 1939 („Reichsgesetz
blatt’' I, S. 578) ist der Reichswirtschaftsminister mit 
Wirkung vom 1. April 1939 ermächtigt worden, die Aus- 
und Einfuhr von W aren über die Grenzen des Deutschen 
Reiches mit der Wirkung zu verbieten, daß die Aus
oder Einfuhr nur mit Bewilligung zulässig ist. Die auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Aus- und Einfuhr
verbote sind Verbote und Beschränkungen des W aren
verkehrs im Sinne des Vierten Teils des Zollgesetzes 
vom 20. März 1939 und werden von den Zollbehörden in 
sinngemäßer Anwendung des Zollrechts, gegebenenfalls 
nach näherer Anweisung des Reichsministers der Finan
zen, durchgeführt.

Der Reichswirtschaftsmmister hat von der ihm er
teilten Ermächtigung Gebrauch gemacht und eine Erste 
Durchführungsverordnung vom 27. März 1939 („Reichs
gesetzblatt" I, S. 589) erlassen, in der u. a. bestimmt 
wird, daß die Listen der Waren, dsren Aus- und Einfuhr 
nur mit Bewilligung erfolgen darf, im „Reichsanzeiger" 
bekanntgemacht und im Bedarfsfalle in gleicher Weise 
geändert oder ergänzt werden.

Die Listen der ein- und ausfuhrverbotenen Waren 
sind in „Reichsanzeiger" vom 29. März veröffentlicht. 
Sie enthalten im wesentlichen die gleichen Erzeugnisse 
wie bisher. Nicht mehr ausfuhrbewilligungspflichtig sind: 
Kaolin (Pos. 223 b), Graphit (224 d), Feuersteine (226 b), 
Magnesit (227 b), Talk (231 d). (2138)

Zolltarifänderungen.
Durch eine im „Reichsanzeiger" vom 23. März 1939 

veröffentlichte Verordnung über Zolländerungen vom 
22. März 1939 werden mit Wirkung vom 1. April 1939 
folgende Zolltarifänderungen verfügt:

In Pos. 88 (Holzkohlen usw.) wird folgende Anmer
kung angefügt:

Anmerkung. Der Reichsm inister der Finanzen is t erm ächtigt, 
Ausnahmen von dem Zoll für Holzkohlen, die zur Verwendung in 
Hochofenwerken eingeführt werden, zu bewilligen.

In Pos. 98 (Kautschuk usw.) wird am Schluß folgende 
Anmerkung angefügt:

Anmerkung. Der R eichsm inister der Finanzen ist erm ächtigt, für 
besondere Fälle  bis zum 31. Dezem ber 1939 Ausnahmen von dem Zoll 
für Kautschuk, G uttapercha und Balata, roh oder gereinigt, sowie für 
Kautschukmilch zu bewilligen.

In Pos. 238 (Steinkohlen usw.) ist an Stelle von „Gas
kohle (Retortengraphit)“ zu setzen „Retortengraphit“,

In Pos, 239 (Erdöl usw.) erhalten die Anmerkungen 1 
und 2 folgende Fassung:

1. Der Reichsm inister der Finanzen is t erm ächtigt, M ineralöl zur 
gewerblichen Verwendung unter Zollsicherung ganz oder teilweise 
vom Zoll freizulassen. Der Reichsm inister der Finanzen bestimmt, 
was als gew erbliche Verwendung anzusehen ist. Zur H erstellung von 
Schmieröl, Schm ierm itteln, Leuchtöl oder Leuchtgas und zu Heiz- 
und Beleuchtungszwecken darf die Zollbegünstigung nicht gewährt 
w erden.

2. D er Reichsm inister der Finanzen kann bestimmen, daß M ineralöl 
in inländischen B etriebsanstalten  im Zollvorm erkverkehr bearbeitet 
w erden darf und daß, wenn das M ineralöl b earbeite t worden ist, 
d ie Zollschuld nach der Menge und Beschaffenheit des bearbeiteten  
M ineralöls, der M ineralölerzeugnisse, d e r Nebenerzeugnisse, Rück
stände und Abfälle im Zeitpunkt der Entnahm e aus dem Zollvormerk- 
v erkehr bemessen wird.

In Pos, 245 (Steinkohlenteeröle usw.) erhält die An- 
merkung folgende Fassung:

Anm erkung. D er Reichsm inister der Finanzen is t erm ächtigt, 
leichtes S teinkohlenteeröl, auch A sphaltnaphtha und sogenannten Koh
lenwasserstoff, zur gewerblichen Verwendung un ter Zollsicherung ganz 
oder teilw eise vom Zoll freizulassen. D er R eichsm inister der Finanzen 
bestimmt, was als gew erbliche Verwendung anzusehen ist. Zur V er
wendung als Kraftstoff für M otore, zur H erstellung von Leuchtöl oder 
Leuchtgas und zu Heiz- und Beleuchtungszwecken darf die Zoll
begünstigung n icht gew ährt w erden.

In Pos, 309 (Essigsäuresalze usw.) ist folgende An
merkung anzufügen:

Anm erkung. Essigsaurer Kalk in einer Menge von 75% d e r
jenigen Menge, die nach der am tlichen österreichischen Einfuhr
statistik  im K alenderjahr 1936 aus dem einzelnen S taat in das frü
here Zollgebiet des Landes O esterreich eingeführt worden ist, bis zum 
31. Dezember 1939 zollfrei.

Auf das K ontingent sind diejenigen Mengen an essigsaurem Kalk 
anzurechnen, die nach der am tlichen österreichischen Einfuhrstatistik 
seit dem 1. Januar 1939 aus dem einzelnen S taat in das frühere Zoll
gebiet des Landes O esterreich eingeführt worden sind.

Die zollfreie Abfertigung ist nur zulässig bei höchstens zwei mit 
dem einzelnen S taa t vereinbarten  Zollstellen.

In Pos, 349 (Holzgeist, roh usw.) ist folgende Anmer* 
kung anzufügen:

Anmerkung: Holzgeist, roh, in e iner Menge von 100% derjenigen 
Menge, die nach der am tlichen österreichischen E infuhrstatistik  im 
K alenderjahr 1935 aus dem einzelnen S taa t in das frühere Zoll
gebiet des Landes O esterreich  cingeführt worden ist, bis zum 31, De
zem ber 1939 zollfrei.

Auf das Kontingent sind diejenigen M engen an rohem Holzgeist 
anzurechnen, die nach der am tlichen österreichischen Einfuhrstatistik 
seit dem 1, Jan u ar 1939 aus dem einzelnen S taat in das frühere 
Zollgebiet des Landes O esterreich eingeführt worden^ sind.

Die zollfreie Abfertigung ist nur zulässig bei höchstens drei mit 
dem einzelnen S taa t vereinbarten  Zollstellen.

In Pos. 373 (Käsestoff usw.) ist als Anmerkung 3 
folgende Bestimmung anzufügen:

3. D er Reichsm inister der Finanzen ist erm ächtigt, für besondere 
Fälle  bis zum 30, Juni 1939 Ausnahmen von dem Zoll für Käsestoff 
zu bewilligen.

Durch die gleiche Verordnung ist die Verordnung 
über Zolländerungen vom 22. März 1938, betreffend die 
Vertragssätze für österreichische Erzeugnisse im Alt- 
reich auf Grund des deutsch-österreichischen Handels
vertrages (vgl. 1938, S. 266), außer Kraft gesetzt worden.
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Aenderung der Anleitung für die Zollabfertigung.
Durch eine im „Reichszollblatt" Ausgabe A vom 

27. März veröffentlichte Verordnung des Reichsministers 
der Finanzen vom 23. März ist Teil III der Anleitung für 
die Zollabfertigung in verschiedenen Punkten abgeändert 
worden. Nr. 29 „Anweisung zur Untersuchung von 
Speiseessig, Essigsäure und Stichwein'' hat eine neue 
Fassung erhalten, ebenso Nr. 37 „Mineralöle". Im Rah
men der Nr. 37 ist auch die Anweisung zur Untersuchung 
der Mineralöle für die zollamtliche Abfertigung ab
geändert worden. Neu aufgenommen wurde Nr. 37 a 
„Mineralöl-Zollordnung". Der erste Abschnitt behandelt 
die zollbegünstigte Verwendung von Mineralölen und 
Steinkohlenteerölen in Gewerbebetrieben, der zweite 
die zollbegünstigte Bearbeitung von Mineralölen in in
ländischen Betriebsanstalten. Außerdem Ist eine Reihe 
von Uebergangs- und Schlußvorrichtungen vorgesehen.

Neu aufgenommen wurde ferner Nr. 40 c „Stein
kohlenteeröle". Hierin sind die Begriffsbestimmungen 
für leichte und schwere Steinkohlenteeröle, ferner die 
Anweisung zur Untersuchung der Steinkohlenteeröle für 
die zollamtliche Abfertigung (Bestimmung der Dichte, 
Bestimmung des Siedeverhaltens, Bestimmung des Ge
halts an Phenolen in Volumprozenten) enthalten. (2139)

Ausland.
Großbritannien.

Wirtschaftsabkommen mit Italien. Das seit dem 
18. März 1938 geltende Handelsabkommen mit Italien 
(vgl. 1938, S. 267) ist mit Wirkung vom 15. März 1939 
abgeändert worden. Zur Beseitigung der zugunsten 
Großbritanniens aufgelaufenen Rückstände im englisch
italienischen Verrechnungsverkehr sind die italienischen 
Einfuhrquoten für britische W aren herabgesetzt worden. 
Wie bisher werden diese Quoten in die drei Gruppen 
„A", ,,B" und „C“ eingeteilt. Innerhalb der Gruppe „A“, 
in der Jahresquoten für bestimmte britische Waren in 
Cif-Lire-Werten festgestezt sind, ist die Einfuhrquote für 
pharmazeutische Präparate und medizinische Speziali
täten britischer Herkunft (Pos. 781 und 782 des italieni
schen Zolltarifs) von 1,6 auf 1 Mill. Lire herabgesetzt 
worden. Die Gruppe „B" umfaßt Waren, deren Einfuhr
quoten in bestimmten Prozentsätzen der Cif-Werte ihrer 
Einfuhr im Jahre 1934 neu festgesetzt worden sind. 
Chemieerzeugnisse sind hiervon jedoch nicht betroffen. 
Für die Waren, die nicht ausdrücklich in Gruppe „A" 
oder „B” angeführt sind, ist die Einfuhrquote von bisher 
40% auf 31% des Cif-Wertes ihrer Einfuhr im Jahre 1934 
herabgesetzt worden. In der Gruppe „C" sind die Waren 
zusammengefaßt, die im Jahre 1934 nicht aus Großbritan
nien nach Italien eingeführt worden sind. Hierfür ist die 
gesamte Jahresquote von bisher 15,8 auf 13 Mill.’ Lire 
einiedrigt worden. (1895)

Zollantrag. Beim Board of Trade ist der Antrag 
eingebracht worden, Natriumdioctylsulfosuccinat bei der 
Einfuhr vom Schlüsselindustriezoll zu befreien. (2094)

Frankre ich .
Handelsverkehr mit Böhmen und Mähren. Eine im 

„Journal Officiel" vom 25. März 1939 veröffentlichte 
Bekanntmachung des Handelsministers bestimmt, daß 
sämtliche Ausfuhrbewilligungen, die für genehmigungs
pflichtige Waren ausgestellt wurden und für das Gebiet 
der ehemaligen Tschecho-Slowakei bestimmt sind, bis 
auf weiteres nicht in Anspruch genommen werden dür
fen. Die Exporteure sind verpflichtet, beim Handels
minister Gesuche um Erneuerung der bereits erteilten 
Genehmigungen einzureichen. (2137)

Ausfuhrverbot für Kobalt und Harzprodukte. Durch 
Dekret des Handelsministers, veröffentlicht im „Journal 
Officiel" vom 26. März 1939 ist die Ausfuhr von Kobalt 
der Pos. 232 des französischen Zolltarifs mit sofortiger 
Wirkung verboten worden. Das Verbot betrifft selbst 
solche Waren, für die bereits eine Ausfuhrerlaubnis er
teilt worden ist. Nur in ganz besonderen Fällen wird der 
Handelsminister gegen stichhaltige Begründung die Ko
baltausfuhr gestatten.

Durch ein weiteres, im gleichen Amtsblatt veröffent
lichtes Dekret des Landwirtschaftsministers ist auch die

Ausfuhr von Terpentinöl (Pos. 116) sowie von Rohharz, 
Kolophonium, Harzpech und anderen Harzprodukten der 
Pos. 115 untersagt worden. Auch für diese Produkte 
wird der Landwirtschaftsminister nur in besonderen 
Fällen eine Ausfuhr gestatten. (2143)

Finnland.
Zollermäßigung iür Traktorenbereifungen. Laut Re

gierungsbeschluß soll für Traktorendecken und -schlauche 
(Zolltarifpos. 39-022” und 39-026") anstatt des erhöhten 
Zolles von 20 Fmk. nur der Grundzoll von 6 Fmk. je kg 
erhoben werden. Dazu kommt noch wie bisher die Ak
zisesteuer für Motorfahrzeugbereifungen von 8 Fmk. 
je kg. (2043)

Ungarn.
Vorläufig keine Ausiuhrkreditversicherung. Vor

einiger Zeit hatten die Budapester Handels- und Ge
werbekammer und das Landwirtschaftsministerium bei 
der Regierung die Schaffung einer Ausfuhrkreditver
sicherung mit einer Gesamtsumme von 30 Mill. Pengö 
beantragt. Die Regierung hat die Schaffung einer Aus
fuhrkreditversicherung vorläufig abgelehnt. (1971)

Litauen.
Ausfuhrförderung. Wie die „Rigaer Wirtschafts

zeitung" meldet, will die litauische Regierung einen Son
derfonds schaffen, der der Förderung des Exportes die
nen soll. (1809)

Jugoslaw ien.
Zolltarifrevision beantragt. Wie berichtet wird, 

haben die jugoslawischen Industrie- und Handelskam
mern kürzlich eine durchgreifende Revision des Zolltarifs 
beantragt. (1905)

Schaffung eines Volkssanitätsfonds. Vom Minister
rat ist ein D ekret über den Volkssanitätsfonds erlassen 
worden, das am 14. März d. J. in Kraft getreten ist. Der 
Volkssanitätsfonds soll zur Errichtung und Ausstattung 
von Krankenhäusern, Heilanstalten und anderen sani
tären Einrichtungen verwendet werden. Zur Deckung 
der Unkosten werden u. a. folgende Abgaben erhoben: 
Für alle eingeführten Körperpflegemittcl sind Gebühren 
in Höhe von 15% des Zollsatzes zu entrichten. Natür
liche Mineralwässer unterliegen einer zusätzlichen Ab
gabe in Höhe von 10% des Verkaufswertes und künst
liche Mineralwässer einer solchen von 20%. Ferner wer
den besondere Abgaben für die im Inland hergestellten 
Körperpflegemittel sowie für eingeführte Arznei- und 
Desinfektionsmittel erhoben. (2120)
G riechen land .

Einfuhr von Calciumcarbid aus Deutschland. Wie
bekannt wird, ist die Kommission für zusätzliche Ein
fuhren ermächtigt worden, für die Einfuhr von Calcium
carbid (Pos. 160b des griechischen Zolltarifs) aus Deutsch
land oder Italien im ersten Halbjahr 1939 Zusatzkontin
gente zu erteilen, die aber die entsprechende Einfuhr 
des zweiten Halbjahres 1938 nicht überschreiten dürfen. 
Malta. 121441

Zolltarifänderung, Laut ,.Malta Government Gazette" 
hat in Liste I (spezifische Zölle) die Position Stiefel und 
Schuhe folgende Fassung erhalten:

Brit.V or- General- 
W arenbezeichnung zugstarif tarif

Stiefel und Schuhe:
i) mit Sohlen aus gewöhnlichem handelsüblichen Kautschuk, mit 

A bsätzen aus dem selben M aterial oder ohne A bsätze:
nicht kürzer als 20 c m ................................P aa r 8 d. 8 d.
kürzer als 20 c m ........................................P aar l d .  I d .

ii) mit Sohlen aus K autschukkom position oder anderem  Material:
nicht kürzer als 20 c m ............................ P aar 2 sh. 3 d. 3 sh. 4 d.
weniger als 24 cm, aber nicht weniger als 20 cm lang

P aar 1 sh. 1 sh. 6 d.
kürzer als 20 c m ........................................P aa r 1 d. I d .

(2075)
V er. St. v. N ordam erika.

Zuschlagszoll Iür deutsche Waren. Das Schatzamt 
hat angeordnet, daß der 25%ige Ausgleichszoll (vgl. 
S. 269) auch für W aren aus dem Memelland erhoben 
wird. (2126)
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Zolltariientscheidung. Ein Pulver, das zur Reini
gung von Fässern, Tanks usw. dient und 7,35% Tri- 
natriumphosphat, 5,8% Soda, 8,6% Natronwassergl.as und 
0,85% Verunreinigungen enthält, ist nach Pos. 5 mit 25% 
v. W. zu verzollen. Der Antrag des Importeurs, das Pul
ver nach Pos. 80 als Seife oder Seifenpulver, n. b. g., 
mit 15% v. W. zu verzollen, wurde abgelehnt (C. D. 94).

(2121)Canada.
Erhebung von Dumpingzollen. Nach einer Bekannt

machung des canadischen Finanzministeriums ist Milch
säure, 44% „Dark-Grade", in die Liste der in Canada 
hergestellten W aren aufgenommen worden. Sie kann 
daher bei der Einfuhr mit Dumpingzollen belegt werden, 
sofern die sonstigen Voraussetzungen hierfür zutreffen.

(2123)
Bezeichnungsvorschriften für Methanol. Durch eine 

Order-in-Council sind mit Wirkung vom 1. April 
d. J. neue Bezeichnungsvorschriften für Methanol erlas
sen worden. Danach muß Methanol auf dem E tikett 
jeweils als „methyl-hydrat" bezeichnet werden. Als E ti
kett ist ein rotes G iftetikett mit einem Totenschädal 
und zwei gekreuzten Knochen zu verwenden. Andere 
Bezeichnungen, wie ,,wood alcohol”, „methyl alcohol" und 
„columbian spirits", sind nicht zulässig. Ueber die Ver
käufe muß jeweils Buch geführt werden. (2122)

Ergänzungen zum Nahrungs- und Arzneimittelgesetz, 
Dem Parlament liegt zur Zeit ein Gesetzentwurf mit er
gänzenden Bestimmungen zur Food and Drug Act vor. 
Der Entwurf enthält in der Hauptsache Vorschriften für 
diagnostische Arzneimittel, Körperpflegemittel und Des
infektionsmittel. (1757)
Haiti.

Ausfuhrzollbefreiung für Blauholz. Durch ein Dekret 
ist die Befreiung vom Ausfuhrzoll für Blauholz und Blau
holzwurzeln verlängert worden. (1630)
St. Cristopher und N evis.

Zuschlagzoll. Laut „Board of Trade Journal" ist 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1939 auf alle ein
geführten W aren ein Zuschlagzoll von 12^%  des jewei
ligen Einfuhrzolls zu zahlen. (1065)
Barbados.

Zolltarifänderung. Laut „Barbados G azette" ist der 
Einfuhrzolltarif mit Wirkung ab 19. Januar 1939 durch 
die folgende Position ergänzt worden:

B ritischer General- 
Pos. W arenbezeichnung V orzugstarif tarif
78 A Süßstoff (im engl. T ex t ..saccharine"):

a) zum ausschließlichen G ebrauch für
medizinische Zwecke . . . . v. W. 10% 20%

b) für andere Z w e c k e .....................Unze 8 sh. 4 d. 16 sh. 8 d.
(1951)

Chile.
Zolltarifentscheidungen, Laut „Boletin de Aduanas" 

werden folgende Erzeugnisse nach den genannten Zoll
tarifpositionen abgefertigt (in Klammern die Zölle in 
Pesos je kg br.):

Natriumsulfoleat: Pos. 1185 (0.75). — Reines k ris ta llis iertes  Na
triumcarbonat: Pos. 925 (0,45). — Natrium alum inat sowie die Erzeug
nisse Vulcacit und M ercapto-V ulcacit: Pos. 954 (15% v. W.); der Zoll- 
Schätzungswert be träg t für N atrium alum inat 0,80 Pes. je kg br., 
für Vulcacit und M ercapto-V ulcacit 8 Pes. je kg br. (1982)

Französisch W estafrika .
Neuer Zolltarif. Der Regierungsausschuß der Kolonie 

hat einen neuen Zolltarif ausgearbeitet, der im Gegensatz 
zu dem bisher in Kraft befindlichen zwei Spalten ent
hält. Die Inkraftsetzung des neuen Tarifs, der im „Jour
nal Officiel" (Paris) vom 9. 3. 1939 veröffentlicht ist, soll 
innerhalb von drei Monaten durch Dekret der französi
schen Regierung erfolgen. Wir bringen nachstehend die 
wichtigsten der die chemische Industrie interessierenden 
Positionen: Maximaltarif Minimaltarif

M indest- M indest-
Zoll zoll in F r. Zoll zollin.Fr. 

ros. W arenbezeichnung in % je 100 kg in % je 100 kg
v. W.*) br.*) v. W.*) br.*)

213 Aethylalkohol und M ethanol, vergällt
40 . 1 0

214 Glycerin, r o h ................................  28 128 7 32
2 5 Glycerin, d e s t i l l i e r t ....................  28 1 260 7 315
216 Oelsäure zum W aschen und Schmieren von Wolle

28 128 7 32

M axim altarif M inimaltarif 
M indest- M indest-

Zoü zoll in F r. Zoll zoll in Fr. 
Pos. W arenbezeichnung in % je 100 kg in % je 100 kg

v. W.*) br.*) v. W.*) br.*)
217 A ndere O e l s ä u r e .......................  28 236 7 59
218 Stearinsäure ...............................  28 820 7 205
219 L e c i t h i n ............................................  28 2 0001) 7 5001)
220 Düngemittel einschl. Bodenverbesserungsm ittel

frei frei frei frei
221 Chinin ...........................................  frei frei frei frei
221 bis Seren und Vaccine, ausschließlich für das Pasteurinstitu t

bestimmt ........................................  7 . 7
221 te r A ndere Seren und Vaccine . 7  . 7
222 Schädlingsbekäm pfungsm ittel, ausschl. für die Landwirtschaft

bestim m t ........................................  7 . 7
223 A ndere Schädlingsbekämpfungsmittel

7 • 7224 Lacke und zolltariflich gleichgestellte Farben, ausgenommen 
alkohol- und celluloseacetathaltige

28 18602) 7 4652)
225 Teigförmige oder trockene Auszüge, einschl. solcher von Cel

luloseacetat, für die Bereitung von Lacken, zur unm ittelbaren 
Verwendung untauglich . . . .  28 3 7402) 7 935*)

226 Druckfarben (einschl. T inten für Gravüren, Schreibm aschinen
usw.), farbig, außer solchen mit mehr als 3% S teinkohlenteer- 
farbe u. solchen ohne Pflanzenöl 28 1 8722) 7 46S2)

227 D ruckfarben (schwarze, außer D ruckerschw ärze ohne Sikkativöl)
28 9362) 7 2342)

228 M it Oel angeriebene Farben, außer Ruß und Petroleum schwarz
28 200 7 50

229 Parfüm erieseifen ........................ 68 1 4002) 17 350*)
230 A lkoholhaltige Parfüm erien . . 5 6003) 684) 1 400s) 17*)
231 A ndere P a r f ü m e r ie n .................... 68 2 4002) 17 6002)
232 Seifen, and. als Parfüm criescifen 28 388 7 97
238 Kerzen a ller A rt, ausgenommen Kerzen aus reinem Paraffin

oder gemischt mit Paraffin . . 28 1 1002) 7 2752)
239 S tearinsäure, auf andere W eise als zu Kerzen verarbeite t, n. b. g.

28 1 0202) 7 2552)
329 Schießpulver und S alpeter . . 160 . 40
330 Dynamite u. a. Grubensprengstoffe 68 1 560 17 390
331 B e rg w e rk s lu n te n ............................  68 17
332 A ndere M unition sowie P rodukte a ller A rt, die zur Herstellung 

von M unition dienen können, wie z. B. Jagdblei usw.
100 . 2 5

374 Pneum atiks, Gummischläuche, Gummideckcn
180 1 0002) 45 2503)

375 V o llg u m m ib ere ifu n g en ...............  28 1 4002) 7 3502)
376 Schuhwerk a lle r A rt mit O berteil aus Kautschuk oder gummier

tem Stoff und Sohlen aus Kautschuk oder anderen Stoffen
80 . 20

380 Zündhölzer (je Schachtel mit höchstens 100 Hölzern)
0,20 Fr. . 0,05 Fr.

382 Zünder in Bändchen für Feuerzeuge oder andere Zwecke sowie
Cereisen in jeder Form . . . .  200 . 50

383 Erzeugnisse, n. b. g...................... 20 . 7
Anmerkung zu Pos. 220: Die Liste der Düngemittel, die zollfrei

eingeführt werden können, w ird vom G eneralgouverneur bekann t
gegeben w erden. . . . »  «

Anmerkung zu Pos. 221: Die Zollbefreiung gilt für nachstehende 
Chininsalze in den verschiedenen pharm azeutischen Aufmachungen 
(Pulver, Tabletten , Ampullen für Injektionen usw.): Basisches und 
neutrales Chininbrom hydrat, basisches und neutrales Chininchlorhydrat, 
Chininhydrat, basisches und neutrales Chininsulfat,^ Chininäthylcar
bonat, basisches Chininformiat, ferner ,,quinoforme und 
„cum iquinine".

Anmerkung zu Pos. 222: V erschiedene P rodukte, die vom G eneral- 
gouverneur bekanntgegeben werden, können zollfrei eingeführt werden. 
Der angegebene Zollsatz von 7% v. W. kommt erst ein J a h r  nach
Inkrafttre ten  des neuen Tarifs in Anwendung.

Anmerkung zu Pos. 380: Bei Schachteln mit mehr als 100, aber
nicht m ehr als 200 Zündhölzern, ist der doppelte Zoll, bei Schachteln
mit mehr als 200 Zündhölzern, aber nicht mehr als 300, der dreifache 
Zoll zu entrichten usw. (1801)

*) Soweit nicht anders angegeben.
*) J e  kg n. *) J e  100 kg n. ») F r . je hl. •») % v. W.

S ü d afrikan ische Union.
Aenderungen des Warenverzeichnisses. Laut ,,Go

vernment Gazette" sind im Warenverzeichnis von 1937 
folgende Hinweise gestrichen worden (in Klammern die 
Zollsätze für deutsche Waren):

Standiol, E rsatzm ittel für Leinöl: Pos. 202,2 (20% v. W.) oder 
Pos. 353,1 (frei). — Proteinm ilch als K leinkindernährm ittel: Pos. 21 a 
(10% v. W.).

Neu aufgenommen wurden folgende Hinweise:
Die organischen V ulkanisationsbeschleuniger Flecto l H, Thiofide 

und Thiuram D. S.: Pos. 335 (15% v. W.) oder Pos. 358,7 oder Pos. 401 
(beide frei). — Blundo P lastic: Pos. 335 (15% v. W.). — Das che
mische Reinigungsm ittel Texaco: Pos. 335 (15% v. W .). — Die Seifen 
Lavetin K. B. (I. G. Farbenindustrie A.-G.) und Igepon A Paste: Pos. 
206 c (25% v. W. oder 4 sh. 9 d . je 100 lbs., je nachdem, w elcher 
Satz der höhere is t, dazu ein aufgeschobener Zoll von 5 sh. 3 d.).

(2076)
M adagaskar,

Verzollung von „Phosphorpaste“. Laut „Journal 
Officiel'* (Paris) hat die W irtschafts- und Finanzkom
mission von M adagaskar vorgeschlagen, „Phosphorpaste”, 
die zur Herstellung von Zündhölzern geeignet ist, nach 
Pos. 0,62 des Einfuhrzolltarifs wie roten Phosphor
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(135 Fr, je 100 kg) zu verzollen. Dieser Vorschlag be
darf noch der Genehmigung der französischen Regierung 
innerhalb von drei Monaten. (1946)

Hatay.
Aufhebung der Zollschranken gegen Syrien geplant.

Zeitungsberichten aus Jerusalem zufolge ist von der Re
gierung beabsichtigt, die gegen Syrien geschaffenen Zoll
schranken wieder zu beseitigen. Eine Bestätigung dieser 
Nachricht liegt noch nicht vor. (2CI23)

B ritisch  Indien.
Arzneimittelkontrolle. Zur Verbesserung der Quali

tä t der in Britisch Indien auf den M arkt gebrachten 
Arzneimittel hat die Vereinigung der chemischen In
dustrie Britisch Indiens d«r Zentralregierung vorgeschla
gen, die britische Pharmakopoe einzuführen. Weiter 
wird von der Vereinigung in Vorschlag gebracht, daß 
auf dem Etikett aller Packungen von Arzneimitteln die 
genaue Zusammensetzung angegeben sein muß. (2029)

Japan.
Neue Luxussteuern. Nach japanischen Zeitungsmel

dungen sollen neue Steuern für Luxusartikel eingeführt 
werden, um den steigenden Finanzbedarf zu decken. Wie 
dazu weiter bekannt wird, sollen unter die neuen Steuern
u. a. Luxusseifen, Zahnpulver und Citronensäure fallen.

(2096)
Fidsch i-Inse ln .

Zolltarifänderungen. Laut „Fiji Royal Gazette" sind 
dem Einfuhrzolltarif mit Wirkung vom 19. Januar 1939 
die folgenden neuen Chemiepositionen eingefügt worden:

Brit. Vor- General- 
Pos. W arenbezeichnung zugstarif tarif

91 b Linoleum ...........................................v.W. 20% 40%
162 a Reifen und Schläuche für M otorfahr

zeuge, Lastwagen u. Omnibusse . . v.W . 20% 40°*
(2097)

Ausnahmetarif Iür Kalkspat.
Der A T 2 B 64 für K alkspat läuft am 30. A pril 1939 ab. (2098) 

Ausnahmetarif für Schwcrspat.
Der AT 2 B 74 für Schwerspat wird zum 1. A pril 1939 von 

Lohr Bahnhof und Sontra nach A rnoldstein bzw. Pörtschach (W örther
see) eingeführt. (2099)
Ausnahm etaril iür Abfälle der mechanischen Bearbeitung von unedlen 
M etallen usw.

Im AT 7 B 23 für Abfälle der mechanischen Bearbeitung von 
unedlen M etallen usw. wurde mit Gültigkeit vom 27. März 1939 als 
Empfangsbahnhof Pömmcrle nachgetragen. Mit G ültigkeit vom 1. April 
1939 wird unter den Empfangsbahnhöfen Düren-Nord nachgetragen.

(2100)
Ausnahmetarif für Rohkupfer.

Im AT 9 B 1 für Rohkupfer wird mit Wirkung vom 1. A pril 
1939 im Empfangsgeltungsbereich der Bahnhof M agdeburg-Nord ge
strichen und dafür Magdeburg Hafen nachgetragen. Im AT 9 B 2 
für Rohkupfer werden mit G ültigkeit vom 1. April 1939 von H ettsted t 
TS? IIs®nbur£ nach D ürtn-Nord Sonderfrachtsätze nachgetragen. Der 
AT 9 S 3 für Rohkupfer wird zum 1. April 1939 unter Einarbeitung 
der zwischenzeitlichen Aendcrungen und Anpassung an die Form 
der übrigen Ausnahmetarife des Heftes C II b neu herausgegeben.

/ i  9 3 *ür R °hkuPfcr werden mit Gültigkeit vom 1. April 1939
von Oker nach Düren-Nord Sonderfrachtsätze nachgetragen. (2101) 
Ausnahmetaril Iür Rohaluminium usw.

9 B 7 für Rohaluminium usw. wurde mit G ültigkeit vom
27. März 1939 der Bahnhof Leipzig Dresden Bhf. in den Empfangs- 
geitungsbcreich aulgenomraen. Mit Gültigkeit vom 1. A pril 1939 
wird unter den Empfangsbahnhöfen Düren-Nord nachgetragen. (2102) 
Ausnahm etaril für R ohkupier und M etallabiälle.

Im AT 9 S 1 Iür R ohkupier und M etallabiälle werden mit Gültig- 
keit vom 1. A pril 1939 von Bremen, Bremerhaven, W esermünde, 
Emden, Hamburg, Hamburg-W ilhelmsburg, Lübcck-Dänischburg, Lübeck 
Hbf. und Stettin nach Düren-Nord Sonderfrachtsätze nachgetragen.

A usnahmetaril iü r Düngemittel. ^
Im AT 11 B 1 für Düngemittel wurde mit G ültigkeit vom 23. März 

v l ?  dea Versandbahnhöfen K lein-Twülpstedt nachgetragen. Im
A T 11 A  1 für Düngemittel wurde mit Gültigkeit vom 23. März 1939 
Mariaglück als Versandbahnhof aufgenommen. (2104)
Ausnahmetarif für Erdöl, roh.

Im AT 14 B 1 für Erdöl, roh, wird mit G ültigkeit vom 1. A pril 
1939 unter den Empfangsbahnhöfen Magdeburg-Nord in Magdeburg 
Hafen geändert. (2105)
Ausnahm etaril für pechhaltigen Kraekrückstand.

AT 14 B 6 für Krackrückstand, pechhaltigen, wurde mit 
Wirkung vom 27. März 1939 der Bahnhof Bochum-Riemke als V er
sandbahnhof aufgenommen. (2106)

A usnahm etaril iü r Steinkohlcnteerpech.
Der A T 14 B 14 tra t mit Ablauf des 31. März 1939 außer Kraft.

(2107)
Ausnahmetarif iü r M ineralschm ieröle und -fette.

Der A T 14 B 17 für M incralschm ieröle und -fette  wird mit Gül
tigkeit vom 1. A pril 1939 neu herausgegeben. (2108)
Ausnahm etarif für F e tte  und Oele.

Im AT 14 G 1 für F e tte  und Oele wird in den Anwendungs* 
bedingungen die M indestmenge von 12 000 t  in 4000 t geändert. (2109) 
A usnahm etarif für bestim m te G üter. *

Der AT 24 B 4 für bestim m te G üter wird mit Gültigkeit vom
1. A pril 1939 neu eingeführt. (2110)
A usnahm etarif für Rohstoffe zur H erstellung von Zellwolle usw.

I. Im A T 24 B 8 für Rohstoffe zur Herstellung von Zellwolle usw. 
wurde m it Gültigkeit vom 23. März 1939 der Bahnhof Millingen mit 
Sonderfrachtsätzen nachgetragen. M it G ültigkeit vom 1. April 1939 
wird unter den Empfangsbahnhöfen Birkesdorf nachgetragen.

II. Abteilung I (Rohstoffe). In Ziffer 7 Schwefelkohlenstoff 
wurden mit G ültigkeit vom 27. M ärz 1939 die Versandbahnhofe 
Frankfurt-H öchst und Köln-M ülheim mit allen Angaben gestrichen.

In Ziffer 8 Schwefelsäure w ird an Stelle des Versandbahnhofs 
M agdeburg-Nord mit W irkung vom 1. A pril 1939 Magdeburg Hafen 
gesetzt. Die F rachtsätze  bleiben unverändert. (2111)
A usnahm etariie.

In folgenden A usnahm etarifen w ird mit Gültigkeit vom 1. April
1939 un ter den im Empfang beigetretenen Eisenbahnen D ürener Eisen* 
bahn A .-G . nachgetragen: AT 4 B 19 für Kalk, Dolomit, AT 9 B 10 
für Blei, Zink, AT 14 B 2 für Benzin aus B raunkohlen usw., AT 14 
B 15 für Heizöl, AT 14 B 23 für D ieselkraftstoffe, synthetische, 
AT 14 E 1 für Gasöl zur Verwendung als T reibstoff, AT 24 B 9 für 
Sammelgut in W agenladungen.

In folgenden A usnahm etarifen w ird mit Gültigkeit vom 1. April
1939 unter den im Versand beigetretenen Eisenbahnen D ürener Eisen
bahn A .-G. nachgetragen: AT 7 B 17 für Abfälle und Zwischcnerzeug- 
nisse, kupferhaltige, AT 14 B 20 für A ltöle.

Frachterm äßigung D 3 (Holz für Zellwollerzeugung), Frachtermäßi
gung D 4 (Holzabfälle zur H olzverzuckerung usw.). In den beiden 
vorgenannten Tarifen wird unter den im Versand ausgeschlossenen 
Eisenbahnen D ürener Eisenbahn A .-G . nachgetragen. (2112)
Verlängerung von Ausnahm ctariicn.

Folgende A usnahm etariie wurden bis 31. März 1940 verlängert: 
AT 4 B 19 für Kalk, Dolomit (N otstandstarif), AT 9 B 2 für Roh
kupfer, AT 11 G 2 für phosphorhaltige Schlacken, AT 12 B 2 für 
A rsenikalien, AT 12 B 20 für W asserglas, AT 12 B 29 für Katalysator
masse (verlängert bis 30. Septem ber 1939), AT 14 B 5 für Erdöl, roh, 
AT 14 G 1 für F e tte  und Oele. (2113)
Seehafen-A usnahm etarife.

Mit Gültigkeit vom 1. A pril 1939 werden die Bahnhöfe des Landes 
O esterreich und des Sudetengaues in die Seehafen-Ausnahm etarife auf
genommen.

Zur Durchführung d ieser Tariferw eiterung werden folgende die 
chemische Industrie  in teressierende Ausnahm etarife herausgegeben 
bzw. geändert:

Neu herausgegeben werden folgende Ausnahm etarife: Seeausfuhr
tarif AT 2 S 5 für M agnesit; Seeeinfuhrtarife AT 9 S 2 für Nickel, 
Zinn, Rohkupfer, Abfälle von Kupfer und Messing, Blei, sowie AT 14
S 1 für Leuchtöl (Leuchtpetroleum ).

U nter Erw eiterung des örtlichen G eltungsbereichs sowie unter 
Einarbeitung zw ischenzeitlicher Aenderungen werden ebenfalls fol
gende Ausnahm etarife neu herausgegeben: Seeausfuhrtarife AT 2 S 4 
für Graphit, AT 12 S 2 für Blanc fixe, B leiglätte, Bleimennige, Blei* 
weiß, Lithoponc, M assicot, Titanw eiß, Zinkgrau, Zinkweiß, AT 12 S 4 
für Aetzkali, fest usw., AT 23 S 1 für L inkrusta, Linoleum und 
Stragula, AT 24 S 3 für bestim m te thüringische, böhmische, Gablonzer 
und Nürnberger W aren; Seeeinfuhrtarif AT 21 S 5 für Baumwoll* 
abfalle, Linters, rohe.

Folgende Ausnahm etarife w erden m it der Erw eiterung auf das 
Land O esterreich und den Sudetengau neu gefaßt: Seeausfuhrtarife 
AT 12 S 3 für Essigsäure, Form aldehyd, Holzgeist, AT 21 S 1 für 
Baumwolle, rohe usw., AT 24 S 6 für bestim m te Seeausfuhrgüter der 
Klassen A—C. — S eeein fuhrtarif AT 24 S 5 für bestimmte See* 
einfuhrgüter der Klassen A—D. (2114)
Deutsch-N iederländischer G ütertarif Teil II H eit 1 (Gemeinsames 
Heit).

M it Gültigkeit vom 1. A pril 1939 tr i t t  das Tarifheft Teil II Heft 1 
(Gemeinsames Heft) in K raft. (2115)

Deutsch-Tschecho-Slow akischer E isenbahn-G ütertarif (Verkehr 
Sudetengau—Deutsche Seehäfen).

M it Ablauf des 31. M ärz 1939 tr i t t  der Deutsch-Tschecho-Slowa- 
kische Eisenbahn-G ütertarif (V erkehr m it deutschen Seehäfen) Heft 2 
für den V erkehr mit dem Sudetengau außer K raft. Für den Verkehr 
mit den Bahnhöfen im Sudctengau, die nicht von der Deutschen 
Reichsbahn bedient w erden und im DEGT. Teil II Heft C II a 
A bschnitt A  Ziffer 13 d genannt sind, ble ib t der Tarif als Deutsch- 
Tschecho-Slow akischer V erbandstarif w eite r gültig. (211oJ

Deutsch-U ngarischer G ütertarif A rtike lta rif 104 (Bauxit von Bodajk 
nach Schwarzkollm -Lautawerk) vom 1. M ärz 1938,

Die Gültigkeit des obengenannten Tarifs w ird bis 30. Juni 1W9 
verlängert. (211/J

Deutsch-U ngarischer V erbandsgütertarif, V erkehr mit deutschen See* 
häien, A rtike lta ril 282 (Tonerde, calcin ierte (Aluminiumoxyd], und Ton
erdehydrat (Aluminiumhydroxyd)) vom 1. Jan u ar 1936.

Der vorgenannte Tarif wird bis 30. Juni 1939 verlängert. Gleich
zeitig ist in Ziffer 3 Abs. 2 der Anwcndungsbedingungeii eine Ae®- 
derung hinsichtlich der M indestmenge erfolgt. (2118)
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RUNDSCHAU DER CHEMIEWIRTSCHAFT.
Die Schuhindustrie Im Jahre 1937.

Nach Mitteilung des Statistischen Reichsamtes stellte 
die deutsche Schuhzeugindustrie im Jahre 1937 156,8 
(i. V. 155,9) Mill. Paar Schuhe aller A rt im W «rte von
732,5 (667,7) Mill. 31)1 her und beschäftigte Ende 1937 in 
1370 Betrieben 109 400 Personen. Auf die einzelnen 
Schuhsorten verteilte sich die Erzeugung wie folgt (in 
1000 Paar):
Straßenschuhe, Sport- und Berufsschuhw erk mit L ederoberteilen  76 626
Pantoffeln, Haus-, Reise-, B adeschuhe u. a ......................................41 076
Gummischuhe a ller A r t .............................................................................13 514
Sonstiges Schuhwerk (Turnschuhe, Sandalen u s w . ) ....................  25 624
Gesamterzeugung ......................................................................................... 156 840

Ueber 80% des Erzeugungswertes und der A rbeiter
zahl entfallen auf die Lederschuhindustrie. Ihre Erzeu
gung ist mit 86,2 Mill. Paar gegen 88,1 Mill. Paar im Vor
jahr nur geringfügig zurückgegangen. Die stärkste A b
nahme verzeichneten dabei Straßen- und Gesellschafts
schuhe, während sich die Erzeugung von Berufsschuh
werk, Marschstiefeln usw. erhöht hat. Der Verbrauch 
an Leder ist stärker zurückgegangen als 1936, was bereits 
auf die Auswirkung rohstoffsparender Maßnahmen zu
rückzuführen sein dürfte. Im Jahre  1938 ist, wie sich 
aus vorläufigen Zahlen ergibt, wieder eine Steigerung 
der Produktion um rund 10% eingetreten.

Der Anteil der Hausschuhindustrie am Erzeugungs
wert und der A rbeiterzahl der gesamten Schuhindustrie 
beträgt etwas über 13%. Auch hier lag der Lederver
brauch trotz der Steigerung der Erzeugung unter dem 
des Vorjahres.

In der Gummischuhindustrie, deren Erzeugungswert 
und Arbeiterzahl rund 5% innerhalb der gesamten 
Schuhindustrie beträgt, waren Ende 1937 in 13 Betrieben 
5730 Personen beschäftigt, deren Lohnsumme sich auf
9,1 Mill. 31)1 belief. Der Gesamtwert der verbrauchten 
Roh- und Hilfsstoffe betrug 11,7 (8,0) Mill. 31)1. An Roh
kautschuk und Regeneraten wurden 3000 (2200) t ver
arbeitet. Die Erzeugung ist mit 13,5 (11,9) Mill. Paar 
gegenüber dem Vorjahr w eiter angestiegen. Der Absatz 
betrug 13,4 Mill. Paar im W erte von 33,4 Mill. 31)1. Im 
einzelnen wurden in dieser Gruppe folgende Schuhsorten 
erzeugt (in 1000 Paar):
Stoffschuhe mit anvulkanisierter Gummisohle (Sommerschuhc) , 6 606
B adesch u h e ............................................................................ ............................ 565
Gummisandalen m it Traggurten (Kneipp-Sandalen) ....................  80
Galoschen, U cbcrstiefel und W ellingtons (W interschuhe) . . .  3 507
Schaft- bzw. B e r u f s s t i e f e l ........................................................................  619
Sonstiges Schuhwerk (auch Hausschuhe mit anvulkanisierter

G um m isoh le).................................................................................................... 2 137
Insgesam t.............................................................................................................. 13 514

Von den in der Leder- und Hausichuhindustrie her
gestellten Schuhen wurden insgesamt 23,03 Mill. Paar 
mit Gummisohlen hergestellt. (1997)

WIRTSCHAFTLICHE NACHRICHTEN

Inland.
Reichsrecht ab 1. Mai im Memelland.

Gemäß Gesetz über die W iedervereinigung des 
Memellandes mit dem Deutschen Reich vom 23. März
1939 („Reichsgesetzblatt’' I, S. 559) treten am 1. Mai 1939 
im Memelland das gesamte Reichsrecht und das gesamte 
preußische Landesrecht in Kraft. Sofern das Reichsrecht 
oder das preußische Landesrecht im Memelland nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt bzw. mit besonderen 
Maßgaben in Kraft treten, bedarf es einer Bekannt
machung im „Reichsgesetzblatt" bzw. in der Preußischen 
Gesetzessammlung. (2060)
Mineralölsteuergesetz In neuer Fassung.

Im „Reichsgesetzblatt” I vom 25. März 1939 ist auf 
S. 567 das M ineralölsteuergesetz in der vom 1. April
1939 ab im Altreich geltenden Fassung bekanntgegeben.

(2062)
Förderung der Kiefern-Balsamgewinnung.

Um eine verm ehrte Kiefern-Balsamharzgewinnung 
aus dem deutschen W ald zu erreichen, hat der Reichs

forstmeister durch Verordnung vom 25. März 1939 
(„Reichsgesetzblatt" I, S. 576) bestimmt, daß betriebs
planmäßig hiebreife Kiefernbestände auf Anordnung der 
zuständigen höheren Forstbehörde für die Dauer einer 
vollen mehrjährigen Harzungspei iode zur Gewinnung von 
Balsamharz zur Verfügung zu stellen sind. (2131)

Arisierung des Prager Chemischen Vereins.
Auf der am 25. März d. J. stattgefundenen Sitzung 

des Verwaltungsrates des Vereins für Chemische und 
Metallurgische Produktion. Prag, sind nach dem Rück
tritt der jüdischen Verwaltungsratsmitglieder als neue 
Mitglieder des Verwaltungsrates Gesandter Dr. Mastny, 
Dr. Ruzicka und Spanar gewählt worden. (2119)

Verlängertes Errichtungsverbot für Spinnstoff
betriebe.

Durch eine Anordnung des Reichswirtschaftsmini
sters vom 24. März 1939 („Reichsanzeiger" vom 25. März 
1939) ist das Errichtungsverbot für Betriebe zur H erstel
lung von Spinnstoffen (Gespinsten) oder Reißspinnstoffen 
in Oesterreich und den sudetendeutschen Gebieten bis 
zum 30. Juni 1939 verlängert worden. Unter dieses Ver
bot fällt auch die Errichtung von Kunstseidefabriken 
(vgl. S, 22). (2092)

Errichtungsverbot für Rußanlagen.
Die Geltungsdauer der Anordnung des Reichswirt

schaftsministers über das Verbot der Errichtung von An
lagen zur Herstellung von Ruß vom 17. August 1934 in 
der Fassung vom 31. März 1937 ist laut „Reichsanzeiger" 
vom 29. März 1939 bis zum 31. März 1941 verlängert 
worden. (2140)
Verkehr mit gesundheitsschädlichen oder feuer
gefährlichen Arbeitsstoffen.

Laut Gesetz vom 25. März 1939 („Reichsgesetz
blatt" I, S. 581) kann der Reichsarbeitsminister im Ein
vernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister vorschrei
ben, daß Arbeitsstoffe, die gesundheitsschädliche oder 
feuergefährliche Bestandteile enthalten, nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen in den Verkehr gebracht, 
zum Verkauf abgegeben oder verwendet werden dürfen. 
Die Aufsicht über die Durchführung der Gesetzesvor
schriften obliegt den örtlichen Dienststellen der Ge
werbeaufsicht. Sie sind befugt, in Betrieben, in denen 
solche gesundheitsschädlichen oder feuergefährlichen Ar
beitsstoffe hergestellt, vertrieben oder verwendet wer
den, gegen Empfangsbestätigung Proben zum Zweck der 
Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen und die 
Proben amtlich untersuchen zu lassen. Soweit der Be
triebsinhaber nicht ausdrücklich darauf verzichtet, ist 
ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt 
zurückzulassen und für die entnommene Probe eine an
gemessene Entschädigung zu leisten. (2141)
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im 
Sudetenland.

Der Reichsminister des Innern hat durch Verordnung 
vom 21, März 1939 („Reichsgesetzblatt" I, S. 555) be
stimmt, daß mit Wirkung vom 1. April 1939 alle reichs
rechtlichen Vorschriften zur Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten im Sudetenland eingeführt werden. (2063)
Vorschriften Uber Magnesiumlegierungen Im 
Sudetenland.

Durch Verordnung vom 13. März 1939 („Reichsgesetz
blatt" I, S. 550) werden mit Wirkung vom 5. April 1939 
die Verordnung über Magnesiumlegierungen vom 8. März
1938 sowie die Sicherheitsvorschriften für Magnesium
legierungen vom 28. Juli 1938 in den sudetendeutschen 
Gebieten in Kraft gesetzt. (2061)
Bewirtschaftung von Knochen.

Wie bereits auf S. 273 erwähnt, ist eine Neufassung 
der „Allgemeinen Anordnung über die Knochensamm
lung, den Knochenhandel und die Knochenverarbeitung" 
erschienen. Die Bestimmungen sind im wesentlichen die 
gleichen geblieben. Neu ist, daß die Knochenhandels
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genehmigungen nunmehr zentral für das gesamte Reichs
gebiet von der Fachgruppe Alt- und Abfallstoffe — Fach
untergruppe Rohproduktengewerbe, Berlin SW 68, M ark
grafenstraße 87 — ausgestellt werden, während seither 
diese Genehmigungen von den bezirklichen Organisatio
nen dieser Fachgruppe erteilt wurden.

Die Einführung der Bestimmungen im Lande Oester
reich und den sudetendeutschen Gebieten geschieht mit 
der Maßgabe, daß die Knochenverarbeitungsgenehmigung 
für die seitherige Verfahrensart als erteilt gilt, wenn 
Knochenverarbeitungsbetriebe im Jahre 1938 nicht län
ger als drei Monate stillgelegen haben. Ferner können 
im Lande Oesterreich und den sudetendeutschen Ge
bieten von der Ueberwachungsstelle Kontingente für die 
Verarbeitung unentleimter Knochen zu Futter- und 
Düngemitteln auf anderer Grundlage als im Altreich 
festgesetzt werden. (20G8)

Errichtungsbeschränkung für Glasfabriken.
Durch Anordnung des Reichswirtschaftsministers 

vom 18. März 1939 („Reichsanzeiger“ vom 20. März) ist 
verfügt worden, daß Unternehmen oder Betriebe zur 
Herstellung von Rohglas für Glaskurzwaren bis zum 
31. März 1941 nur mit Einwilligung des Reichswirtschafts
ministers errichtet werden dürfen. Der Bewilligungs
pflicht unterliegen ferner Unternehmen der gleichen Art, 
die ihre Erzeugung in diesem Sinne erweitern oder ihre 
Leistungsfähigkeit erhöhen wollen. Unter Rohglas für 
Glaskurzwaren im Sinne dieser Anordnung sind folgende 
Rohglasarten zu verstehen:

Rohglasart 1: Kompositglas (d. i .  hochbleihaltiges Glas mit einem 
spezifischen Gewicht von mindestens 3,2) zur Herstellung von Glas
kurzwaren, Rohglasart 2: Rohglas zur Erzeugung von Glasringen, Roh
glasart 3: Rohglas massiv über 14 mm stark zur Erzeugung von Glas
kurzwaren vor dem Druckofcn, Rohglasart 4: Rohglas massiv unter 
14 mm stark oder hohl zur Erzeugung von Glaskurzwarcn über der 
Lampe, Rohglasart 5: sonstige hohle Stengel zur Erzeugung von 
gehackten Perlen, rondierten Perlen, Lusterbehang, Ampel- und 
Kupeeglas.

Eine weitere Verordnung des Reichswirtschaftsmini
sters vom 18. März 1939 führt ferner die Bewilligungs
pflicht für die Errichtung neuer Unternehmungen oder 
Betriebe zur Herstellung von Hohlglas, die Erweiterung 
derartiger Betriebe usw. ein. Die Bewilligungspflicht gilt 
bis zum 31. Dezember 1941. Als Hohlglas im Sinne die
ser Anordnung gelten Beleuchtungsglas, chemisch-tech
nisches Hohlglas, Konservenglas, farbige und weiße Fla
schen, Bleikristall, Preßglas, Schleifglas und anderes 
Hohlglas sowie verschiedene Spezialglasarten. (204G)

Zulassungen zum Vertrieb von Luftschutzgeräten.
Im „Reichsanzeiger" vom 28. März ist eine Bekannt

machung der Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz 
vom 25. März veröffentlicht, durch die einer Reihe von 
Firmen gemäß § 8 des Luftschutzgesetzes vom 26. Juni 
1935 die Genehmigung zum Vertrieb bestimmter Luft
schutzgeräte erteilt worden ist. Eine früher erteilte Ge
nehmigung ist widerrufen worden. (2142)

Ausland.
Rückgang der Walfangergebnisse.

Nach den bisherigen vorläufigen Meldungen sind die 
Ergebnisse der diesjährigen Walfangsaison, die nach 
den internationalen Vereinbarungen (vgl. 1938, S. 565) 
am 8. März geendet hat, bedeutend geringer, als man 
erwartete. Das Gesamtergebnis soll nur 2,7 Mill. Faß 
(450 000 t) erreichen gegenüber 3,3 Mill. Faß (550 000 t) 
während der Fangzeit 1937/38. Der Minderertrag wird 
durch das allmählich bemerkbar werdende Schwinden 
der W albestände — hauptsächlich des Blauwalbestandes 
— begründet, da die Walfangflotte 1938/39 nicht unerheb
lich größer war als im vorigen Winter. (2073)

Großbritannien.
Erzeugung der Nylonfaser. Wie die Courtaulds, Ltd., 

bekanntgibt, kann die Herstellung der Nylonfaser (vgl. 
S. 273) vor 1940 nicht aufgenommen w-jrden. Die Her
stellungskosten seien erheblich höher als die für die 
üblichen Kunstseidesorten, so daß die Nylonfaser mit 
ihnen nicht in W ettbewerb treten wird. Die Nylonfaser 
soll hauptsächlich zur Herstellung feiner Seidenstrümpfe 
verwendet werden. (2079)

Abschluß der Courtaulds, Ltd. Wie gemeldet wird, 
beträgt der Rohgewinn für das am 31. Dezember 1938 
abgeschlossene Geschäftsjahr nach Rückstellungen für 
Abschreibungen usw. und unter Einrechnung der Zinsen 
und Dividenden von Tochtergesellschaften 500 050 £ 
gegen 3,43 Mill. £  im Jahre 1937. Der Reingewinn wird 
mit 352 300 £ ausgewiesen, während er 1937 noch 2,37 
Mill. £ betrug. Auf die Stammaktien kommt eine von 
1034% auf 4% verminderte Dividende zur Ausschüttung, 
Zum Vortrag auf neue Rechnung verbleiben 284 800 
(296 600) £, Dieses Ergebnis stellt in der Geschichte des 
Konzerns den schlechtesten Abschluß seit 1913 dar. Die 
Ursache liegt einmal im Rückgang des Absatzes und zum 
ändern in den im Hinblick auf den 30%igen Preisrück
gang für Cellulose notwendig gewordenen Abschreibun
gen. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr wer
den günstiger beurteilt. - (1983)

Imperial Chemical Industries, Ltd. Die Gesellschaft 
verteilt für das Geschäftsjahr 1938 eine Schlußdividende 
von 5% (es wurde bereits eine Interimsdividende von 
3% gezahlt), so daß sich die gesamte für das Kalender
jahr 1938 gezahlte Dividende auf 8% erhöht. Im Jahre
1937 kamen 834% zur Verteilung. Der Reingewinn ist 
im vergangenen Jah r auf 7,06 Mill. £ zurückgegangen 
gegen 7,51 Mill. £  1937. Der Vortrag ist von 556 200 auf 
621 200 £ erhöht worden. (2080)

Irland.
Rückgang der Arzneimitteleinluhr. Die Einfuhr von 

Arzneimitteln ist wertmäßig von 317 700 £ im Jahre 1937 
auf 313 800 '£ im letzten Jah r zurückgegangen. (2047)

S ch w e iz .
Gesellschaft für chemische Industrie, Basel (Ciba).

Der Reingewinn des Unternehmens hat im letzten Jahr 
auf 6,96 Mill. Fr. zugenommen gegen 5,76 Mill. Fr. 1937. 
Es wird wieder eine Dividende von 20% verteilt. Wie 
aus dem Bericht der Gesellschaft hervorgeht, war die 
Entwicklung des Geschäftsjahres 1938 im allgemeinen 
zufriedenstellend, trotz des leichten Rückganges des 
mengenmäßigen Absatzes. Die Aufnahmefähigkeit des 
Inlandsmarktes ist w eiter zurückgegangen. Auch die 
Ausfuhr begegnete wachsenden Schwierigkeiten, vor 
allem infolge der zunehmenden internationalen Besteue
rung. Im einzelnen teilt die Ciba mit, daß namentlich 
das Farbstoffgeschäft im ersten Halbjahr 1938 stärker 
gelitten habe als die übrigen Geschäftszweige. Dagegen 
konnte der Absatz pharmazeutischer Spezialitäten weiter 
erhöht werden. Die Gesellschaft will ihre Niederlassun
gen in Buenos Aires und Rio de Janeiro vergrößern, um 
den südamerikanischen M arkt w eiter erschließen zu 
können.

Ueber die einzelnen Auslandswerke wird in dem 
Bericht der Gesellschaft folgendes ausgeführt:

Das W erk St. Fons ha tte  im letzten  Jah r  w iederum  einen Er
zeugungsausfall zu verzeichnen. Als U rsache w erden die zunehmenden 
Fabrikationskosten und die Abw ertung des französischen Franken 
angegeben. Die Pabianicer A ktiengesellschaft für chem ische Industrie 
in Polen konnte dagegen eine Um satzsteigerung erzielen. Der Umsatz 
der Cincinnati Chemical W orks Inc. in Norwood (Ohio) ist gegen
1937 zurückgcgangen. (2125)

Aluminium-Industrie A.-G., Neuhausen. Der Ab
schluß des Unternehmens für das am 31. Dezember 1938 
beendete Geschäftsjahr weist einen Reingewinn von 9,51 
Mill. Fr. aus gegen 7,69 Mill. Fr. 1937. Wie im Vorjahr 
wird eine Dividende von 10% (== 100 Fr. je Aktie) ver
teilt. Außerdem soll aus Anlaß des 50jährigen Bestehens 
ein Bonus von 50 Fr. je Aktie gezahlt werden. (2I)81)
Schw eden .

Erzeugung von Bereifungen. Die Viskafors A. B. hat 
mit der amerikanischen Firestone Co. ein Abkommen 
geschlossen, nach dem die amerikanische G e s e l l s c h a f t  
Maschinen zur Herstellung von Bereifungen liefern wird. 
Die Viskafors stellt bereits Bereifungen auf Grund von 
Lizenzen der Fisk Co. her. Das Leistungsvermögen der 
Viskafors, das augenblicklich 500 Reifen täglich beträgt, 
wird zur Zeit jedoch nur zu etwa 70% ausgenutzt. (2I)85)
Norwegen.

Molybdängewinnung. Die probeweise Ausbeutung 
der Molybdänvorkommen von Flottorp bei Grindheim
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und im südlichen Norwegen durch Englische Interessen
ten (vgl. 1938, S. 1114) hat günstige Ergebnisse gezeitigt, 
so daß nunmehr die Molybdängewinnung in größerem 
Umfang aufgenommen werden soll. Es sollen mehrere 
hundert Personen beschäftigt werden. (1962)

Ungarn.
Förderung der Aluminiumerzeugung. Wie bekannt 

wird, hat der Industrieminister den beiden ungarischen 
Aluminiumfabriken (vgl. 1939, S. 106, und 1938, S. 682) 
die staatlichen Industriebegünstigungen für die Dauer 
von zehn Jahren zugesichert. (2010)

Pflicht der Anmeldung von Vorräten. Eine kürzlich 
veröffentlichte Verordnung bestimmt, daß die Vorräte 
gewisser W aren alle drei Monate beim Außenhandelsamt 
anzumelden sind. Der Anmeldepflicht unterliegen u. a. 
Ferrolegierungen, Arzneimittel und zahlreiche andere 
chemische Erzeugnisse. Bei den Arzneimitteln handelt 
es sich um 166 namentlich aufgeführte Erzeugnisse, deren 
Vorräte von den inländischen Arzneimittelfabriken, den 
Vertretungen in- oder ausländischer Firmen und den 
Arzneimittelgroßhändlern angemeldet werden müssen.

(1961)
Firmenabschluß. Die Hungaria Kunstdünger-, Schwe

felsäure- und Chemische Industrie A.-G. hat im abgelau- 
fcnen Jahr mit einem Gewinn von 0,99 Mill. P. ab 
geschlossen. Es soll 'eine Dividende von 2 P. je Aktie 
verteilt werden. (2011)
Litauen.

Neuer Arzneim ittelhersteller. Wie der „Ost-Expreß" 
meldet, steht die Gründung einer halbstaatlichen Genos
senschaft bevor, die sich mit der Herstellung und dem 
Vertrieb von Arzneimitteln befassen wird. Sie wird die 
Firmenbezeichnung „Zentrallager für Medikamente" er
halten, mit einem Grundkapital von 1 Mill. Lit arbeiten 
und auch die Vertretung ausländischer Arzneimittelfir
men übernehmen. Das Innenministerium wird an dem 
neuen Unternehmen beteiligt sein. (2095)
Sow jet-Union.

Antimon- und Quecksilbergewinnung. Zur Ausbeu
tung der in Kirgisien unweit von Ferghana und Ksyl-Kij 
entdeckten Antimon- und Quecksilbervorkommen wird 
ein Kombinat „Bolschoi Kadamschai" errichtet. Die In
betriebnahme ist für 1940 vorgesehen. Ein Quecksilber
werk wird auch am Paß Chaidarkan gebaut. (2000)

Mineraliengewinnung. Laut „Industria" hat sich die 
Gewinnung von Talkstein in den letzten Jahren gegen 
1930 versiebenfacht, die von Baryt, Flußspat und Glim
mer vervierfacht, die von Asbest, Magnesit und Chromit 
verdreifacht, die von Kaolin, Korund, Schmirgel und ge
mahlenem Talk verdoppelt. Die Gesamtförderung von 
Asbest, Magnesit, Kalisalzen, Talk, Schmirgel, Chromit 
konzentriert sich auf den Ural, die Gesamtförderung von 
Kaolin auf die Ukraine. Der gesamte Korund und fast 
aller Baryt werden in Kasachstan gewonnen, der weitaus 
größte Teil der Bauxite im Leningrader Gebiet, etwa 
90% der Glimmerproduktion und 80% der Flußspatför
derung in Ostsibirien. (1940)

Graphitförderung. Von russischer Seite wird be
kanntgegeben, daß in den letzten Jahren siebenmal soviel 
Graphit gefördert wurde wie 1930. Ewa 90% der Ge
samtproduktion entfallen auf die Ukraine. Hier befinden 
sich aber nur rund 3%  aller russischen Graphitvorkom
men, während der überwiegende Teil (95% überhaupt 
und 60% der hochwertigen Vorräte) im Rayon von Cha
barowsk liegt. Rund ein Viertel der bisher bekannten 
Lagerstätten an hochwertigem Graphit befinden sich im 
Gebiet von Krasnojarsk. W eitere Vorkommen sind in 
den Rayons von Tscheljabinsk, Tschitinsk, der Burjato- 
Mongolei, Kasachstan und Usbekien bekannt. (1941)
Rumänien.

Neugründungen 1938. Nach einem Bericht der 
Deutsch-Rumänischen Handelskammer sind im vergan
genen Jahr in Rumänien insgesamt 182 Aktiengesell
schaften gegründet worden, darunter 6 chemische Be
triebe mit einem Kapital von insgesamt 14,3 Mill. Lei, 
Die Textilindustrie verzeichnet 18 Neugründungen mit
129,5 Mill. Lei, der Bergbau 5 mit 49 Mill. Lei, die Holz-

industrie 7 mit 14,5 Mill. Lei und die metallurgische In
dustrie 10 mit 409,5 Mill. Lei. (1942)
Ita lien .

Erzeugung von Bromverbindungen. Die Bromgewin
nung hat sich im Jahre 1937 w eiter auf 151,1 t erhöht 
gegen 129,7 t 1936. Die Erzeugung von Ammonium
bromid belief sich 1937 (1936) auf 8,4 (13,7) t, die von 
Kaliumbromid auf 57,3 (37,5) t und die von Natrium
bromid auf 30,7 (35,4) t. W eiter wurden 1937 noch 1,6 t 
Calciumbromid, 846 kg Strontiumbromid und 8,9 t Aety- 
lenbromid hergestellt. (2015)

Verwendung inländischer Fasern. Der A utarkieaus
schuß hat angeordnet, daß sämtliche für den Verbrauch 
im Inland bestimmten Garne und Stoffe aus Baumwolle 
und Wolle mindestens 20% A utarkiefaser enthalten 
müssen. Für die Herstellung von Baumwollwarcn sollen
1939 und 1940 jährlich mindestens 45 000 t Zellwolle 
und 8800 t Fasern aus Hanf verwendet werden. Die 
W ollindustrie soll bis zum 30. Juni 1940 4750 t Lanital 
und bis Ende 1940 2300 t Cisalfa verarbeiten. (2049)

Abschluß der Montecatini. Für das Geschäftsjahr
1938 wird eine Dividende von 10 Lire je Aktie wie im 
Vorjahr ausgeschüttet. An der Dividende nimmt ein Ka
pital von 1,3 Mrd. Lire teil gegen 1 Mrd. Lire 1937. (2050)

Span ien .
W iederinbetriebnahme der Seda de Barcelona. Wie

aus Breda gemeldet wird, hat die Hollandsche Kunstzijde 
Unie die Fabrik der Seda de Barcelona vor kurzem be
reits teilweise in Betrieb genommen. Man hofft, in Kürze 
auch die Spinnerei in B etrieb  setzen zu können (vgl. 
S. 131). (2034)

Verordnung über die Kalibergwerke. Die Regierung 
hat eine Verordnung über die Kalibergwerke Kataloniens 
veröffentlicht, durch die das allgemeine D ekret vom No
vember 1936 bestätigt und die Verordnungen der mar
xistischen Regierungen und ihrer Organe für nichtig 
erklärt werden. (2051)

V er. St. v. N ordam erika.
Erzeugung von Aluminium. Nach den nunmehr vor

liegenden Angaben des Bureau of Mines ist die Alumi
niumgewinnung in den Vereinigten Staaten im vergan
genen Jahr auf 286,88 Mill. lbs. zurückgegangen gegen 
292,68 Mill. lbs. 1937. Der Produktionswert hat sich da
gegen leicht von 55,61 auf 56,66 Mill. § erhöht. Von der 
G esam terzeugung entfielen 40% auf die Erzeugung der 
Fabrik in Alcoa, Tenn., und 34% auf die Erzeugung der 
W erke in Massena, N. Y. Im vergangenen Jahr hat die 
Aluminium Co. of America ihre Aluminiumfabrik in Mo
bile, Ala., fertiggestellt. Die dortige Fabrik verarbeitet 
aus Südamerika eingeführten Bauxit. (1908)

Erzeugung von Nahrungsmittelfarben. Die Erzeugung 
von Nahrungsmittelfarben (einschließlich Zuckercouieur) 
durch die Betriebe, die sich vorwiegend mit der Her
stellung von festen, flüssigen oder teigförmigen Essenzen 
und Extrakten (aus Früchten usw.) für die Herstellung 
von Sodawasser, Eiscreme, Konditorwaren und anderen 
Nahrungsmitteln befassen, erreichte 1937 einen W ert von 
3,97 Mill. § gegen 2,27 Mill. § 1935. Der Gesamtwert der 
in den Vereinigten Staaten hergestellten Essenzen und 
E xtrakte dieser A rt betrug im letzten Berichtsjahr 
127,27 Mill. $ gegen 77,59 Mill. $ 1935. (2010)

Erzeugung von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Nach 
den Angaben des Bureau of the Census hatte die Erzeu
gung von Schädlingsbekämpfungsmitteln, die ausschließ
lich für den landwirtschaftlichen Bedarf bestimmt sind, 
im Jahre 1937 einen W ert von 17,8 Mill. $ gegen 16,5 
Mill. $ 1935. Im einzelnen sind in den beiden Jahren 
hergestellt worden: 1935 1937

1000 lbs. 1000 $ 1000 lbs. 1000 S
C alcium arsenat ........................................ 43 295 2 322 37 002 1 879

52 146 4 173 63 291 5 541
Schwefelkalk, trocken ........................ 8 399 425 4 366 341
Schw efelkalkbrühe ................................ 10 166 991 10 865 1 013

2 638 489* 1 834 336
19 365 534

A ndere landw irtschaftl. Schädlings
bekäm pfungsm ittel, einschl. Nico

8 156tinsulfat ................................................ 8 143
(2019)
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Erzeugung von synthetischem Kautschuk. Einer Mel
dung aus New York zufolge wird die Neoprenerzeugung 
der E. I. du Pont de Nemours & Co. in Fachkreisen auf 
etwa 50 t wöchentlich geschätzt. Die Erzeugung von 
Thiokol soll 15 t je Woche betragen. Im Jahre 1940 soll 
die Gesamterzeugung an synthetischem Kautschuk auf 
4000—5000 t erhöht werden und 1941 etwa 6000—7000 t 
erreichen. Die Nachfrage nach den synthetischen Er
zeugnissen, auch nach Koroseal, soll außerordentlich 
groß sein, so daß alle Hersteller Auftragsrückstände 
haben. (2085)

Gewinnung- von regeneriertem Kautschuk. Die Her
stellung von regeneriertem Kautschuk ist 1938 auf 
114 700 t zurückgegangen gegen 179 500 t i. V. (2052)

Mathieson Alkali Works, Inc. Das Unternehmen hat 
das Jahr 1938 mit einem Reingewinn von 999 500 $ ab
geschlossen gegen 1,66 Mill. S 1937. Nach Abzug der 
Vorzugsdividende ergibt sich je Stammaktie ein Ertrag 
von 1,01 S gegen 1,81 $ 1937. (1C13)

Abschlüsse in der Kunstseideindustrie. Wie bekannt 
wird, hat die Industrial Rayon Corp. im abgelaufenen 
Jahr nur einen Reingewinn von 184 000 § erzielt gegen 
262 000 S 1937. Nach Angaben des Präsidenten der Ge
sellschaft lagen die Verkaufspreise aller Erzeugnisse um 
22% unter den Verkaufspreisen von 1937. Die Kapazität 
konnte nur zu 65% ausgenutzt werden. Mitte d. J. wird 
die neue Fabrik der Gesellschaft tin Painesville mit voller 
Kapazität arbeiten und das Gesamterzeugungsvermögen 
der Gesellschaft damit auf 32 Mill. lbs. jährlich herauf
setzen. Vom Reingewinn wurden 50 000 § für eine Ver
suchsanlage zur Herstellung von Zellwolle abgezweigt.

Außerordentlich stark war der Rückgang des Rein
gewinns bei der Tubize Chatilion Corp. von 1,44 Mill. S
1937 auf 280 000 $ im vergangenen Jahr. Der Konzern 
hat die Aufnahme eines Bankkredites in Höhe von
3 Mill. $ beschlossen, von denjn 1,65 Mill. $ für Anlagen 
und laufende Betriebsaufwendungen dienen sollen. (2018)
Canada.

Herstellung radioaktiver Bleisalze. Wie bekannt 
wird, hat die Eldorado Gold Mines, Ltd., vor kurzem die 
Herstellung von radioaktivem Bleichlorid und Bleioxyd 
aufgenommen. Die Salze sollen vor allem zu wissen
schaftlichen Zwecken dienen. (2021)

Farbstoiiverbrauch der Textillärbereien. In 26 Tex
tilfärbereien und -appreturanstalten stieg der Verbrauch 
von Anilin- und anderen Farbstoffen im Jahre 1937 auf 
365 800 lbs. im W erte von 261 100 8 gegen 322 200 lbs. für 
243 100 $ 1936. Im einzelnen wurden folgende Farbstoffe 
verbraucht:

1936 1937
1000 lbs. 1000 5 1000 lbs. 1000 S

Schwcfelfarbstoffe ................................ 120 86 5 8 40
Direktfarbstoffe ........................................ 38 35 59 52
Indirektfarbstoffe .................................... 5 7 7 8
Säure- oder basische Farbstoffe . . .  133 96 159 100
Andere F a r b s to f f e .................................... 26 19 83 61

(2055)
Schweieiausfuhr nach USA. Die Ausfuhr von 

Schwefel nach den Vereinigten Staaten erfolgte erstmalig 
im Januar 1938; es wird der aus Röstgasen gewonnene 
Schwefel ausgeführt. Im abgelaufenen Jahr erreichte die 
Ausfuhr 2763 short t. (1910)
Mexiko.

Die neue Kunstseidefabrik. Wie aus Mexiko gemel
det wird, soll der Bau der neuen Kunstseidefabrik 
(S. 196) derart beschleunigt werden, daß die Inbetrieb
nahme schon im laufenden Jahr erfolgen kann. Ein Teil 
der maschinellen Ausrüstung, die aus dem Ausland be
zogen wird, sollte schon im Monat März aufgestellt 
werden. (1911)

Enteignung einer Seifenfabrik. Einer mexikanischen 
Meldung zufolge ist die Cia. Industrial Jabonera de Go- 
mez Palacio S. A., die zu den bedeutendsten Seifen
fabriken des Landes zählt, mit Genehmigung der Regie
rung zugunsten der Belegschaft enteignet worden. (1912)
Cuba.

Der M arkt für Körperpilegemittel. Einem am erika
nischen Konsularbericht zufolge wird ein erheblicher 
Teil des Bedarfs an Körperpflegemitteln durch die ein

heimische Erzeugung gedeckt. In der Hauptsache wer
den sie von Arzneimittelherstellern, daneben von einigen 
Speziallaboratorien hergestellt. Das Erzeugungspro
gramm umfaßt eine ganze Reihe verschiedener Parfüme
rien und sonstiger Körperpflegemittel. Einige dieser Be
triebe beschränken sich jedoch lediglich darauf, lose ein
geführte Erzeugnisse abzupacken. Eingeführt werden 
hauptsächlich Schminken, Lippenstifte und Cremes. (1947)

B ritisch  Guayana
Außenhandel. Der W ert der gesamten Wareneinfuhr 

ist nach einer englischen Meldung von 11,5 Mill. § 1937 
auf 10,6 Mill. S 1938 zurückgegangen. Die wichtigsten 
eingeführten Chemieerzeugnisse waren Ammonsulfat mit 
356 000 § gegenüber 368 000 $ 1937, Arzneimittel und 
Drogen für 174 000 $ (157 000 $) und Waschseifen für 
132 000 8 (131 000 $). Die Gesamtausfuhr hatte im ver
gangenen Jahr einen W ert von 13,07 gegenüber 13,13 
Mill. 8 1937. Die bedeutendsten Ausfuhrwaren sind 
Zucker (1938 7,57 gegen 7,61 Mill. $ 1937), Bauxit (2,04 
gegen 1,72 Mill. §) und Gold (1,03 gegen 1,01 Mill. §), 
Außerdem wurden ausgeführt: Balata (164 000 § gegen 
100 000 8), Melasse (302 000 gegen 297 000 S), Holzkohle 
(52 000 S gegen 49 000 8) und Kopra (42 000 8 gegen 
72 000 $). (189.1)

A lgier.
Ausbeutung von Quecksilbervorkommen. Unter der 

Bezeichnung Soc. Minière Française du Mercure wurde 
in Paris eine neue Gesellschaft gegründet, die sich mit 
der Ausbeutung der Quecksilbervorkommen von Ras- 
el-Ma im Departem ent Constantine (Algier) befassen 
will. An der neuen Firma, die vorläufig mit einem Ka
pital von 0,5 Mill. Fr. arbeiten wird, ist die Cie. In
dustrielle de Platine beteiligt. (20SS)

Kenya-Uganda.
Ausfuhr von ätherischen Oelen. Die Ausfuhr von 

ätherischen Oelen aus Kenya und Uganda stieg 1937 
um mehr als 30% von 24 800 auf 36 000 lbs. Davon wur
den 20 700 (1936: 14 100) lbs. nach Großbritannien und
10 800 (9300) lbs. nach den Vereinigten S taaten geliefert.

(1833)
Kenya.

Pyrethrumausfuhr. Die Ausfuhr von Pyrethrum ging
1937 leicht auf 19 400 cwts, im W erte von 59 800 £ zu
rück gegen 20 800 cwts. im W erte von 47 900 £ i. V. Die 
Lieferungen nach Großbritannien betrugen 2300 (1936: 
1500) cwts., nach den Vereinigten S taaten wurden 14 500 
(18 800) cwts. geliefert und nach Australien 450 (260) 
cwts. (2059)

Sü d afrikan isch e  Union.
Gewinnung von Manganerzen. Die im April v, J. 

gegründete New Union Manganese Mines and Minerals, 
Ltd., hat englischen Meldungen zufolge im März d. J. 
die ersten Erze versandt. (2027)

Réunion.
Außenhandel 1938. Im vergangenen Jah r erreichte 

die Einfuhr einen W ert von 263,9 gegen 193,4 Mill. Fr.
1937, die Ausfuhr einen solchen von 206,4 gegen 195,7 
Mill. Fr.; der kleine Ausfuhrüberschuß von 1937 hat sich 
also in einen Einfuhrüberschuß in Höhe von 57,5 Mill. Fr. 
umgewandelt. Von der Einfuhr entfallen auf Frankreich
144 gegen 106,5 Mill. Fr., auf M adagaskar 32,8 gegen 17,9 
Mill. Fr., auf Indochina 41,3 gegen 33,2 Mill. Fr. und auf 
nichtfranzösische Länder 43,2 gegen 31 Mül. Fr. Von 
der Ausfuhr ging der Hauptanteil mit 191,3 gegen 185,4 
Mill. Fr. nach Frankreich, (J8S0)

Hatay
Inangriffnahme öffentlicher A rbeiten. Die National

versammlung hat einem Gesetzesvorschlag zugestimmt, 
nach dem für öffentliche Arbeiten 250 000 £T. bereit
gestellt werden. (20221
B ritisch  Indien.

Neue Schwerchemikalienfabrik. Die vor einiger Zeit 
durch das Unternehmen Tata Sons, Ltd., gegründete 
Schwerchemikalienfabrik (vgl. S. 157 und 174) soll den
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Kamen Tata Chemicals, Ltd., erhalten. Von dem vor
gesehenen Kapital von 50 Mill. Rs. sollen zunächst 12,5 
Mill. Rs. eingezahlt werden. (1927)

Cellulose aus Bambusholz. Die im letzten Jah r in 
Hyderabad gegründete Sirpur Paper Mills, Ltd., die 
Papier aus Bambusholz herstellt, wird zunächst nur 5000 
bis 6000 t im Jahr erzeugen. Die benötigten Chemikalien 
sollen in eigenen Anlagen erzeugt werden. Zu diesem 
Zweck wird der Bau einer Elektrolyseanlage in Angriff 
genommen. (2028)

Ausfuhr von Indigo. Die Ausfuhr von Indigo ist
1938 auf 343 cwts. gegenüber 475 cwts. im Vorjahre und 
514 cwts. 1936 zurückgegangen. (1837)

Niederländisch Indien.
Erzeugung von Gasmasken. Entgegen früheren Mel

dungen wird bekanntgegeben, daß die in Bandoeng be
findliche Gasmaskenfabrik der Singapore Rubber Works 
(Java) N. V. ein Leistungsvermögen von 9000 Gasmasken 
jährlich erhält. Auf Grund von Verträgen mit der H ee
resverwaltung sei die Fabrik jedoch verpflichtet, inner
halb eines Monats nach Ansage ihre Erzeugung auf volle 
Kriegsstärke auszubauen (vgl. S. 197). (1928)

Zum Zusammenschluß der Chininfabriken. Wie be
kannt wird, hat die Regierung vor kurzem die Statuten 
der N. V. Nederlandsche-Indische Combinatie voor Che
mische Industrie mit dem Sitz in Semarang genehmigt. 
Zweck des Unternehmens ist die Herstellung von Chinin
sulfat und anderen Chininsalzen sowie der Handel mit 
diesen Erzeugnissen und mit Chinabast. Das Kapital des 
neuen Unternehmens beträgt 1,32 Mill. hfl. und ist in 
312 Aktien zu je 10 000 hfl. unterteilt, von denen die 
Bandoengsche Kininefabriek 85 übernommen hat (vgl.
1938, S. 1150). (2086)
Philippinen.

Ausbau der Chemieerzeugung. Laut Meldung des 
„Philippine Herald" beabsichtigt die National Develop
ment Co., die Chemieerzeugung erheblich auszubauen. 
Es sollen vor allem die für den Kriegsfall wichtigen 
Chemikalien hergestellt werden. Insgesamt ist eine 
Summe von 3,5 Mill. Pesos bereitgestellt worden. U. a. 
sollen Ammonsulfat, Salpetersäure, Chlor, Schwefelsäure, 
Salzsäure, Essigsäure, Aetznatron, Schwefelkohlenstoff 
und Aktivkohle erzeugt werden. (2087)
Slam.

Errichtung einer Erdölraffinerie. Von der Regierung 
wird bei Chong Nonsri am Menamfluß eine Erdölraffine
rie errichtet, die ein Verarbeitungsvermögen von 1000 
Faß Erdöl täglich erhalten soll. Die Raffinerie, die von 
einer japanischen Firma gebaut wird, soll jährlich 25 000 t 
Benzin gewinnen. (1978)

Einfuhr von Farben und Lacken. In dem am 31. März
1938 abgelaufenen Fiskaljahr wurden Mineralfarben für 
495 000 Baht und Lacke für 36 200 Baht eingeführt. Für 
1936/37 lauten die entsprechenden Zahlen 577 100 bzw. 
18400 Baht. (1926)
Mandschukuo.

Erzeugung von Gasmasken. Die mit einem Kapital 
von 1 Mill. Yuan arbeitende Hsinking Chemische In
dustrie A.-G. wird in Tungshanchieh eine Fabrik zur 
Herstellung von Gasmasken errichten. Es wird damit 
gerechnet, daß bereits Ende d. J. mit der Erzeugung be
gonnen wird. Es soll eine Volksgasmaske hergestellt 
werden, die zum Preise von 15 Yuan abgegeben wird.

(2033)
Zellwollbeimischung. Die Regierung hat beschlossen, 

den Beimischungszwang für Zellwolle zu Baumwolle an
zuordnen. Die Beimischungsquote soll, ebenso wie in 
Japan, bis zu 30% betragen. Da die mandschurische 
Eisenerzeugung an Zellwolle für diesen Zweck nicht aus- 
reicht, müssen beträchtliche Mengen aus Japan ein
geführt werden. (2035)

Ausfuhr von Sojabohnen nach Europa. Wie aus 
Hsinking gemeldet wird, sind im vergangenen Jahr 1,37 
Mill. t Sojabohnen nach Europa ausgeführt worden. H ier
von gingen 790 000 t nach Deutschland, 195 000 t nach 
Dänemark und 165 000 t nach Schweden. (2031)

Kapitalerhöhung einer Aluminiumgesellschaft. Wie
aus Hsinking berichtet wird, hat die Japanisch-M an
dschurische Aluminium A.-G. beschlossen, ihr Kapital 
auf 40 Mill. Yen zu verdoppeln. (2036)

Japan.
Erzeugung von Arzneimitteln. Die Japanische F arb 

stoff-Fabrikations A.-G. (Nippon Senryo Seizo K. K.) hat 
einer Meldung aus Tokio zufolge die Herstellung chemo
therapeutischer Erzeugnisse vom Typ des Aminobenzo- 
sulfamids aufgenommen. (2038)

Betriebsausbau. Die Sumitomo Chemische Industrie 
A.-G. (Sumitomo Kagaku Kogvo K. K.) erhöht ihr Kapital 
um 10 Mill. Yen, um ihr Erzeugungsprogramm auszu
bauen. U. a. sollen die Erzeugung von M ethanol und 
Formaldehyd sowie die Gewinnung von Teerdestillations
produkten und Aluminium erw eitert werden. Neu auf
genommen wird die Herstellung von Flotationsmitteln.

(2037)
Reiswein für medizinische Zwecke. Das japanische 

W ohlfahrtsministerium beabsichtigt die Abgabe von Reis
wein für medizinische Zwecke als Ersatz für eingeführte 
französische Medizinalweine. Der W ert der aus Frank
reich eingeführten Medizinalweine beträgt etwa 1 Mill. 
Yen im Jahr. (1152)

Aus dem Zentralhandelsregister.
N e u e i n t r a g u n g e n .

Thiele & Co., H ansestadt Hamburg, Sitz: Hamburg-Altona, H andel
straße 6. Die Firm a is t am 13. 3. 1939 in das H andelsregister des 
A m tsgerichts Hamburg eingetragen. Gegenstand des Unternehmens: 
Fabrikation  von und G roßhandel m it chem .-pharm az. u. verw andten 
Spezialitäten. Offene H andelsgesellschaft seit dem 1. 1. 1939. G e
sellschafter: Drogisten u. Fabrikanten W aldem ar Theodor Carl Thiele 
und K arl H einrich Thiele, beide H ansestadt Hamburg.

„N urgu t" Gebr. Römer (Herstellung von Lederfetten  und Handel 
mit Bedarfsartikeln für d ie Schuh- und Lederindustrie), Sitz: München, 
B othm erstr. 13. Die Firm a is t am 14. 3. 1939 in das Handelsregister 
des A m tsgerichts Mönchen eingetragen. Offene Handelsgesellschaft. 
Beginn: 4. 2. 1939. G esellschafter: Franz Römer, Kaufmann, und Hugo 
R5mer, Kaufmann, beide in M ünchen.

F . J . Schoeps & Co. Gummi- und A sbestw aren, technischer 
Fabrikbedarf, Sitz: Saarbrücken. Die Firm a ist am 18. 2. 1939 in 
das H andelsregister des Am tsgerichts Saarbrücken eingetragen. Offene 
Handelsgesellschaft, die am 18. 2. 1939 begonnen hat. Persönlich 
haftende G esellschafter: 1. W illi Mumm, Kaufmann in Saarbrücken,
2. F red-Joachim  Schoeps, Kaufmann in Mannheim, 3. Rudolf Jung, 
Kaufmann in M annheim. Die G esellschaft wird vertre ten  durch den 
G esellschafter Mumm allein oder durch einen der beiden anderen 
G esellschafter in Gem einschaft mit dem G esellschafter Mumm.

„Sodex“  Soda- und Seifenfabrik Carl Lüttke (Fabrikation von 
Soda, Seife und W aschm itteln und G roßhandel mit diesen A rtikeln), 
Sitz: Darm stadt, M ühlstr. 6. Die Firm a ist 9. 3. 1939 in das Handels
reg ister des A m tsgerichts D arm stadt eingetragen. G eschäftsinhaber ist 
Kaufmann Carl Lüttke in W iesbaden.

Göppinger K aliko- und K unstleder-W erke vorm. N etter & Eisig,
G. m. b. H., Sitz: Göppingen. Die Firm a is t am 7. 3. 1939 in das 
H andelsregister des A m tsgerichts Göppingen eingetragen. Gegenstand 
der Gesellschaft is t die Uebernahm e und Fortführung der bisher von 
der Firm a N etter & Eisig betriebenen Unternehmungen in Göppingen 
und Eislingen, die Fabrikation  von K unstleder, Kaliko und ähnlichen 
W aren, die Baum wollweberei und der Handel mit den Erzeugnissen 
d ieser und ähnlicher Fabrikationszw eige. Stam m kapital: 800 000 R)t. 
G eschäftsführer: Dr.-Ing. August M eier, N iederw artha bei Dresden, 
und Dr. rer. pol. H erbert M üller, D resden-B lasew itz. Die G esell
schaftsverträge sind am 25. 11. 1938 und 25. 2. 1939 festgestellt. 
Die Uebernahm e der V erbindlichkeiten, die im B etrieb des Geschäfts 
der Firm a N etter & Eisig begründet wurden, Ist ausgeschlossen.

O stpreußische ZQndholzfabrik Richard H orstm ann, Sitz: A llen
stein. Die Firm a ist am 15. 3. 1939 in das H andelsregister des 
Am tsgerichts A llenstein eingetragen. Inhaber: Kaufmann Richard
Horstmann, A llenstein.

P e rs o n a l - ,  K a p i ta l -  und  S ta tu t e n ä n d e r u n g e n .
D eutsche H ydrierw erke A .-G ., Sitz: Rodleben. In das H andels

register des Am tsgerichts Dessau-Roßlau ist am 8. 3. 1939 eingetragen: 
D irektor Dr. G erhard Spilker in Rodleben is t aus dem Vorstand 
ausgeschieden.

Thür. Zellwolle A. G., Sitz: Schwarza, Saale. In das H andels
register des Am tsgerichts Rudolstadt ist am 15. 3. 1939 eingetragen: 
D irektor F ritz  Rätzel ist je tz t ordentliches Vorstandsm itglied.

M etallgesellschaft Aktiengesellschaft, Sitz: F rankfurt a. M, In 
das H andelsregister des A m tsgerichts F rankfurt a. M. ist am 18. 3.
1939 eingetragen: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27. 2.
1939 is t Gegenstand des U nternehm ens jetzt: Gewinnung und V er
hüttung von Erzen, W eiterverarbeitung von M etallen, Handel, ins
besondere mit Erzen, M etallen und sonstigen Produkten aus dem
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A rbeitsgebiet der Gesellschaft. Das ordentliche Vorstandsmitglied 
A lexander Becker, Kaufmann in Frankfurt a. M., ist verstorben.

A u erg ese llsch aft A .-G ., Sitz: B erlin  N 65, Friedrich-K rause-U fer 24. 
In das Handelsregister des Am tsgerichts Berlin ist am 14. 3. 1939 
eingetragen: Prokurist: Karl Rabbe in Berlin. Er v e rtritt gemeinsam 
mit einem Vorstandsmitglied.

Admos Bleibronze Dr. Sprlngorum u. Co. Kommanditgesellschaft, 
Sitz: Berlin-Oberschönewelde, W ilhelminenhofstr. 89 a. In das Han
delsregister des Amtsgerichts Berlin is t am 22. 2. 1939 eingetragen: 
Eine Kommanditistin ist ausgeschieden und gleichzeitig sind drei 
Kommanditisten eingetreten.

Paul Hefnlcke, Sitz: Erfurt, In das H andelsregister des Am ts
gerichts Erfurt ist am 23. 2, 1939 eingetragen: Die Firma ist ge
ändert in Paul Hefnfcke Chemische Fabrik und H elm ltin-W erke.

Rudolf A rndt D extrinfabrik Neudamm G. m. b. H., Sitz: Hanse- 
stadt Hamburg, Spaldingstr. 216—218. In das H andelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg ist am 23. 2. 1939 eingetragen: Der Sitz der 
Gesellschaft is t von Neudamm nach Hamburg verlegt worden. Die 
Firma lau tet jetzt: Rudolf A rndt D extrinfabrik G. m. b. H. Otto 
Kadach und Luitzen Wiersma sind nicht mehr G eschäftsführer. Kauf- 
leute Oscar Carl S treit und Wilhelm Roer, beide H ansestadt Ham
burg, sind zu G eschäftsführern beste llt worden.

Chemische W erke Carbon G. m. b. H., Sitz: Frankfurt a. M. In 
das Handelsregister des Am tsgerichts F rankfurt a. M. ist am 25. 2.
1939 eingetragen worden: Adolf Finck ist nicht mehr Geschäftsführer. 
Kaufmann F ritz  Munding ist zum w eiteren G eschäftsführer bestellt.

,,Naxos-Elektro'* Gesellschaft für Schmirgel und Corundfabrikate 
m. b. H., Sitz: Frankfurt a. M. In das Handelsregister des Am ts
gerichts Frankfurt a. M. ist am 25. 2. 1939 eingetragen: A lbert 
K räm er ist als Geschäftsführer ausgeschieden. Kaufmann Wilhelm 
Krämer ist zum Geschäftsführer bestellt.

Henkelgesellschaft m. b. H., Sitz: Genthfn. In das H andelsregister 
des Amtsgerichts Genthin ist am 22. 2. 1939 eingetragen: Zu G eschäfts
führern sind bestellt: Kaufmann Dr. Jo s t Henkel und Kaufmann 
W erner Lüps, beide in Düsseldorf. Geschäftsführer Dr. Hugo Henkel 
hat sein Amt niedergelegt.

Dr. Boeßncck & Co., Sitz: Glauchau. In das Handelsregister des 
Amtsgerichts Glauchau is t am 21. 2. 1939 eingetragen: Die Firma 
lau tet künftig: Dr. Boeßncck & Co., Zweigniederlassung der Firma 
M. B. Vogel in Leipzig, in Glauchau. Das Handelsgeschäft wird 
Zweigniederlassung der in Leipzig bestehenden Hauptniederlassung.

Dr. Oehren & Co. (Herstellung und V ertrieb ehem. pharm. P rä 
parate), Sitz: Berlin SW  68, Belle-A lliance-Str. 81. In das Handels
register des Amtsgerichts Berlin ist am 24. 2. 1939 eingetragen: Die 
Gesellschaft ist aufgelöst. Fabrikbesitzer Dr. Adolf Oehren ist nun
mehr A lleininhaber.

Eugen Bark, Tutogen-Laboratorium , Fabrikation m edizinisch-phar
m azeutischer und kosm etischer P räparate , Kleinzschachwitz bei D res
den, Sitz: Dresden, H osterw itzer Str. 4. In das H andelsregister des 
Amtsgerichts Dresden ist am 24. 2. 1939 eingetragen: G eschäfts
inhaber Eugen Bark wohnt je tz t in Dresden.

Rheinische W asserglasfabriken, G. m. b. H., Sitz: Ludwigshafen 
a. Rh.-Rheingönheim. In das H andelsregister des Amtsgerichts Lud
wigshafen, Rhein, is t am 28. 2. 1939 eingetragen: G eschäftsführer 
Eduard W öllner sen. ist infolge Tod aus der G esellschaft aus
geschieden. D er Name des G eschäftsführers Eduard W öllner jun. 
wird berichtigt in: , .Eduard W öllner".

E lberielder M etall- &. Lackierw arenfabrik vorm. D ittm er & Voß
G. m. b. H., Sitz: Berlin SW 68, R itte rstr. 55. In das Handels
register des Amtsgerichts Berlin ist am 1. 3. 1939 eingetragen: Otto 
Thiel, Kaufmann, Berlin, ist zum Geschäftsführer bestellt.

Hagusta G. m. b. H. Gummierung von M etallen, Sitz: F rank 
furt a. M. In das H andelsregister des Amtsgerichts F rankfurt a. M. 
ist am 4. 3. 1939 eingetragen:. Kaufmann Ewald Neumann ist nicht 
mehr Geschäftsführer. Zum w eiteren Geschäftsführer ist Chemiker 
Dr. Paul Rath in Renchen bestellt. Er ist berechtigt, die G esell
schaft allein zu vertre ten .

M itteldeutsche Gummi- und Guttapercha-Gesellschaft Edelmuth
&. Co, m. b. H., Sitz: Frankfurt a. M. In das Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt a. M. ist am 4. 3. 1939 eingetragen: Durch 
Beschluß der G esellschafter vom 30. 9. 1938 ist der Sitz der G esell
schaft nach Leipzig verlegt.

Gummiwarenfabrik Hansa Böcker & Basch K.G., Sitz: Hannover, 
B rühlstr. 9 A. In das H andelsregister des Amtsgerichts H annover ist 
am 4. 3. 1939 eingetragen: Die G esellschaft ist aufgelöst. Der bis

h e rig e  persönlich haftende Gesellschafter Heinz B öcker in Hannover 
ist alleiniger Inhaber der Firm a. Die Firm a lautet jetzt: Gummi
w arenfabrik Hansa Böcker & Basch.

Supinator-Compagnie, Sitz: Frankfurt a. M. In das Handelsregister 
des Amtsgerichts Frankfurt a. M. ist am 4. 3. 1939 eingetragen: Das 
Handelsgeschäft is t an die Fabrikanten: Hans P e te r Berkemann, F rank 
furt a. M., W alter Heinrich Berkem ann, Hamburg, veräußert w or
den, die es als offene Handelsgesellschaft mit Beginn ab 1. 1. 1939 
fortführen. Die bisher im Betriebe des Geschäfts begründeten V er
bindlichkeiten sind auf Hans P e te r und W alter Heinrich Berke- 
mann nicht mitübergegangen.

Wm. Hermann Bergmann Nachflg., Sitz: Teltow  (Mark), O derstraßc. 
In das Handelsregister des Am tsgerichts Berlin ist am 2. 3. 1939 
eingetragen: Die Firma ist geändert, sie lau tet jetzt: Sanapol-Lack- 
fabrik  Wm. Hermann Bergmann Nachflg.

Veritas Gummiwerke A ktien-G esellschaft, Sitz: Berlin-Lichter« 
felde-Ost, Schütte-L anz-S tr. 61/65. In das H andelsregister des Amts
gerichts Berlin is t am 2. 3. 1939 eingetragen: Carl Wölflc ist nicht 
mehr Vorstandsm itglied.

August Bohne F abrik  chem isch-technischer und chemisch-pharma- 
zeutischer P räparate , Sitz: Köln. In das H andelsregister des Amts
gerichts Köln is t am 21. 2. 1939 eingetragen: D er Silz der Firma ist 
nach W esseling verlegt.

Chemische F abrik  Dr. Cüppers &. Co., Sitz: Dresden. In das 
H andelsregister des A m tsgerichts Dresden ist am 24. 2. 1939 ein
getragen: Der Sitz d e r G esellschaft ist nach R adeberg verlegt
v'orden.

Kundalini Erzeugnisse Olga H auck Nachf. K urt W eckwerth (Her
stellung von und V ertrieb  chem .-pharm az. und kosm etischer Artikel), 
Sitz: München, A inm üllerstr. 8. In das H andelsregister des Amts
gerichts München ist am 24. 2. 1939 eingetragen: Die Firma ist 
geändert in: Kundalini Erzeugnisse Dr. Kurt W eckw erth.

L i q u id a t io n en .
W achsw arenfabrik Cäcilicnhof G. m. b. H., Sitz: Eschwege. In

das H andelsregister des A m tsgerichts Eschwege ist am 15. 3. 1939 
eingetragen: Durch G esellschafterbeschluß vom 9. 3. 1939 ist die 
G esellschaft aufgelöst.' Zur V ertretung ist jeder L iquidator allein be
rechtigt. L iquidatoren sind: Julius Israel Kahn und Hermann Israel 
Kahn, beide in Eschwege.

Hersico F arbstift E xport G. m. b. H., Sitz: Berlin-Wilmersdorf, 
B randenburgische S tr. 18. In das H andelsregister des Amtsgerichts 
Berlin ist am 16. 3. 1939 eingetragen: Die G esellschaft ist infolge 
rechtskräftiger Abweisung des K onkurses mangels M asse aufgelöst.

K o n k u rs e .
Lutegia G. m. b. H. (Pharm azeutische P räparate), Sitz: Kassel. 

Das A m tsgericht Kassel m acht unterm  15. 3. 1939 bekannt, daß
das K onkursverfahren über das Vermögen der Firm a nach erfolgter
Abhaltung des Schlußterm ins aufgehoben wird.

Ostdeutsche D achpappen- und A sphalt-Fabrik  G. m. b. H., Silz: 
Ohlau. Das A m tsgericht Ohlau m acht unterm  4. 3. 1939 bekannt,
daß das K onkursverfahren über das Vermögen der Firma nach Ab
haltung des Schlußterm ins aufgehoben ist.

L öschung .
Neopon, Fabrik  chem isch-pharm azeutischer P räparate , Inhaber 

A potheker A lfred H irschfcld, Sitz: Berlin. In das Handelsregister 
des A m tsgerichts Berlin is t am 9. 3. 1939 eingetragen: Die Firma 
soll im H andelsregister von Amts wegen gelöscht w erden. Etwaiger 
W iderspruch ist binnen drei M onaten seit Veröffentlichung dieser Be
kanntmachung bei dem A m tsgericht Berlin geltend zu machen.

LIEFERUNGSAUSSCHREIBUNGEN

Der Schriftleitung sind Angaben über folgende Aus
schreibungen zugegangen:
P o l e n .

B ezirksdirektion der S taatsbahnen in K rakau (Dyrekcja Okregowa 
Kolei Panstwowych) zum 12. 4.: etw a 260 t Carbid; zum 14. 4.: etwa
8 t Oel- und Em aillefarben. Nähere A uskünfte über die allgemeinen 
Lieferungsbedingungen erte ilt die V orratsabteilung der ausschreiben- 
den S telle. Verwaltung des S tädtischen K rankenhauses in Warschau, 
zum 13. 4.: galenische P räpara te  u. a. A rzneim ittel; zum 15. 4.: Gaze 
und Bandagen. Die Bietungskaution beträg t 2%. Die Angebote 
können auch getrennt für jede ausgeschriebene Gruppe abgegeben 
w erden; Teillieferungen sind unzulässig. Nähere Einzelheiten sind 
bei dem Städtischen Apothekerw aren-M agazin (Miejska Skladnica Mat. 
Aptecznych), Ulica Miodowa Nr. 23, zu erfahren. Zentral-Einkauis- 
büro der S taatsbahnen in W arschau, zum 18. 4.: a) Trockcnfarben:
69,2 t Zinkweiß. 68,1 t natü rl. Eisenrol, 66,8 t Eisenocker, davon
1 t dunk lerer Farbton , 64,9 t Bleimennige und 40,3 t Lithopone;
b) Lacke: 1,3 t Schleiflack, 1.8 t W aggonlack und 9,9 t Hartlack für 
Bänke und W ände; c) O elfarbcn: 2,6 t w eiße G rundierölfarbe, 7,6 t 
weiße O elanstrichfarbe, 9,1 t hellgraue O clfarbe Nr. 10, 17,3 t hell
graue O elfarbe Nr. 11. 25,7 t dunkelgraue O elfarbe Nr. 12, 9,4 t 
dunkelgraue Oelfarbe Nr. 13, 24,5 t ro te O elfarbe Nr. 22, 5.4 t rote 
Oelfarbe Nr. 23, 10,2 t ro te Lackfarbe und 32,8 t schwarze Oelfarbe;
d) schnelltrocknende O elfarben: 0.9 t weiß, 1 t  schwarz, 18,6 t rote 
Lackfarbe, 1 t  dunkelgraue Lackfarbe und 3 t hellgraue Lackfarbe. 
Die Kaution beträgt 5%. Die Preise sind je kg einschließlich Ver
packung ab V erladestation anzugeben. Nähere Einzelheiten sind bei 
der ausschreibendcn Stelle  in W arschau, Ulica Boleslawa Prusa Nr. f, 
zu erfahren. B ezirksdirektion der S taatsbahnen in Posen (Dyrekcja 
Okregowa Kolei Panstwowych) zum 21. 4.: V erschiedene Chemikalien 
mit Term inen für Teillieferungen bis zum 30. 4. 1940. Die Kaution 
beträgt 5%. Nähere A uskünfte über die Lieferungsbedingungen erteill 
kostenlos die V orratsabteilung der ausschreibcnden Stelle.
B u lg a r ie n

M inisterium für Eisenbahnen, Post und Telegraphen, Hauptdirek
tion für Post, Telegraphen und Telephone in Sofia, zum 15. 4.:
Gummibereifungen im Voranschlagswert von 395 000 Lewa, die Kaution 
beträg t 5%; zum 18. 4.: N itrocelluloselack, Verdünnungsm ittel und 
andere Erzeugnisse im V oranschlagswert von 458 000 Lewa, die 
Kaution beträgt 5%; zum 26. 4.: V erschiedene Lacke im Voran
schlagswert von 652 000 Lewa, die Kaution beträg t 5%. Landwirt- 
schaftsm inisterium , Büro für W älderangclegenheiten, Waldwegebau 
und Telephonlinien in Sofia, zum 13. 4.: 50 000 m Bickfordzündschnur 
im Voranschlagswert von 90 000 Lewa, 80 000 Stück Detonatoren in» 
Voranschlagswert von 144 000 Lewa, die Kaution be träg t 10%. Haupt- 
direktion für Eisenbahnen und Häfen im M inisterium für Eisenbahnen, 
Post und Telegraphen in Sofia, zum 25. 4.: D extrin in Pulverform
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im Voranschlagswert von 273 000 Lewa, Kaution 5%. Ferner zum 
26. 4- Verschiedene Lacke im Voranschlagswert von 652 000 Lewa, 
Kaution 5%; zum gleichen Datum: Gummischläuche im Voranschlags- 
wert von 375 000 Lewa, Kaution 10%; zum 27. 4.: Antimon im Vor
anschlagswert von 100 000 Lewa, Kaution 10%; zum 28. 4.: Phosphor
kupfer im Voranschlagswert von 48 000 Lewa, Kaution 10%. W aifen- 
inspektion im Kriegsministerium in Sofia, zum 24. 4.: 5 t Calcium- 
carbid im Voranschlagswert von 100 000 Lewa. M aterialam t der G e
meindeverwaltung in Sofia, zum 21. 4.: Celluloselacke, Farben und 
Verdünnungsmittel im V oranschlagswert von 100000 Lewa, Kaution 10%. 
Waffeninspektion im Kriegsm inisterium  in Sofia« zum 22. 4.:
5 t Antimon im V oranschlagswert von 150 000 Lewa, die Unterlagen 
sind von der ausschreibendcn S telle  zu beziehen. M aterialam t der 
Staatlichen Kohlengruben P ern ik  in Pernik, zum 2. 5.: 75 t  Calcium- 
carbid im Voranschlagswert von 472 500 Lewa, die Lieferung ist te ilbar 
in Gruppen zu je 15 t, die Lieferungsfrist beträgt 2% M onate. 
Veterinärabteilung im Landw irtschaftsm inisterium  in Sofia, zum 24. 4.: 
pharmazeutische Spezialitä ten  und sonstige A rzneim ittel, ferner A po
thekerzubehör und verschiedene andere A rtikel im Gesam tvoranschlags
wert von 1,96 M ill. Lewa. Die Lieferung is t in 7 G ruppen ein
geteilt, die Kaution beträgt 8%. Finanzm inisterium , A bteilung S taa ts 
druckerei, in Sofia, zum 24. 4.: 0,8 t Lacke für Spielkarten und
0,4 t Lackvcrdünnungsm ittel im G csam tvoranschlagsw ert von 120 000 
Lewa. Die Lieferung ist unteilbar, die Kaution beträgt 5%. 
Jugoslawien.

Fabrik Obilicevo in Obilicevo, zum 6. 4.: 84 t Schwefel, 40 t 
Phosphor und 50 kg Kaliumbichromat, die Kaution für A usländer 
beträgt 10%. Die U nterlagen können von der Rechnungsabteilung der 
ausschreibenden Stelle bezogen w erden; zum 21. 4.: 1. L izitation zur 
Lieferung von 3 t Z entralit, die Kaution für A usländer beträg t 10%. 
Material-Wirtschaftsabteilung der D irektion für Flußschiffahrt, zum
14. 4.: 20 t S teinkohlenteer, 3 t  schwarzes Pech und 500 Rollen 
Tcerpapier Nr. 90. Kanzlei der kriegstechnischen Fabrik  in Semlin, 
zum 24. 4.: 1. Lizitation zur Lieferung von 150 000 m hydrophiler 
Gaze, die Kaution für A usländer be träg t 10%. K riegstechnische Fabrik 
in Kragujevac, zum 13. 4.: 2. L izitation zur Lieferung von verschie
denen Chemikalien, die Kaution für A usländer be träg t 10%. W irt
schaftsabteilung des M arinestabs in Semlin, zum 24. 4.: 1. L izitation 
zur Lieferung von W aschseife. Kanzlei der Staatsbankverw altung in 
Nisch, zum 22. 4.: Serum und Virus gegen Schweinepest.
Aegypten.

Director of S tores, M inistry of Public H ealth, Cairo, zum 1. 5.:
9000 kg D esinfektionsm ittel für m edizinische Zwecke, 180 kg Des
infektionsmittel für allgemeine Zwecke. Preis der Unterlagen 
50 mills. zuzügl. P orto . The Superin tendent of S tores, Egyptian State 
Railways, Telegraphs and Telephones, Saptich, Cairo, zum 29. 4.: 
1616 Rollen Eisengalluspapier 110 gr/m 2, 350 Rollen Entwicklungs
papier (Black Line Rapid P rinting Semi-Dry Developing Paper), 
765 Rollen Eisengallusleincn 160 gr/m2, 25 Rollen Eisengalluspapier 
110 gr/m2 (Ferro-G allate M ounted Paper), 700 Rollen Eisenprussiat- 
papier 130 gr/m2, 360 Rollen E isenprussiatpapier 55 gr/m2, 105 Rollen 
Eisenprussiatleinen 170 gr/m2, 19 Rollen Tageslicht-N egativpapier 
55 gr/m2 (Sepia Negative), Die Bedingungen für die vorstehende 
Ausschreibung können bei der Rcichsstellc für den Außenhandel, 
Berlin W 9, Potsdam er Straße 24, täglich zwischen 9 und 13 Uhr cin- 
gesehen oder in Photokopie zum Preise  von 0,30 Jl)l je Seite  b e 
zogen werden. M inistere de L 'A griculture, Controle des M agasins, 
Achats et A teliers, Cairo, zum 8. 4.: 13 t  Calcium arsenat und 13 t 
Schwefelpulver. Die Bedingungen für die vorstehende Ausschreibung 
können ebenfalls bei der R eichsstelle für den Außenhandel, Berlin 
W 9, Potsdamer Straße 24, täglich zwischen 9 und 13 Uhr eingesehen 
oder in Photokopie zum Preise von 0,30 'Jl)l je  Seite  bezogen w erden. 
Ministry of Public H ealth, M edical Service, Cairo, zum 3. 5.: 
Röntgenfilme, verschiedener Größe, nicht brennbar, und Röntgen
filme verschiedener Größe für Zahnärzte. P reis der Unterlagen 
50 mills. zuzüglich Porto . Die U nterlagen für die vorstehende A us
schreibung können bei der Reichsstelle für den A ußenhandel, Berlin 
W 9, Potsdamer S traße 24, täglich zwischen 9 und 13 Uhr cingesehen 
oder in Photokopie zum Preise  von 0,30 'Jl)l je Seite bezogen werden.
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MARKT-UND PREISBERICHTE |

Der nordamerikanische Chemikalienmarkt.
Nach dem allgemeinen Produktionsrückgang im 

Jahre 1937, der auch zu Beginn des vergangenen Jahres 
noch anhielt, ist in der zweiten Jahreshälfte 1938 wieder 
eine Besserung eingetreten. Der bereinigte Produktions
index (1923—1925 =  100), der im ersten Quartal bei 79 
lag und im zweiten Quartal auf 76 zurückgegangen war, 
ist in den beiden letzten Vierteljahren wieder auf 87 
bzw. 101 angestiegen. Der Index der Industrieerzeugung 
selbst ist etwas weniger stark  gestiegen. Er wird für 
das letzte Quartal 1938 mit 99 berechnet gegen 86 im 
dritten Quartal und 73 bzw. 74 in den beiden vorher
gehenden Vierteljahren.

Auch die Chemieerzeugung — nach der in Ame
rika üblichen Abgrenzung, die auch Oele und Fette, 
Drogen und Erdölerzeugnisse mit einbezieht, dagegen 
aber andere Zweige, wie z. B. die Kautschukwarenindu
strie nicht mit erfaßt — ist 1938 im ganzen genommen 
gegen 1937 zurückgeblieben, und zwar betrug der Rück
gang schätzungsweise 12%, Auch hier ist in der zweiten 
Jahreshälfte eine Besserung eingetreten. So lag z. B. 
die Chemieerzeugung im vierten Quartal 1938 um etwa 
3—4% höher als in der Vergleichszeit 1937,

Die Preise sind im vergangenen Jahr gegen 1937 im 
allgemeinen abgebröckelt. Der allgemeine Großhandels
preisindex (1926 =  100) stellte sich im Durchschnitt des 
letzten Jahres auf 78,6 gegen 86,3 im Vorjahre. Am 
stärksten war der Preisrückgang bei den Rohstoffen, 
deren Großhandelspreise im Jahresdurchschnitt von 84,8 
auf 72 zurückgegangen sind. Der Index der Großhandels
preise für Halbfertigwaren hat von 85,3 auf 75,4 nach
gelassen. Besser haben sich die Preise für Fertigwaren 
gehalten, die im Durchschnitt der beiden Jahre nur von
87,2 auf 82,2 nachgelassen haben. Auch bei der Berech
nung der Großhandelspreise für chemische Erzeugnisse 
sind Oele und Fette, Erdölerzeugnisse usw. mit einbezo
gen worden, während z. B. die Kautsdhukwaren- 
industrie wieder fehlt. Unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache ergibt sich für chemische Erzeugnisse ein 
durchschnittlicher Großhandelspreisindex von 77,6 gegen 
83,9 im Jahre 1937.

In den ersten Monaten d. J. haben sich die Chemi
kalienpreise nach den New-Yorker Notierungen im all
gemeinen nicht wesentlich geändert. Eine nicht unbe
trächtliche Erhöhung des Preises ist nur bei einheimi
schem Quecksilber eingetreten. Bei technischen Chemi
kalien waren die Notierungen für Aetzkali, gelbes Kali
blutlaugensalz, Zinntetrachlorid und Holzteer rückläufig. 
Bei den Kohleteerprodukten und Lösungsmitteln hatten 
synthetischer Amylalkohol, Butylalkohol, Butylacetat, 
Trichloräthylen und Trikresylphosphat Preisrückgänge zu 
verzeichnen. Bei den Metallen sind die Notierungen für 
Blei und Zinn rückläufig gewesen. (2090)

New-Yorker Notierungen.
Die Preise verstehen »ich in $ je Ib., soweit nicht anders angegeben.

T e c h n i s c h e  C h e m i k a l i e n .
Aetzkali (fest) (88—92%), in Trom  März Februar Januar

meln ................................................ .... 0,06*4 0,06 Vi 0,07
A etznatron (fest), Waggonmengen,

in Trommeln . . . .  je 100 lbs. 2,30 2,30 2,30
Alaun (granuliert), ab W erk, in

Waggonmengen, in Fässern
je 100 lbs. 3,40 3,40 3,40/3,65

Aluminiumsulfat (handelsüblich).
Waggonmengen, in Beuteln

je 100 lbs. 1,15 1,15 1,15
Am eisensäure (90%), Waggonmen

gen, in B a l lo n s ................................ 0,11 0,11 0,11
Ammoniak (wasserfrei, handels

üblich), Tankwagen (50 000 lbs.) 0,04% 0,04% 0,04%
Am m oniakwasser (26 deg.), W ag

gonmengen, in Trommeln . . . . 0,02 0,02 0,02
Ammoniumbicarbonat, ab W erk,

Waggonmengen, in Fässern
je 100 lbs. 5,15 5,15 5,15

Arsenik (weiß, Pulver), in W ag
0,03%gonmengen, in F ä s s e r n ................ 0,03% 0,03%

B arium carbonat (gefällt), in Beu
teln .................... ....................... je t 52,50 52,50 52,50

Bariumchlorid (techn., krist.), 
W aggonmengen, Fässer oder

77/79Beutel .................................... je t 77/79 77/79
B arium nitrat, in Fässern . . . .  0,06%/0,07% 0,06% 10,01% 0,06%/0,07tf
B leiacetat (weiß, krist.), in Fäs

sern .................................................... 0,10 0,10 0,10
Bleiarsenat, W aggonmengen, in

T ro m m eln .................... ....................... 0APÁ o.ny* 0,11%
Bleiglätte (handelsüblich, Pulver),

in 20-t-Mengen, in Fässern . . . 0,066 0,066 0,066
B leinitrat, in F ä s s e r n ........................ 0,10/0,13 0,10/0,13 0,10/0,13
Bleiweiß (trocken), in Waggon

0,07%mengen, in F ä s s e r n ........................ 0,01V* 0,07^4
Borax (techn., 99%%. granuliert),

80-t-Mengen, in Fässern . , je t 
Borsäure (techn., 99%%, granu

53 53 53

liert), 80-t-Mengen, in Fässern
je t 106 106 106

B rcchw einstein (techn., granu
0,27%liert), in Fässer-M engen . . . . 

Brom (gereinigt), in Behältern . . .
0,27% 0,27%

0,30 0,30 0,30
Calciumcarbid, in Trommeln . . . 0,05 0,05 0,05
Calciumchlorid (Schuppen, 77 bis 

88%), ein Waggon, 1 t  und
mehr, in Säcken oder Trommeln

je 100 lbs. 1,70/2,35 1,70/2,35 1,70/2,35
Chlor (flüssig), W aggonmengen, in

0,05% 0,05%S ta h lf la s c h e n .................................... 0,05%
Chlorkalk, Waggonmengen, ab

W erk, in Trommeln . je 100 lbs. 2,00/2,85 2,00/2,85 2,00/2,85
Chlorschwefel, ab W erk, in 55-

G a ll.-T ro m m eln ............................ .... 0,04 0,04 0.04
Citronensäure (krist.), Waggon

mengen, in F ä s s e r n ........................ 21 21 22
C y a n k a l i ................................................ 0,50/0,55 0,50/0,55 0,50/0,55
Cyannatrium (96—98%), in  Fässern 0.14/0,15 0,14/0,15 0,14/0,15
Eisenvitriol (krist. od. granuliert),

ab W erk, in Ladungen . . je t 17 17 17
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März Februar Januar
Essigsäure (synthetisch, 99%%), in 

kleinen Fässern . . .  je 100 lbs. 7,62/7,87 7,62/7,87 7,62/7,87
Essigsäure (-anhydrid), in Trom 

meln ........................ ....................... o ,io% /o ,ii&  o,io% /o,1 1 % o.ioy2/o ,n %
Formaldehyd, Waggonmengen, in

F ä s s e r n ................................................ 0,05% 0,05% 0,05%
Gasruß (Standard, für Export, ge

preßt), frei Schiffsseite, Golf
häfen, nom............................................  0,04% 0,04% 0,04%

Glaubersalz, Waggonmengen, in 
Sacken od. Fässern je 100 lbs. 0,95/1,18 0,95/1,18 0,95/1,18

Graukalk, in S ä ck en . . je 100 lbs. 1,65 1,65 1,65
Holzteer (Retorten), in Waggon

mengen, in Trommeln . je Gail, 0,25/0,26 0,25/0,26 0,26
Jod (resublimiert), in Fässern . . . 1,85 1,85 1,85
Kaliumbichromat, ab W erk, Wag

gonmengen, in F ä s s e r n ................. 0,087/s 0,087/s 0,087/a
Kaliblutlaugensalz, rot, in Fässern 0,3016/0,34 0,30^6/0,34 0,30^/0,34
Kaliblutlaugensalz, gelb, in Fässern 0,14/0,15 0,14/0,15 0,15/0,16
Kaliumpermanganat (techn.), in

Trommeln ............................. . 0,18^/0.19 0,18%/0,19 0,18^/0,19
Kobaltoxyd (schwarz), in Fässern 1,67 1,67 1,67
Kupfervitriol (99%, krist.), Wag

gonmengen, ab Werk, in Fäs
sern ..................je 100 lbs. 4,50 4,50 4,50

Lithoponc, in 20-t-Mengen. in
S ä c k e n .................................... 0,04% 0,04% 0,04%

M agnesiumcarbonat (techn.), ab
W erk, Waggonmengen, in Säcken 0,06^4 0,06^4 0,06/4

M agnesiumsulfat (techn.), in Säcken
je 100 lbs. 1.80 1,80 1,80

Mangansuperoxyd (85—90%), ab
W erk, in Waggonmengen, in
Fässern . . . . . . . . .  j e t  51,50 51,50 51,50^

Mennige (trocken), in Fässern . . . 0,07% 0,07% 0,07%
M ilchsäure (44%), hell, ab W erk,

in F ä s s e r n ......je 100 lbs. 6-50 6-50 6’50

N TTrommcfn*1 . 0,0814/0,10 0,0814/0,10 0,0814/0,10
Natriumbicarbonat (Pulver), Wag

gonmengen, ab W erk, in Fässern oc t QK
je 100 lbs. 1»85 ! ' 85

Natriumbisulfit (Pulver), Waggon
mengen, ab Werk, in Fässern „ __ ,  . . . .

jc ioo lbs. 3,30/3,55 3,30/3,55 3,30/3,55

0,0694 0,06% 0,0694
Natriumphosphat, Di- (techn.),

Waggonmengen, in Säcken .
je 100 lbs. » •»  ‘■85 *<85

Natriumphosphat, T ri-, Waggon- „  „
mengen, in Säcken . je 100 lbs. 2.°° 2'W 2'üu

Natriumsulfat (entwässert), von 5 t . „n
aufwärts, in Säcken . je 100 lbs. 1.70/1,90 1,70/1,90 1,70/1,90

Natriumsulfid (krist.), Waggonmen- , ,  . . .
gen, ab W erk . . . .  je 100 lbs. 2,10/2,35 2,10/2,35 2,10/2,35

Nt r UF“ ‘^ ul' a t ( ä r ?DCie ri™ !b1 : 2,40/2,65 2,40/2,65 2,40/2,65

N w T kMt a F X e n g e n  f ? ’. . *  0,0914/0 10 0 .0 9 W 0 10 0,0914/0,10
Oxalsäure, in F ä s se rn ........................  r- J ' r '

0 We” k l20%): . in T ! nkWaßCn’ ieSbt Ä  » 3 >  X o

/ H ! 1“ 0 : ! a. 0.0714 0.0714 0,0714

P Fässern . *b. , .‘o,0614/0,06% 0,0614/0,06% 0,0614/0,06%
Salmiak (weiß, granuliert), ab

W e r k ............................je 100 lbs.
Salzsäure (18 deg.), Tankwagen, ab

W e r k ............................je 100 lbs. 1,05
Schwefel (raffiniert, extrafein),

in F ä s s e r n ................ je 100 lbs.
Schwefelsäure (98%), Tankwagen,

ab W e r k ................................je t
Soda (calc., 58%, leicht), Waggon

mengen, ab W erk, in Säcken 
je 100 lbs.

Sublimat, in T ro m m e ln ....................
Ultramarin (trocken), in Fässern, 

je nach Qualität . . . . . . . .
W asserstoffsuperoxyd (U. S. P.), in

F ä s s e r n ...............................................
W einsäure (krist., Pulver und gra

nuliert), in 10 000-lbs.-Mengen
oder mehr, in F ä s s e r n ................

Zinkweiß (Rotsiegeil, Waggonmen
gen, in Säcken oder Fässern . .

Zinksulfat (krist.), Waggonmengen, 
in Säcken oder Fässern

je 100 lbs.
Z inntetrachlorid (wasserfrei), in 

F ä s s e r n ...........................................  .

K o h l e n t e e r p r o d u k t e  u n d  L ö s u n g s m i t t e l .
M ärz F ebruar Januar

A ceton, in T a n k w a g e n ....................  0,04J/i 0,04% 0,04%
A m ylacetat (synth.), ab W erk,

T a n k w a g e n .................................... .... 0,09^/0,10 0,09%/0,10 0,09%
Amylalkohol (synth.), Tankwagen . 0,101 0,101 0,106
Benzol (90%), ab W erk, inkl.

Fracht, Tankwagen . . je Gail. 0,16 0,16 0,16
B enzylacetat, in F la sch e n ................  0,49 0,49 0,49
B utylacetat (n.), Waggonmengen,

in Fässern, f ra c h tfre i....................  0,09 0,09 0,09%
Butylalkohol (n.), ab W erk, T ank

wagen, f r a c h t f r e i ............................  0,08 0,08 0,08%
Diacetonalkohol (techn.), W aggon

mengen, in Fässern, frachtfrei . . 0,08 0,08 0,10%
Essigester (95—98%), Waggonmen

gen, in Trommeln, frachtfrei . . 0,0735 0,0735 0,0735
Isopropylalkohol (99%), in Trom 

meln, frachtfrei . . . .  je Gail. 0,36 0,36 0,36
K ohlenteer (roh), in W aggon

mengen, ab W erk . . je B arrel 7,50/7,75 7,50/7,75 7,50/7,75
Kresol, O rtho-, in Trommeln . . . 0,16% 0,16% 0,16%
Kresol, roh (hochsiedend), ab

W erk, in W aggonmengen, in
T r o m m e ln ........................ je Gail. 0,63 0,63 0,63

M ethanol (97%), Tankwagen
je Gail. 0,32 0,32 0,32

M ethylacetat (97—99%), in Wag
gonmengen, in Trommeln . . . .  0,07% 0,07% 0,07̂ 4

Naphthalin (Kugeln und Schuppen), 
in Fässern, G roßhändlerkontrakt 0,05% 0,05% 0,05%

Phenol (U . S. P.), ab W erk, Wag
gonmengen, in Trommeln , . . 0,14%/0,15% 0,14%/0,15% 0,14%/0,15% 

Pyridin (raffiniert, 2 deg.), in
Trommeln .................................... . 0,50 0,50 0,50

Schwefelkohlenstoff, in Trommeln . 0,0.5/0,08% 0,05/0,08% 0,05/0,08%
Tetrachlorkohlenstoff, in Tank

wagen ................................................  0,04% 0,04% 0,04%
Toluol (rein), ab W erk, in Trom 

meln ..............................je Gail. 0,27 0,27 0,27
Trichloräthylen, ab W erk, in W ag

gonmengen, frachtfrei, in Trom 
meln .............................................. .......  0,089 0,089 0.09

T rikresylphosphat (techn. G rad 1),
W aggonmengen, in Trommeln . . 0,22 0,23 0,23

T riphenylphosphat, in Trommeln . 0,38 0,38 0,38
Xylol (5 deg., handelsüblich), ab

w erk , in Trommeln . . jc G ail. 0,37 0,37 0,37
M e ta l l e .

Antimon .................................................  0,11% 0,11% 0,11%
Blei ........................................................  0,0475/0,048 0,0485/0,049 0,0485/0,049
E lektro ly tkupfer .................................  0,11% 0,11% 0,11%.;
M olybdän (99%, Pulver), in Fässern  2,60/3,00 2,60/3,00 2,60/3,00
Quecksilber (einheimisch), in 76- 

Ibs.-Flaschen . . . .  je Flasche 90/93 80/81 77/80
W ismut, in t - M e n g e n .........................  1,05 1,05 1,05
Wolfram (99% Pulver), ab W erk, ^

in Trommeln ..................................... 2,10/2,20 2,10/2,20 2,10/2,20
Zink .........................................................  0,049 0,049 0,049
Zinn ( S t r a i t s ) .................... .... 0,452 0,4620 0,46%

v (1988)

L I TERATUR

Die  Pf l ich tka lku la t ion .  E in füh rung  in  d ie  a llg em ein en  Grundsätze 
d e r  K o sten rech n u n g  d e r  g ew erb lich en  W irtsch a ft au f G rund des 
E rla sse s  d es  R e ic h sw irtsch a ftsm in is te rs  und  d e s  Reichskommissars 
fü r d ie  P re isb ild u n g  vom  16. J a n u a r  1939. V on D ipl.-K im . Dr. 
W ilhelm  G agg. 1939, 83 S. m it e tw a  30 F o rm u la rb e isp ie len  und 
T a b e llen . 2.70 31)1. In d u s tr ie v e r la g  S p ae th  & L inde, B erlin .

Der Erlaß vom 16. Januar 1939 enthält die Grundsätze, 
die die Gruppen der Organisation der gewerblichen Wirt
schaft den von ihnen für die ihnen angesdilossenen Firmen 
aufzustellenden Kostenrechnungsrichtlinien zugrunde zu legen 
haben. Da grundsätzlich jedes Unternehmen von diesen 
Richtlinien betroffen wird, kann es nur von Nutzen sein, 
sich mit dem Erlaß vertraut zu machen. Die vorliegende 
Schrift ist hierbei ein guter Wegweiser. Sie enthält in leidit- 
verständlidier Form an Hand zahlreicher Formularbeispiele 
Erläuterungen zu dem Erlaß und zu der Frage der prak
tischen Durchführung der Kostenrechnung. Die Vorteile des 
neuen Verordnungswerkes in Gestalt der Vereinheitlichung 
des Kostenrechnungswesens liegen für jeden einzelnen auf der 
Hand: auf Grund eines leichten und raschen Einblicks in das 
Kostengefüge des Unternehmens können leistungssteigernde 
Dispositionen schneller und sicherer als bisher getroffen 
werden.

Die Chemische Industrie wird herausgegeben von der Geschäftsstelle der Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie.
___________________________ Geschäftsführer Dr. C. Ungewitter.
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4,90/5,05 4,90/5,05 4,90/5,05

1,05 1,05 1,05

3,20 3,20 3,20

17,50 17,50 17,50

1,05/1,08
1,26

1,05/1,08
1,20

1,05/1,08
1,20

0,11/0,27 0,11/0,27 0,11/0,27

0,0394/0,04 0,0394/0,04 0,0394/0,04

0,27 Vt 0,27% 0,27%

0,07% 0,07% 0,07%

2,75 2,75 2,75

0,23
0,50/0,52

0,23%
0,50/0,52

0,2394
0,50/0,52


